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Grund-Zolltarife

I. Einfuhrtarif
Zur Einfuhr zugelassene Waren.

§§ und 
Punkte des 

Tarifes
Benennung der Waren Berechnungs

Einheit lN 
Goldfrank

Zollsätze

Gruppe I.
Lebensmittel, Produkte aus Pflanzen 

und Tiere.

1 Getreide, Kartoffeln, Bohnen
und Erbsen:

1. Getreide, nicht besonders genanntes . —* zollfrei
2. Weizen 1 Kg. br. 0,04
3. Kartoffeln, Bohnen und Erbsen, außer

den unter § 5 genannten .... —* zollfrei
Anmerkung: Kartoffeln dürfen nur auf

Grund eines Erlaubnisscheines des Land
wirtschafts-Ministeriums, aus dem hervorgeht, 
daß die Ware frei ist von Krankheiten, ein
geführt werden.

2 Reis:
1 Kg. n.1. Geschält .

2. Ungeschält 
0,12
0,05

3. Bearbeitet (f. g. Reisflocken und gebrüh
ter oder gerösteter Reis) 1 Kg. br. 0,18

Anmerkung: Geschälter Bruchreis, der nicht 
mehr als 5% dem Gewichte nach heile Reis-

3



§§ und Zollsätze
Punkte des Benennung der Waren Verechnungs- jn

Ta rifes Emhett Goldfrank

körner enthält, für Fabriken zur Stärkeberei
tung bestimmt und laut Bescheinigungen des 
Ministeriums für Handel und Industrie . . 1 Kg. n. 0,02

3 Mehl, außer Kartoffelmehl, Malz,
Gries und Grütze:

1. Mehl, darunter auch „Manna"; Malz
jeder Art...................................................... 1 Kg. br. 0,15

2. Gries und Grütze (Graupen), nicht be
sonders genannte, lediglich durch mecha
nische Bearbeitung (Abschälung und 
Zerkleinerung) hergestellt...................... „ 0,04

3. Gries und Grütze (Graupen), nicht be
sonders genannte, auf andere Weise 
hergestellt („Herkulo" und ähnliche) . „ 0,04

Anmerk.: In diesem (3) § genannte Waren, in 
kleinen Packungen bis zu 2 Kg., werden laut 
entsprechender Punkte dieses §, zusammen mit 
dem Gewichte der Verpackung, unter Zuschlag 
von 100/o verzollt.

4 Kartoffelmehl und andere spe
zielle Prodttkte:

1. Kartoffelmehl................................................ 1 Kg. n. 0,14
2. Makkaroni, Vermicelli und Nudeln . . „ 0,18
3. Stärke aller Art; Arowroot; Sago; Man

delkleie unparfümiert............................ „ 0,14
4. Dextrin und Leiokom................................. ,, 0,28
5. Agar-Agar (Pflanzenleim)...................... „ 0,28

Anmerkung: Unter diesem (4) § genannte 
Waren, in kleinen Packungen bis zu 2 Kg., 
werden laut entsprechender Punkte dieses §, 
zusammen mit dem Gewichte der Verpackung, 
unter Zuschlag von 10% verzollt.

5 Gemüse und Wurzelsrüchte:

1. Frisch, nicht besonders genannte . . . 1 gr. br. 0,14
2. Gesalzen und eingewässert jeder Art, nicht

hermetisch verpackt................................. „ 0,18
3. Gedörrt, auch zerkleinert, nicht besonders

genannte.................................................. „ 0,24
4. Cichorie-Wurzel, roh, wenn auch gedörrt,

ungebrannt............................................ „ 0,18
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§§
Punk

Tar

und
des Benennung der Waren

ifes
Berechnungs-

«inb-it @olbfmnt

5. Artischocken, Spargeln, Blumenkohl, 
Brüsseler Kohl, grüne Erbsen und grüne 
Bohnen, Salat, Spinat — frisch oder 
gedörrt; Wassermelonen und Melonen 
— frisch........................................ 1 Kg. br. 0,42

6

Anmerkung: Falls die unter diesem (5) § 
genannten Waren in offenem Zustande «un
verpackt) eingesllhrt werden, unterliegen sie, 
außer den entsprechenden Zollsätzen, noch einem 
Zuschlag von 15° o.

Früchte und Beeren, frisch, g e-
salzen und ein g e w ässert:

1. Jeder Art nicht besonders genannte . . „ 1,40
2. Apfelsinen, Mandarinen u. Pomeranzen „ 1,40
3. Zitronen........................................................ ,, 0,45
4. Weintrauben............................................ „ 2,35
5. Schalen von Zitronen, Apfelsinen, Man

darinen und Pomeranzen, darunter auch 
getrocknete................................... „ 0,30

Anmerkung: Falls die nnter diesem (6) §

7

genannten Waren in offenem Zustande (un
verpackt) eingeführt werden, unterliegen sie, 
außer den entsprechenden Zollsätzen, noch einem 
Zuschlag von 15%.

Früchte und Beeren, gedörrt, nicht 
besonders genannte, wie: schwarze 
Pflaumen, Feigen, Datteln, Rosinen, 
Korinthen und bergt, nicht in Zucker 1 Kg. n. 0,75

8

Anmerkung: Unter diesem (7) § genannte 
Waren, in kleinen Packungen bis zu 2 Kg., 
werden zusammen mit dem Gewicht der Ver
packung verzollt.

Kapern und Oliven, frisch und
gedörrt.................................................. „ 1,20

9 Kapern und Oliven in Salzlake
und in Öl, eingeführt in Fässern, 
Körben und ähnlichen nicht hermetisch 
verschlossenen Behältern...................... „ 1,50

10 Anis, Kümmel, Koriander, Po
meranzennüsse (unreife trockene 
Pomeranzen); Johannisbrot. . „ 0,10
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§§ und
Punkte des Benennung der Waren

Tarifes

Berechnungs- 3oüsätze
Emh°it (boldfrank

11 Nüsse:
1. Aller Art, nicht besonders genannte;

Kokosnüsse, Kastanien und Erd- (Ara- 
chid-) nüsse,................................................ 1 Kg. n. 0,75

2. Mandeln und Pistazien............................ „ 1,50
Anmerkung: Nußkerne oder Nüsse, unter 

denen mehr als 5°'o ohne Schalen sind, wer
den laut entsprechender Punkte dieses (11) §, 
unter Zuschlag von 25" ’n, verzollt.

12 Senf, trocken, gemahlen, nicht
zubereitet:

1. In Fässern oder anderen großen Behältern „ 1,10
2. In kleinen Gefäßen (Töpfen, Blechdosen,

Gläsern u. s. w.), bis zu 2 Kg. schwer 1 Kg. br. 1,50

13 Pasteten; jeder Art Speisen
würze, wie: zubereiteter Sens, Soja, 
Pickles; getrocknete Eier in Pulverform; 
in hermetisch verschlossenen 
Gefäßen eingeführte: Kapern, 
Oliven, Gemüse, Wurzelfrüchte 
und Früchte- in Essig, Öl und 
auf andere Weise eingelegt, 
außer den unter § 24 fallenden; 
Fleisch- und Peptonpräparate 
und -Extrakte, desgl. K o n serv en 
jeder Art, nicht besonders 
genannte............................................ „ 2,80

Anmerk. 1: Nach diesem (13) § werden auch 
Kapern, Oliven, Gurken und andere Wurzel
früchte und Gemüse, wenn in Essig eingelegt, 
in beliebiger Verpackung verzollt.

Anmerk. 2: Fleischkonserven ohne Gewürz, 
in Gefäßen über 4 Kg. schwer, werden zu
sammen mit diesen Gefäßen nach § 34 verzollt.

14 Pilze:
1. Frisch und gedörrt, nicht besonders ge

nannte ....................................................... „ 0,45
2. Trüffeln und Champignons, frisch und

gedörrt; Pilze jeder Art in Essig, Öl 
oder Salzlake, in nicht hermetisch ver
schlossenen Behältern............................ „ 1,90
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2. Kardamom, Muskatblüte und Muskat
nüsse .............................................. „ 3,80

§§ und
Punkte des Benennung der Waren

Tarifes

Berechnungs- 3oüsätze
6int)eit Goldfrank

15 Gewürze:
1. Vanille und Saffran...................... . . 1 Kg. n. 14,00

3. Gewürznelken, Nelkenköpfchen, Zimmt, 
Pfeffer, Ingwer, Majoran, Loorbeer- 
blätter und alle anderen, nicht beson-

ders genannten Gewürze......................ff 0,28

16

Amerk. 1: Gewürze aller Art, in Pulver
form oder zerkleinert, werden nach den in 
diesem (15) § angegebenen Zollsätzen, unter 
Zuschlag von 50" o, verzollt.

Anmerk. 2: Gewürze aller Art, in kleinen 
Packungen bis 311 2 Kg., werden zusammen 
mit dem Gewicht der Verpackung verzollt.

Loorbeeren und Galgant. . . 0,45

17

Anmerk.: Genannte Ware, zerkleinert, wird 
nach diesem (16) §, unter Zuschlag von 30" 0, 
verzollt.

Eich 0 rie und Eicheln, gebrannt, 
desgl. alle anderen Kaffee
Surrogate, in Stücken, doch 
ohne Beimischung vonKaffee 0,75

18

Anmerk.: Die unter diesem (17) § genann
ten Waren, in kleinen Packungen bis zu 2 Kg., 
werden zusammen mit dem Gewichte der Ver
packung verzollt.

Kaffee:
1. Kaffeebohnen, roh....................................... 0,95

2. Kaffee, gebrant, in Bohnen und gemah-
len; aller Art Kaffee-Surrogate, ge
mahlen, wenn auch gepreßt .... 1,40

Anmerk. 1: Kaffee-Essenz und -Extrakt 
ohne Zucker werden laut Punkt 2 dieses § 
verzollt; dieselben, mit Zucker oder anderen 
Zutaten, werden laut § 24, Punkt 1, verzollt.

Anmerk. 2: Unter Punkt 2 dieses (>8) 8 
genannten Waren in kleinen Packungen bis 
zu 2 Kg., werden zusammen mit dem Ge
wichte der Verpackung verzollt.

19 Kakaobohnen und deren Schalen:
1. Noh............................................................. ff 0,18
2. Geröstet....................................................... ff 0,28
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§§ und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren

_ , Zollsätze
Berechnungs- u in

Einheit Goidfrank

20 TeejederArt 1 Kg. n. 0,75
Anmerk.: Tee in kleinen Packungen, bis 

zu 1 Kg., werden zusammen mit dem Ge
wichte der Verpackung verzollt.

21 Tabak:
1. In Blättern, mit und ohne Stengel;

Tabaksteogel............................................ „ 0,75
Anmerk.: Unter diesem Punkte genannte 

Waren werden nur für Tabaksfabriken 
durchgelasfen.

2. Zerkleinerter jeder Art; Rauch- und
Schnupftabak; Tabak in Rollen, Tafeln
und Karotten....................................... „ 12,00

Anmerk.: Unter Punkt 2 genannte Waren, 
in Packungen bis zu 1 Kg., werden ein
schließlich das Gewicht der Verpackung verzollt.

3. Zigarren, Zigarillos, Zigaretten und
Papiros.................................................. „ 30,00

Anmerk.: Das Gewicht der Blei- oder 
Papierumhiillung einzelner Zigarren, falls 
eine solche vorhanden ist, wird nicht abge
zogen vom Gesamtgewicht der Ware.

22 Zucker:
1. Rohzucker; feiner oder gemahlener Zucker 

jeder Art ohne Beimischung von
Stücken....................................................... „ 0,15

2. Raffinad-, Melis-, Lompen- und Kandis
zucker, in Hüten und Stücken ... „ 0,18

23 Honig und Honigfyrup; Zucker- 
fyrup, ohne verbessernde Zutaten; 
Raffinadzuckersyrup; K a r- 
toffelsyrup jeder Art; 
Stärke- oder Traubenzucker 
in f est e in Z ust a n d e ohne Bei
mischung; Couleur zum Fär
ben von Getränken; Mal
tose; Malz- und Maltose
Extrakte, ohne Beimischung 1 Kg. br. 0,38

24 Konditorwaren; Produkte 
aus Früchten und Beeren:

8



§§ und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren

Berechnungs- Zollsätze
einl,eit Soldsrank

1. Konfekt, Saft, Pastila, Gelee, Frucht
pulver und -Plätzchen mit Zucker; 
Früchte in Likör, Rum oder Lognak; 
Chokolade und Kacaopulver mit Zucker 1 Kg. br. 11,30

2. Kakaopulver; Kakao in Tafeln gepreßt, 
wenn auch mit Beimischung von Kakao
butter, jedoch ohne Zucker oder andere
Zutaten.................................................. ff 0,56

3. Früchte und Beeren, dick eingekocht ohne 
Zucker; Früchte und Beeren in Saft 
ohne Zucker; jeder Art Frucht- und 
Beerensäfte und -Syrupe, wenn auch 
mit Zucker:

a) hermetisch verpackt....................................... 11,30
b) nicht hermetisch verpackt............................ ff 3,40

Anmerk.: Früchte und Beeren in Saft, 
desgl. Frucht- und Beerensäfte, in nicht 
hermetischer Verpackung, mit Alkoholgehalt, 
unterliegen außer obigem Zolle noch einem 
Zuschlag pro Grad Alkohol von 0,70 Franken. 
Säfte mit mehr als 16" Alkoholgehalt werden 
nach § 27 verzollt.

4. Pfefferkuchen und Gebäck...................... 2,30
5. Kondensierte Milch und Milch in Pulver

form, mit und ohne Zucker; medezini- 
sche Mehloblaten........................ 0,12

6. Jeder Art diätische Präparate, nicht be
sonders genannte, soweit sie nicht zu 
den Arzeneien gehören, als: „Restles 
Kindermehl", „Phosphatine Falieres" 
und dergl......................................... 0,18

25 Hefe:
1. Zuchthefe und jeder Art flüssige . . . 1 Kg. n. 0,75
2. Trockene und Preßhefe jeder Art . . . ff 1,90

Anmerk.: Die Einfuhr von Zuchthefe, für 
Branntweinbrennereien, Bier- und Meth- 
brauereien, ist nur mit Genehmigung der 
Haupt-Akzise-Verwaltung gestattet.

26 Hopfen und Extrakte daraus:
1. Hopfen....................................................... 1,10
2. Hopfen-Extrakte....................................... ff 3,40

9



&S und Zollsätze
Punkte des Benennung der Waren Berechnungs- jn

Tarifes Emhert @oIbfranf

27 Spiritus und starke geistige 
Getränke:

1. Trauben-, Korn- und Kartoffelspiritus 
jeder Stärke, gereinigt und ungereinigt, 
desgl. Arak, Rum, Eognak, Gin und 
Whisky, in Fässern und Fäßchen: .

a) Alle, außer Arak......................................... 1 Kg. br. 10,00
b) Arak............................................................ „ 7,00
2. Dieselben in Flaschen und anderen Ge>

säßen; Liköre und Likör-Schnäpse in 
jeder Art Behältern............................ „ 13,00

3. Frucht-, Beeren- und Likör-Essenzen mit
Alkoholgehalt....................................... „ 13,00

4. Denaturierter Spiritus und Spiritus in
fester Form, für Brennzwecke ... „ 5,00

Anmerk.: Sämtliche in diesem (27) § ge
nannten Waren werden mir mit Genehmigung 
des Finanzministeriums durchgelassen, wobei 
die in Punkt 1 und 3 genannten Fabrikate 
— ausschließlich für Likör- und Schnapsfa
briken, und die in Punkt 2 genannten — nur 
in dem Falle, wenn sie in Originalpackung 
(nicht über 1 Liter fassend«, ohne weitere 
Abfüllung, eingeführt werden.

28 Beere n-, Trauben- n n d Frucht
weine:

1. Jeder Art in Fässern:
a) mit Alkoholgehalt bis 16° incl. ... „ 3,00
b) mit Alkoholgehalt über 16° bis 25° „ 5,00
2. In Flaschen und anderen Gesäßen:
a) nicht schäumende....................................... „ 4,00
b) Schaumwein jeder "Art............................. „ 8,00

Anmerk.: Weine mit über 25° Alkoholge
halt werden laut § 27 verzollt.

29 Porter und Bier jeder 91 rt:
1. In Fässern und Fäßchen...................... „ 0,33
2. In Flaschen, Krügen und anderen Gesäßen „ 0,68

Anmerk.: Die Einfuhr von Porter und Bier
ist im allgemeinen untersagt; Ausnahmen sind 
nur mit Genehmigung der Regierung zulässig
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88 und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren Berechuungs-

6inl,eit Sotbfmnt

30 Limonade, Meth und dergl. er
frische ndeGetränke, ohne oder 
mit e i n e m A l k o h o l g e h a l t von 
nicht über 1,5°..................................... 1 Kg. br. 0,45

31 Essig jeder Art, außer Toilet
ten e ss i g:

1. In Fässern und Fäßchen...................... „ 0,38
2. In Flaschen, Krügen und anderen Gefäßen „ 0,75

Anmerk.: Laut diesem (31) § wird Essig
verzollt, der nicht über 8" o Essigsäure ent
hält; Essig, welcher mehr als 8% Essigsäure 
enthält, wird wie Essigsäure verzollt.

32 Mineralwasser, natürliches und
fü n ft lief) es, einschließlich Gewicht 
der Gefäße ............................................. „ 0,22

33 Kochsalz jeder Art............................... 1 Kg. n* 0,007
Anmerk.: Tischsalz in kleinen Packungen bis 

zu 2 Kg . . ........ 1 Kg. br. 0,02

34 Fleisch jeder Art: gesalzen, ge
räuchert und gedörrt; Würste aus Fleisch —* zollfrei

35 Käse jeder Art..................................... 1 Kg. n. 1,10
Anmerk.: Käse in kleinen Packungen bis zu

2 Kg. wird einschließlich Gewicht der Ver
packung verzollt. Das Gewicht der Blei- oder 
Papierumhüllung des Käse wird nicht vom 
Gewicht der Ware in Abzug gebracht.

36 Putter, ihre Surrogat: und
Eier:

1. Kuh- und Ziegenbutter............................ —* zollfrei
2. Speisefett, ausgelassenes............................... 1 Kg. n. 0,10
3. Margarine und andere Kunstbutter . . „ 0,06
4. Eier.............................................................. —* zollfrei

Anmerk.: Die unter Punkt 2 und 3 ange
führten Waren in kleinen Packungen bis zu 
2 Kg., werden einschließlich Gewicht der Ver
packung verzollt. Das Gewicht der Blei- oder 
Papierumhüllung wird nicht abgezogen vom 
Gewicht der Waren.

37 Fische und Kaviar:
1. Fische aller Art, frische und lebende . . 1 Kg. br. 0,68
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88 und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren

crr j ZollsätzeBcrechnungs- u |n
Einheit Goldfrank

Anmerk.: Waren dieses Punktes unterliegen, 
falls sie offen (unverpackt) eingeführt werden, 
einem Zuschlagzoll von 2O"/o.

2. Marinierte, in Öl und auf andere ähn
liche Weise zubereitete Fische . . .

3. Gesalzene und geräucherte Fische jeder Art,
außer Heringen und Strömlingen . .

4. Heringe und Strömlinge, gesalzene und
geräucherte, desgl. jeder Art gedörrte 
Fische  

Anmerk.: Jeder Art Fisch, in hermetischer 
Verpackung, wird laut Punkt 2 dieses (37) § 
verzollt, außer Fisch-Pulfer und Fischpaste, 
die in jeder Form laut § 13 verzollt werden.

5. Kaviar in jeder Art Verpackung . . .
38 A u st e r n, S e e k r e b s e, Schnecken

und bergt, frisch, gesalzen, 
gedörrt und mariniert . . .

39 Eßwaren, nicht besonders ge
nannte; speziell fürTiere zu
bereitetes Futter  

Anmerk.: Tierfutter, welches Fabrikabfälle 
vorstellt (schwarze Melasse, Ölkuchen u. dergl.) 
— zollfrei.

40 Vieh und jeder Art Tiere, le
bende, nicht besonders genannte

1 Kg. br. 3,80

„ 0,56

„ 0,02

„ 11,30

„ 9,40

. 0,02

—* zollfrei

Gruppe II.
Tierische und ähnliche Produkte und 

Erzeugnisse daraus.
41 Düngstoffe; Knochen, roh und 

bearbeitet:
1. Natürliche Düngstoffe (Guano, Vogel

dünger); rohe Knochen jeder Art, nicht
besonders genannte; Thomasschlacken, 
ungemahlen  —* zollfrei

2. Gemahlene rohe Knochen, gemahlene
Phosphorite, gemahl. Thomasschlacken —* zollfrei

3. Superphosphate, mit Schwefelsäure be
arbeitete Knochen  —* zollfrei
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§§ und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren Berechnungs

Einheit

4. Gebrannte Knochen, Knochenasche, 
Knochenkohle............................. —*

42 Ruß und Kienruß jeder Art. . 1 Kg. n.

43 Leim:
1. Fischleim jeder Art; Gelatine jeder Art

(in dünnen und dicken Tafeln), Appre
turleim, Kompositionen aus Gelatine 
und Glyzerin....................................... „

2, Knochen-, Leder- und Schusterleim . . „
Anmerk.: Appreturleim und Kompositionen

aus Gelattne und Glyzerin für technische 
Zwecke werden, laut Bescheinigungen des 
Ministeriums für Handel und Industrie, 
nach Punkt 2 dieses § 43 verzollt.

44 Hörner, Hufe und jeder Art
andere Teile von Tieren und 
tierische Produkte, nicht b e- 
sondersgenannte...................... —*

45 Haare, 93 o r ft e n und Roßhaar,
unverarbeitet:

1. Menschenhaare................................................ 1 Kg. n.
2. Tierhaare und -Borsten............................ „

46 Haare, Borsten und Roßhaar,
verarbeitet:

1. Menschenhaare............................................ „
2. Tierhaare und -Borsten; Haargewebe

und Haarsiebe; Fabrikate aus Borsten 
in Verbindung mit anderen einfachen 
Materialien, soweit dieselben nicht zum 
Begriff der Toilettegegenstände (tz 215) 
gehören; Mal-Pinsel........................... „

Anmerk.: Gewebe aus Haaren und Faser
stoffen werden nach dem Faserstoff verzollt.

47 Daunen und Federn, nicht be
sonders genannte. . . . . n

48 Kissen, Pfühle, Matratzen, mit
Federn, Daunen, Haar oder 
Wolle gefüllt, mit einfachen

Zollsätze
in

Goldsrank

zollfrei

0,12

1,90
0,42

zollfrei

5,10
0,34

27,00

0,90

2,30
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§§ und
Punkte des Benennung der Waren

Tarifes

_ , Zollsätze
Verechnnngs- u |n

Einheit Goldfrank

Bezügen aus Flachs, Hanf, 
Jute oderBa um wolle . . . 1 Kg. n. 2,80

49

Anmerk.: Laut diesem (48) § werden auch 
einfache Kissen, Pfühle und Matratzen ver
zollt die mit Seegras und anderen Surro
gaten gefüllt sind.

Fischbein, unverarbeitet;Plat- 
ten und Stäbchen aus Fisch
bein und Horn:

1. Fischbein, unverarbeitet............................ „ 1,70
2. Platten und Stäbchen aus Fischbein 

und Horn, wenn auch geschliffen und 
poliert oder mit Papier, Leder und 
Faserstoffen, außer Seide, überzogen . „ 9,00

50

Anmerk.: Unter Punkt 2 genannte Platten 
und Stäbchen, mit Faserstoffen überzogen, 
die Seide lediglich als Verzierung enthalten, 
werden laut diesem (49) §, unter Zuschlag 
von 20%, verzollt; dagegen werden diejeni
gen, welche mit Seiden- und Halbseidenstoffen 
überzogen sind, laut den entschprechenden 
des Tarifes über Seiden- und Halbseiden
stoffe behandelt; desgl werden dieselben je 
nach dem Überzugmaterial beliebiger Art 
verzollt, wenn dieses Material nicht nur als 
Überzug, sondern auch zur Verbindung von 
mehreren Platten oder Stäbchen dient.

B a d e s ch w ü m m e j e d e r A r t . . . „ 0,75

51 Tierisches Fett und Fettpro-
dukte tierischer Herkunft^

1. Tierisches Fett, nicht besonders genann
tes, mit einem Höchstgehalt an freier 
Fettsäure von 50 /o und unter der Be
dingungen, daß Fett mit einem Gehalt 
an freier Fettsäure über 3O°/o einen 
Titer von höchstens 42° Celsius nach 
der Dalikanprobe haben darf . . . 1 Kg. br. 0,04

2. Fett von Walfisch, Robben und dergl. 
Tiere und Fische (Tran), trübe, un
gereinigt; Trantalg und Fett, nicht 
losgelöst von der Tierhaut; Spermazet 
in ungereinigtem Zustande .... „ 0,08

- 14 —



§§ und Berecknunas- Zollsätze
Punkte des Benennung der Waren " ,fi < if" tn

Tarifes Goldfrank

3. Olein, Ölsäure; trockener Talg (durch
auspressen gewonnen), in rohem und 
geschmolzenem Zustande; bearbeiteter 
(chemisch zersetzter) Talg; Degras . . 1 Kg. br. 0,12

4. Spermazet, gereinigt; Palmitin und
Stearin.................................................. „ 0,18

5. Tierische Ole jeder Art (Knochenöl, Sper-
mazetöl, durchsichtiges Tranöl von 
Walfisch, Robben und dergl. Tiere und 
Fische, Lanolin und andere), nicht 
besonders genannte................................ 1 Kg. n. 0,22

52 Wachs:
1. Bergwachs, rohes (Ozokerit), wenn auch

geschmolzen................................................ 1 Kg. br. 0,16
2. Bergwachs, gereinigt (Ceresin); Baselin,

ungereinigt (mit dem ihm eigentüm
lichen Geruch und Geschmuck); Bienen
wachs, jeder Art Pflanzenwachs und 
Wachs zum Pfropfen von Bäumen „ 0,18

3. Paraffin............................................ „ 0,09

53 Lichte aller Art, Fackeln und
durchtränkte Dochte . . . . 1 Kg. n. 0,45

54 Häute, unbearbeitete: Ochsen-,
Stier-, Kuh-, Kalbs-, Kameel-, Büffel-, 
Pferde-, Esels-, Schweine-, Fisch-, 
Amphibien- und Reptilienhäute:

1. Trockene und trockengesalzene .... „ 0,04
2. Naßgesalzene............................................ „ 0,02

55 Häute, bearbeitete (Leder):
1. Kleine, auf beliebige Weise gegerbte, nicht

besonders genannte, Riemchen zum Zu
sammennähen von Treibriemen, Per
gament ....................................................... „ 1,70

2. Ehevreau und Ehevrette, sowie Sämisch
leder jeder Größe ....... „ 5,60

3. Kunstleder, angefertigt aus Lederabfällen „ 5,60
4. Lackleder jeder Größe................ „ 9,40
5. Saffian, Handschuhleder (Glace), Chagrin,

Fisch-, Amphibien- und Reptilienhäute,
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tzs und Zollsätze
Punkte des Benennung der Waren Berechnungs-

Tarifes B Einheit föoIbfrnnf

Leder mit eingepreßten Mustern jeder
Größe . . -...........................................1 Kg. n. 14,00

6. Grosse, nicht besonders genannte ... „ 0,90
Anmerk. 1: Abschnitzel bearbeiteter Häute 

entrichten den gleichen Zoll, wie die Häute 
selbst, von denen sie abgeschnitten sind, mit 
Ausnahme jedoch von Ausschnitten, die für 
Schuhwerk und Kleinfabrikate bestimmt sind 
(§ 57, Punkt 3, Anm. 1).

Anmerk. 2: Als große Häute gelten ganze 
Häute über 1,5 qm. nnd halbe über 0,75 qm.

Anmerk. 3: Leder mit eingepreßten Mustern, 
welche nicht irgend eine Zeichnung, sondern 
nur eine Nachahmung der oberen Schicht oder 
der Falt-Linien von Häuten vorstellen, fällt 
nicht unter Punkt 5 dieses § (es fei denn, 
daß es nach seiner Sorte zu diesem Punkt ' 
gehört), sondern unter die entsprechenden 
anderen Punkte, mit einem Zuschlag von 20" o.

Anmerk. 4: Alle halbfertigen Häute, d. h. 
enthaarte, aber nicht gegerbte, werden nach 
Punkt 1 pder 6 dieses §, unter Abzug von 
75°/c, verzollt.

56 Rauchwaren:
1. Seebiber--, schwarzbrauner Fuchs-, Chin

chilla-, Zobel-, Blaufuchs- und ausge
zupfte Seebärfelle, bearbeitete und
unbearbeitete, auch gefärbte .... „ 94,00

2. Felle jeder Art, außer den besonders •
genannten:

a) bearbeitete und gefärbte ...... „ 18,80
b) unbearbeitete und ungefärbte .... „ 9,40
3. Schafsfelle, außer Karakull, und Ziegen

felle, außer Angora:
a) bearbeitete und gefärbte............................ „ 0,60
b) unbearbeitete und ungefärbte .... ,, 0,18
4. Hafen-, Kaninchen-, Känguruh-, Opoffum-,

Bisam- und Eichhörnchenfelle:
a) bearbeitete und gefärbte............................ „ 3,80
b) unbearbeitete und ungefärbte .... „ 1,90

57 Lederfabrikate:
1. Schuhwerk, außer den besonders ge

nannten .................................................. „ 4,50
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§§ und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren Berechnungs

Einheit

2. Schuhwerk, ganz oder teilweise angefer
tigt aus Ledersorten, die unter Punkt 
2, 4 und 5 des § 55 genannt sind, 
desgleichen aus leinenen, baumwollenen 
oder wollenen Stoffen, wenn auch mit 
Verzierungen 1 Kg. n.

3. Schuhwerk aus Seiden-, Halbseiden- und
Brokatstoff  „

Anmerk. 1: Lederausschnitte, zugerichtet für 
Schuhwerk und Äleinfabrikate, werden nach 
den entsprechenden Tarisparagraphen für Leder, 
mit einem Zuschlag von 20°/o, verzollt.

Anmerk. 2: Dieser (57) § findet lediglich bei 
Schuhwerk Anwendung, dessen Hauptbestand
teil, zumindest aber dessen Sohlen aus Leder 
angefertigt sind. Jedes andere Schuhwerk 
wird nach denjenigen §§ verzollt, die dem 
Material seines Hauptbestandteiles entsprechen.

4. Lederhandschuhe jeder Art (außer Arbeiter
Fausthandschuhen aus grobem Leder); 
kleine Täschnerarbeiten aus Leder im 
Gewichte von 1/4 Kg. und weniger pro 
Stück, als: Taschen, Beutel, Zigarren- 
und Brieftaschen u. s. w  „

Anmerk.: Zugeschnittene, aber nicht zu
sammengenähte Handschuhe  „

5. Pferdegeschirr mit Zubehör, Sattlerwaren:
a) jeder Art, außer den unter Lit. b) dieses

Punktes genannten  „
b) Kummets und Rückenpolster für Arbeits

pferde  „
6. Täschnerarbeiten, außer den unter Punkt 4

dieses (57) § genannten; jeder Art 
nicht besonders genannte Lederfabrikate, 
wenn auch mit Teilen aus Metall oder 
anderem Material, sofern sie nicht zur 
Kategorie der physikalischen und ähn
lichen Hilfsmittel (§ 169) oder zur 
Kategorie der kostbaren Galanterie
waren (8215, Punkt 1) gehören; Reise
koffer aus Stoffen, Karton und anderem 
gewöhnlichen Material, mit Lederteilen „

Zollsätze
in

Goldsrank

15,00

45,00

45,00

37,50

9,00

0,56

22,50
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Benennung der Waren

Kg.1 n.

_ *

1 n.

Berechnungs
Einheit

§§ und
Punkte des

Tarifes

7. Maschinen-Treibriemen, ungenäht und 
genäht, desgl. mehrschichtige; runde 
Treibriemen für Webstühle; Eimer und 
ähnliche einfache Fabrikate aus grobem 
Leder, darunter Arbeiter-Fausthand
schuhe 

Gruppe III.
Holz und Holzwaren.

58 Holz material:
1. Birken-, Rotbuchen-, Ulmen-, Weißbuchen-,

Eichen-, Fichten-, Weiden-, Rüster-, 
Ahorn-, Linden-, Lärchen-, Erlen-, 
Espen-, Weißtannen-, Kiefern-, Pap
peln- und Eschenholz:

a) in Faschinen und Spänen, desgleichen
Brennholz

b) in Balken, runden Klötzen und Stangen
c) in Planken, Bohlen, behauenen oder ge

sägten Balken und Brettern, über 
9 cm. stark

d) in Brettern und vierkantigen Balken (über
0,5 bis 9 cm. stark), unbehobelt . .

Anmerk.: In Fällen, wo : as Gewicht der 
unter diesem Punkte genannten Waren nicht 
festgestellt worden ist, kann die tarifmäßige 
Quantität nach dem Volumen fixiert werden, 
indem 1 Kubikmeter gleich 600 Kg. ange
nommen wird.

2. Holz jeder Art, außer den in Punkt 1
dieses (58) § genannten Arten, in 
Balken, Scheiten, Klötzen, Brettern, 
Bohlen, Planken, vierkantigen Balken, 
Stangen und Spänen  

Anmerk.: Das unter Punkt 1 und 2 dieses 
(58) § angeführte Material wird, falls es 
behobelt ist, verzollt:

a) aus den unter Punkt 1 angeführten 
Holzarten nacht § 59, Punkt 1, und

b) aus allen übrigen Holzarten nach § 61 
Punkt 2.

3. Holz jeder Art in Blättern und Platten
(Fournier), nicht über 0,5 cm. stark, 
wenn auch behobelt

Zollsätze
in

Goldfrank

1,00

zollfrei

0,004

0,008

0,02

0,09
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§§ und
Punkte des

Tcirifes
Benennung der Waren

Berechnungs- 8oüsätze
Einheit Goldfrank

Anmerk.: Fourniere aus Birkenholz — zeit
weilig......................................................................1 Kg. U.

4. Korkrinde:
a) Unverarbeitet und Abfälle  „
b) zerkleinert, in Gries- oder Pulverform „

Anmerk.: Farbhölzer gehen unter § 125,
Punkt 1.

59 Zimmermanns- und Böttcher
arbeiten:

1. Zimmermannsarbeiten; Stöcke, von Ästen
und Rinde befreit, doch sonst unbe
arbeitet; Schindeln, einfache und ge
spundete  „

2. Holzwolle und Holzmehl (Sägemehl) aus
jeder Art Holz  „

3. Böttcherarbeiten; fertige (Seiten- und
Boden-) Faßdauben, auch mit den ent
sprechenden Holzreifen  „

Anmerk.: Waren dieses (59) außer Holz
wolle und Sägemehl, aus Holzarten ange
fertigt, die zu § 58, Punkt 2, gehören, wer
den nach § 61, Punkt 2 verzollt.

60 Korkrinde, verarbeitet:
1. In Form von Platten, Würfeln u. dergl. „
2. Flaschenkorken ohne Bestandteile aus an

derem Material; Faßpunde und alle 
übrigen nicht besonders genannte 
Fabrikate  „

3. Fabrikate aus Korkabsällen, wenn auch
in Verbindung mit Bindematerial . . „

61 Holzfabrikate, nicht besonders
genannte:

1. Tischler- und Drechslerarbeiten aus den 
unter § 58, Punkt 1, genannten Holz
arten, ungestrichen, unlackiert, unpoliert, 
unfourniert; geleimte Fourniere aus 
erwähnten Holzarten; Stifte (Nägel) 
für Stiefel  „

Aumerk.: Geleimte Fournierbretter ans Bir
kenholz zeitweilig..................................................1 Kg. n.^

0,009

0,06
0,28

0,12

0,12

0,04

0,28

1,10

0,34

0,15

0,009
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§§ und Zollsätze
Punkte des Benennung der Waren ^erechnungs- jn

Tarifes fftnrjett Goldfrank

2. Tischler- und Drechslerarbeiten aus den 
unter § 58, Punkt 2, genannten Holz
arten, wenn auch unpoliert und un
lackiert; Tischler- und Drechslerarbeiten 
aus jeder Art Holz, lackiert, poliert, 
ein- oder mehrfarbig gestrichen (auch 
bronziert), jedoch ohne Kunstmalerei, 
fourniert (auch in Form gewöhnlicher 
Parkettafeln), desgl. mit Papier be
klebt; gebogene Buchenholzmöbel ohne 
Flechtwerk und Bezug (zusammengesetzt 
oder in einzelnen Teilen 1 Kg. n. 0,56

Anmerk. 1: Kleine Drechslerarbeiten aus 
jeder Art Holz, nicht besonders genannte, 
wiegend 0,5 Kg. und weniger pro Stück, wer
den nach Punkt 2 dieses (61) § verzollt.

Anmerk. 2: Holzteile von Maschinen und 
Apparaten werden verzollt:

a) falls sie zur Kategorie der unter Punkt 1 
dieses § definierten Artikel zugezählt werden
können............................................................. M 0,15

b) alle übrigen, darunter solche mit Be
schlägen und Inkrustation.............................. „ 0,56

3. Hölzerne Schnitzarbeit außer der unter 
Punkt 4 und 5 dieses (61) § genann
ten; Tischler- und Drechlerarbeiten mit 
Kunstmalerei, Vergoldung, Versilberung 
oder Verzierungen dieses Art ... „ 1,70

Anm. 1: Demselben Zollsätze unterliegen 
auch allerlei Fabrikate aus Filz, Tauwerk, 
gestampftem Papier (Papier mache und 
Karton piere), außer den unten § 177 ge
nannten Waren, desgl. aus aller Art nicht 
metallenen Kompositionen, ferner Holzarbeiten 
mit gepreßten oder eingebranntenVerzierungen 
und mit Relief aus aufgelegtem Alabaster, 
— wenn alle diese Waren das Aussehen von 
gedrechselter oder geschnitzterHolz-Arbeit haben.

Anm. 2: Spiegel, Bilder und bergt Ge
genstände in Holzrahmen werden folgender
maßen verzollt: Falls die Rahmen ohne Zu
hilfenahme von Handwerkzeug entfernbar 
sind, so werden sie wie auch die dazuge
hörenden Gegenstände, gesondert nach den 
entsprechenden Tarifparagraphen verzollt. Im 
Falle jedoch die Rahmen auf obenerwähnte 
Art nicht entfernbar sind, werden sie wie 
folgt behandelt:
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§§ und
Punkte des Benennung der Waren

Tarifes

Berechnungs- 3ollsiitze
Einheit Goldfrank

a) falls die Gegenstände selber zollpflichtig 
sind, wird der Zoll von ihnen mit dem Rah
men zusammen, vom Gesamtgewicht, erhoben,

b) falls die Gegenstände selber keinem Zoll 
unterliegen, gelangen zur Verzollung nur die 
Rahmen allein zum Satze

Anm. 3: Schuwerk aus Holz, wenn auch 
mit Leder beschlagen, das aber nicht Haupt
bestandteil sein darf

1 lauf. Meter 1,70

1 Kg. n. 0,15

4. Tischler-, Drechsler- und Schnitzarbeiten 
mit Verzierungen aus Kupfer, Kupfer
legierungen und anderem Material, mit 
Inkrustationen und Einlagen aus Holz 
(außer gewöhnlichen Parkettafeln), 
Kupfer, Stahl, Perlmutter, Knochen, 
Elfenbein, Schildpatt u. dergl., außer 
Gegenständen, die 1 Kg. oder weniger 
pro Stück wiegen und unter § 215 fallen 

Anm.: Griffe, Ringe, Nägel, Füße, Räder 
und dergl. aus Kupfer, Kupferlegierungen 
und anderem nicht kostbarem Material gelten 
nicht als Verzierungen.

2,80

5. Holzwaren mit Polsterung oder mit Leder 
und Stoff bezogen oder beklebt, sowie 
mit Flechtwerk.......................  . „ 2,80

Anm.: Die unter Puukt 5 dieses (61) § 
genannten Waren, deren Holzarbeit unter 
Puntt 4 dieses (61) § fällt, unterliegen, au
ßer dem in Punkt 5 festgesetzten Zoll, noch 
einem Zuschlag in Höhe von 40 %.

62 Pflanzen und deren Teile, so
fern sie nicht in anderen tzß 
besonders genannt sind:

1. Heu und Stroh jeder Art, in natürlichem
Zustande und getrocknet —* zollfrei

2. Pflanzenteile in natürlichem Zustande,
außer den besonders genannten . . 1 Kg. br. 0,04

3. Samen:
a) alle nicht besonders genannten, wenn auch

geschält; Kopra, Pfirsich- und Apriko
senkerne  „ 0,12

b) Lein- und Sesamsamen 1 Kg. br? 0,01
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Anm.: Folgende eamenforten (falls davon 
über 1 Kg. jeder Art eingeführt wird) dürfen 
nur mit Genehmigung der Samen-Kontroll
station des Landwirtschaftsministeriums, auf 
Grund des Reglements und Statuts über 
den Handel mit Samen, eingeführt werden.

1) Rotklee (trifolium pratense),
2) Bastard- oder Schwedischer Klee (trifo

lium hybridum),
3) Weißklee (trifolium repens),
4) Lieschgras, Timothy, Timotheegras 

(phleuin pratense),
5) Luzerne jeder Art (medicago sativa, 

medicago falcata, Schwedische Luzerne, me
dicago lupulina, Gelbklee),

6) Gemeiner Hornklee, gehörnter Schoten
klee (lotus cormiculatus),

7) Gemisch aller angeführten Samen in 
verschiedener Zusammensetzung.

8) Gemisch von Rückständen und Aussieb- 
seln, die bei der Reinigung von jeder Art 
Klee- und Luzernesamen Zurückbleiben.

4. Lebende Pflanzen; Pflanzen und ihre 
Teile für medizinische Zwecke; bearbei
tetes Material für Korbarbeiten u. dergl.
Artikel, als: Gräser, Stroh, Ruten, 
Schilfrohr, Bambus und ähnliches Ma
terial, gefärbt, gebleicht, behobelt oder 
anders bearbeitet..................................... 1 Kg. br. 0,18

5. Steinnüsse.................................................. „ 0,03
6. Blumenzwiebeln, Wurzeln und Wurzel

stöcke von Blumen und Dekorations
pflanzen.................................................. ,, 1,10

7. Geschnittene Blumen und Blätter, frische
oder getrocknete, wenn auch gefärbte; 
Blumen, Blätter und andere Teile von 
Blumen und Pflanzen in Form von 
Buketts und Kränzen............................ „ 3,80

63 Kardendisteln................................. „ 0,04

64 Korb- und andere Flechtwaren
aus vegetabilischem Material:

1. Einfache Körbe zum Verpacken und Trans
port von Wäsche, Kleider und verschie-



§§ und j, Zollsätze
Punkte des Benennung der Waren in

Tarife- 8 £,nl,e,t Saldsrank

den er Waren, aus Holzspleißen, Baum
rinde, ungespaltenen Ruten und Schilf
rohr, wenn auch in Verbindung mit 
anderem einfachen Material; Fuß
teppiche, Fußbodenläufer und Matten 
aus grobem ungespaltenem Material, 
auch Matten aus Weidenrinde; einfache 
Besen; einfache Möbelklopfer aus 
Schilfrohr:

a) ungefärbt...................................................... l Kg. n. 0,28
b) gefärbt oder lackiert................................. „ 0,38
2. Körbe jeder Art, außer den unter Punkt 1

genannten; allerlei Flechtwerk aus ge
spaltenen Ruten, Gräsern, Stroh, Palm
blättern, Hobelspänen, nicht besonders 
genanntes; Gegenstände für Garten- 
und Zimmereinrichtung und Bestand
teile anderer ähnlicher Artike!, wie: 
Möbel aller Art, Rahmen, Vasen, 
Blumenkörbe, Wagenkörbe u.s. w., ge
färbt oder ungefärbt, ohne Verzierun
gen aus anderem Material:

a) bei einem Gewicht über 0,5 Kg. im Stück „ 2,40
b) bei einem Gewicht von 0,5 Kg. und

weniger im Stück................................. „ 7,50
3. Die unter Punkt 2 genannten Waren, mit

Verzierungen aus einfachem Material:
a) bei einem Gewicht über 0,5 Kg. im Stück „ 7,50
b) bei einem Gewicht von 0,5 Kg. und we

niger im Stück...................................... „ 9,40
Anmerk. 1: Die unter Punkt 2 oder 3 ge

nannten Flechtwnren, in Form von Gewebe» 
und Bändern, werden, unabhängig von ihrem 
Stückgewicht, nach Lit. b) dieser Pnnkte verzollt.

Anmerk. 2: Ruten- und Flechtwerk-Gegen
stände mit Vergoldung und Versilberung 
werden nach diesem (64) §, unter Zuschlag 
von 25°/o verzollt; falls dieselben aber mit 
vergoldeten ober versilberten Metallverzie
rungen versehen oder mit Seide, Sammet 
und anberent kostbarem Material ausgestattet 
sind, fallen sie unter § 215.

4. Bastgeflecht und Säcke daraus . . . —* zollfrei
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Tarifes Gmbett Goldsrank

Gruppe IV.
Steine, keramische und ähnliche Ma

terialien, Erzeugnisse daraus.

65 Baumaterial:
1. Thon für Fabrik- und Bauzwecke, nicht

besonders genannte; Bauxit, Talk, in 
Stücken, ungebrannt 1 Kg. n* 0,0009

2. Kreide in Stücken, ungereinigt und unge
brannt —* zollfrei

3. Gyps in Stücken (Gypsstein), ungebrannt;
fetter Kalk (nicht hydraulischer); Kreide 
und Talk in Stücken, gebrannt. . . 1 Kg. n.* 0,0045

4. Hydraulische Bindemittel; Zement aller
Benennungen (Portland-, künstlicher 
oder natürlicher, Romanzement, ge
mischter und anderer jeder Art); hydrau
lische Beimis chungen (darunter Puzzolan, 
Traß, Santorinecde, körnige Schlacke); 
hydraulischer Kalk; Gyps, gemahlen, 
ungebrannt; gebrannter Gyps (Ala
baster); Zementröhren 1 Kg. n. 0,03

66 Steine, roh oder vorbereitet:
1. Feldsteine für Straßenpflaster, wenn auch

roh bearbeitet, in Form von Würfeln 
und Platten; Feuerstein, Quarz, Feld
spat, Pegmatid, jeder natürliche Sand, 
Infusorienerde und andere nicht be
sonders genannte Steine und Erden 
für Fabrik- industrielle Zwecke, — un
bearbeitet und unzerkleinert, wenn auch 
gebrannt —* zollfrei

2. Steine für industrielle Zwecke, künstlich
zerkleinert (gemahlen oder gestampft); 
Filter aus Kohle 1 Kg. n. 0,02

3. Bausteine, nicht besonders genannte:
a) unbearbeitet oder roh vorbereitet, in Form 

von Blöcken oder Platten, d. h. ohne 
jede künstliche Bearbeitung der Ober
fläche (durch Behauen oder Besagen) 1 Kg. n.* 0,009
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b) in Form von Blöcken und Platten
über 15 cm. stark, mit besagten oder 
behauenen Oberflächen oder Teilen von 
Flächen; Treppenstufen und Trottoir
platten 1 Kg. n.* 0,01

c) Platten von 15 cm. und weniger Stärke,
mit besägten oder behauenen Flächen 
oder Teilen von Flächen 1 Kg. n. 0,05

4. Natürliche Schleifsteine in Form von
Platten, Wetzsteinen, runden Steinen 
zum Wetzen, Schleifen und Polieren, 
bearbeitet oder unbearbeitet .... 1 Kg. n.* 0,006

5. Marmor aller Art, Alabaster zu Bau
zwecken, Serpentin, Flanderngranit 
(Belgischer Marmor), wenn auch mit 
gesägten oder geschliffenen, jedoch nicht 
polierten Oberflächen:

a) in Form von Blöcken, Stücken und Platten
über 15 cm. stark 1 Kg. n. 0,03

b) in Form von Platten 15 cm. und we
niger stark  „ 0,08

6. Schieserplatten:
a) gesägt, wenn auch geschliffen .... „ 0,14
b) gespalten, ohne jede Bearbeitung... „ 0,02
7. Litographiesteine; Mühlensteine, unbear

beitet oder in fertiger Form, desgl.
künstliche und aus Stücken zusammen
gesetzte 1 Kg. n.* 0,006

8. Glimmer:
a) in Stücken  „ 0,01
b) in Blättern 1 Kg. n. 0,02
c) Fabrikate aus Glimmer, wenn auch in

Verbindung mit anderen Materialien, 
falls sie nicht nach ihrer Bestimmung 
oder nach Natur des hinzugefügten
Materials höheren Zollsätzen unterliegen „ 0,09

67 Edel st eine und Halbedelsteine, 
unbearbeitet oder geschliffen, desgl. 
künstliche, den echten Steinen nach
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geahmte; echte und künstliche Perlen, 
lose oder auf Schnüre gereiht; echte 
und künstliche Korallen, wenn auch 
durchbohrte, auf Schnüre gereiht, in 
Bündeln und mit Schnitzerei . . .

Anmerk.: Die in diesem (67) § genannten 
Waren, in Fassungen ans Edelmetallen, wer
den nach den entsprechenden Punkten des 
§ 148 verzollt.

68 Gagat (Jet) oder schwarzer Amber,
Perlmutter, Schildpatt, Bern
stein (außer dem besonders genannten), 
Meerschaum, Elfenbein und 
M a m m u t h k n o ch e n; Zelluloid 
jeder Färbung, Galalith und 
andere ähnliche nicht beson
ders genannte künstliche Ma
terialien, in unbearbeiteten Stücken, 
Ringen, Platten, Röhren oder Stäben; 
Emaille i n Stücken und Pul
verform, Glasur jeder Art und 
Mosaik-Material

69 Asbe st:
1. In Stücken
2. In Pulver- und Faserform . . . .
3. In Form von Karton (ohne Verbindung

mit anderen Materialien) . . . .
4. In Form von Garn und Fabrikaten

(außer Karton), roenn auch in Ver
bindung mit anderen Materialien . .

70 Fabrikate aus Steinen jeder Art
(außer solchen aus Edelsteinen und 
Halbedelsteinen), desgl. aus Gpps und 
Alabaster:

1. Skulptur-, Schnitz- und Drechslerarbeiten,
wenn auch poliert:

a) 50 Kg. und weniger das Stück schwer
b) über 50 Kg. das Stück schwer . . . .
2. Einfache Steinmetzarbeiten, ohne Schnitze

rei und Skulptur-Verzierungen, wenn

1 Kg. n. 75,00

0,45

0,02
0,08

0,16

0,18

1,40
0,85
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auch mit krummen Flächen, ausMarmor, 
Serpentin, Alabaster und anderen harten 
polierfähigen Steiirarten, als: Onyx, 
Jaspis, Labrador, Granit, Gneis, Por
phyr und Basalt:

a) mit polierten Flächen oder Teilen von
Flächen .... 

b) mit sauber behauenen und beschlagenen,
jedoch nicht polierten Flächen . . .

3. Einfache Steinmetzarbeiten, ohne Schnitze
rei und Skulptur-Perzierungen, wenn 
auch mit krummen Flächen, aus nicht 
besonders genannten Steinarten:

a) mit polierten Flächen oder Teilen von
Flächen

b) mit sauber behauenen und beschlagenett,
jedoch nicht polierten Flächen . . .

Anmerk. 1: Gegenstände aus Schiefer, außer 
den besonders genannten, werden nach § 66, 
Punkt 6, verzollt.

Anmerk 2: Nach diesem (70) § werden 
auch Steinfabrikate in Verbindung mit Kupfer 
und Kupferlegierungen behandelt, falls letztere 
nicht den Hauptwert des betreffenden Gegen
standes darstellen; desgl. Steinfabrikate in 
Verbindung mit anderen Materialien, sofern 
die genannten Fabrikate nicht unter § 215 
fallen. Falls aber die Verbindungen aus 
Kupfer und Kupferlegierungen den Haupt
wert des betreffenden Steingegenstandes aus
machen, tritt für letzteren der halbe Zollsatz 
in Kraft, welcher für Fabrikate aus Kupfer 
und Kupferlegierungen festgesetzt ist.

71 Schleif- und Poliermaterialien 
und Erzeugnisse daraus; Gra
phit; K o h l e n f a b r i k a t e f ü r 
elektrotechnische Zwecke; Kom
positionen zum S chmieren und 
Kitten und andere nicht be
sonders genannte mechanische 
Kompositionen:

1. Schmirgel, Bimsstein, Tripel- in Stücken, 
und Graphit- in Stücken und Scherben

1 Kg. n. 0,42

0,28

0,28

0,09

0,02
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2. Die in Punkt 1 genannten Materialien
— zerkleinert und gemahlen, wenn auch 
natürlich oder künstlich zu Klumpen 
geballt; Korunde und Granaten in 
Sandform oder gemahlen; Karborun- 
dum und alle nicht besonders genann
ten Schleif- und Poliersubstanzen, wenn 
auch gemahlen; Kompositionen zum 
Reinigen von Metallen, ohne Beimi
schung von Wachs, Fett, Öl oder Leim 1 Kg. n.

3. Schleis- und Polierblätter:
a) aus Papier.................................................. „
b) aus Stoffen.................................................. „

4. Jeder Art künstliche Schleif-Scheiben,
Steine, Platten und Feilen aus Schmir
gel, Korund, Feuerstein, Granat und 
anderen Materialien für Wettz-, Schleif
und Polierarbeiten................................. „

5. Geformte Kohlenfabrikate für elektro
technische Zwecke, als Kerzen, Platten, 
Zylinder u. s. w.:

a) das Stück unter 4 Kg. schwer.... „
b) das Stück 4 Kg. und schwerer ... „

6. Gasglühstrümpfe, gebrauchsfertig . . . Stück
7. Jeder Art Kompositionen zum Schmieren

von Achsen, Rädern, Riemen u. s. w., 
desgl. zum Putzen von Metall, zum 
Kitten von Porzellan, Glas u. s. w., 
hergestellt in Verbindung mit Wachs, 
Fett, Öl oder Leim; jeder Art nicht 
besonders genannte mechanische Kom
positionen ..................................................1 Kg. n.

72 Künstliche Bausteine und feuer
feste Erzeugnisse:

1. Bauziegel, nicht feuerfeste, aus gewöhn
licher Ziegelmasse:

a) gewöhnliche, unglasierte............................1 Kg. n.:
b) fassoniert, hohl, unglasiert...................... „
c) die unter a) und b) genannten, glasiiert 1 Kg. n.

Zollsätze
in

Goldfrank

0,04

0,24
0,28

0,28

0,38
0,12

0,05

0,18

0,003
0,004

0,03
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2. Kalksand-, Zement-. Gyps- und jeder Art 
künstliche, nicht besonders genannte 
Steine, Ziegel und Platten .... 1 Kg. N. 0,03

3. Feuerfeste Erzeugnisse:
a) jeder Form und Größe feuerfeste Ziegel 

und Platten zumOfenbau ausEhamotte, 
sandhaltigem Thon, Quarz und Dinas; 
jeder Art Klinker aus gewöhnlicher, 
halb oder ganz zusammen gesinterter 
Ziegelmasse; Lhamotte-Zement . . . 1 Kg. n.* 0,002

b) Ziegel und Platten aus Magnesit . . ff 0,009
c) Retorten für Gasanstalten, feuerfeste Tiegel, 

darunter auch solche aus Graphit . . 1 Kg. n. 0,03

73 Keramische Röhren, keramische 
Fabrikate aus geschmolzener 
(Steingut) Masse und Platten: 

1. Röhren aus poröser Masse und deren 
fassonierte Teile:

a) unglasiert....................................................... 1 Kg. n * 0,009
b) glasiiert....................................................... 0,01
2. Steingut-Geschirr (säurefestes) und indu

strielle Bedarfsartikel — Töpfe, Krüge, 
Flaschen, Behälter, Kühler, Krähne, 
Verbindungsteile von Apparaten u.s.w., 
aus zusammen gesinterter, nicht Wasser 
aufsaugender Masse, wenn auch gla
siert, aber ohne Verzierungen . . . 1 Kg. n. 0,03

3. Unglasiierte Platten für Fußbodenbelag 
aus geschmolzener (Steingut) Masse, 
nicht wasseraufsaugend, wenn auch mit 
unebnen Flächen:

a) aus einfarbiger Masse, über 15 mm. stark 0,06
b) aus einfarbiger Masse, 15 und weniger 

mm. stark....................................... 0,08
c) mehrfarbige (aus verschiedenen eingepreß

ten Massen), in beliebiger Stärke . . ff 0,16
4. Glasierte Thonplatten für Wandbelag 

aus Masse jeder Färbung, glatt und 
mit Relief:
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a) einfarbig............................................................1 Kg. n. 0,14
b) mehrfarbig.................................................. „ 0,22
c) mit Kunstmalerei, Vergoldung und an

deren Verzierungen............................ „ 0,28

74 Töpferwaren aus gewöhnlichem 
Thon, desgleichen Ofenkacheln 
und jeder Art Ziegel aus 
Töpfermasse:

1. Dachziegel jeder Art:
a) unglasiert, ohne Kunstmalerei und Relief

Verzierungen ................................................ 1 Kg. n.* 0,01
b) glasiert und mit jeder Art Verzierungen 1 Kg. n. 0,03
2. Ofenkacheln und jeder Art nicht beson

ders genannte Ziegel aus Töpferthon, 
glatt und mit Relief:

a) einfarbig, wenn auch glasiert .... „ 0,05
b) mehrfarbig, wenn auch glasiert ... „ 0,07
c) mit Kunstmalern, Vergoldung und an

deren Verzierungen............................ „ 0,12
3. Ornamente, Kariatyden, Medaillons,

Büsten, Statuen u. s. h . aus Terra
kotta zum Schmuck von Gebäuden und 
Wohnräumen, wenn auch bemalt oder 
vergoldet................................................. „ 0,28

4. Geschirr und nicht besonders genannte
Töpferwaren aus gewöhn ichem Thon, 
wenn auch glasiert:

a) ohne Muster und Verzierungen ... „ 0,06
b) mit Verzierungen, Kunstmalerei und

Reliefmustern  ..................... „ 0,18

75 Fayencewaren:
1. Weiße und einfarbige (in der Masse ge

färbt), ohne Verzierungen, wenn auch 
mit gegossenen Mustern, außer den in 
Punkt 3 dieses (75) § genannten. .

2. Dieselben, mit einfarbigen Mustern, Zeich
nungen, Kanten und Rändern; Fayence
Fabrikate, nicht in der Masse gefärbt, 
ausgenommen solche, die zu Punkt 3 
dieses (75) § gehören............................

0,13

0,18
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3. Dieselben, mit Kunstmalerei, Vergoldung 
und niehrfarbigen Mustern, ebenso 
aller Art Gegenstände zum Schmuck 
von Gebäuden und Wohnräumen, als: 
Vasen, Statuen und bergt, — weiße 
und farbige

76 Porzellanwaren:
1. Porzellanwaren nicht besonders genannte,

weiße und einfarbige, wenn auch mit 
farbigen und vergoldeten Kanten und 
Reifen, jedoch ohne andere Verzierungen

2. Eßgeschirr mit Kunstmalerei oder bemalten
und vergoldeten Mustern, Arabesken, 
Blumen und ähnlichen Verzierungen

3. Gegenstände zur Ausschmückung von
Wohnräumen, weiße und einfarbige, 
jedoch ohne Kunstmalerei, Vergoldung 
und Verzierungen aus Kupfer oder 
Kupferlegierungen

4. Gegenstände zur Ausschmückung von
Wohnräumen mit Kunstmalerei, Ver
goldung und Verzierungen aus Kuvfer 
und Kupferlegierungen; künstliche Blu
men und Pflanzen aus Porzellan, 
desgl. Erzeugnisse daraus, als: Kränze, 
Buketts u. s. w., weiße und farbige 
wenn auch mit Teilen aus anderen 
Materialien

77 Glaswaren:
1. Erzeugnisse, die zur Aufnahme und Auf

bewahrung von Flüssigkeiten und an
deren Waren dienen, als: gewöhnliche 
Flaschen, Fläschchen und Büchsen jeder 
Form, ungeschliffen und unpoliert, wenn 
auch mit gegossenen oder geblasenen 
Buchstaben, Inschriften und Zeichen: 

a) aus gewöhnlichem Flaschenglas (von grü
ner, oliven, brauner und bergt natür
licher Färbung des gewöhnlichen Fla
schenglases) ohne geschliffene oder an-

1 Kg. n. 0,28

0,28

rf 0,56

1,10

3,40
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geriebene Hülfe, angeschliffene Stöpsel 
und Deckel, desgl. ohne zugerichtete 
Böden und Ränder............................ 1 Kg. n. 0,11

b) aus weißem, halbweißem und farbigem 
(in der Masse gefärbtem) Glase, darunter 
auch Milchglas, ohne angeriebene oder 
angeschliffene Hälse, Stöpsel und Deckel 
und ohne zugerichtete Böden u. Ränder 0,13

c) aus unter a) und b) genanntem Glase 
mit angeriebenen oder angeschliffenen 
Hälsen, Stöpseln und Deckeln und mit 
zugerichteten Böden und Rändern, 
desgl. mit gegossenen oder geblasenen 
einfachen Mustern....................... 0,17

Anmerk.: Die in Punkt 1 dieses (77) § ge
nannten Waren, mit Teilen aus anderem 
einfachen Material, als: Korken, Metallteile 
von Syphons, Flechtwerk aus Stroh, Weiden
ruten, Eisendraht und dergl. werden lt. lit. e) 
verzollt.

2. Waren, mit Ausnahme der besonders ge
nannten, aus weißem, halbweißem und 
natürlichem Flaschen-Glase, ungeschlif
fen, unpoliert, wenn auch mit abge
schliffenen oder bearbeiteten Böden, 
Rändern, Hälsen, Stöpseln und mit 
gegossenen oder geblasenen Zeichen, In
schriften und Mustern, jedoch ohne 
andere Verzierungen:

a) gepreßte oder gegossene............................ 0,18
b) geblasene, wenn auch in Formen. . . ff 0,42

3. Waren, nicht besonders genannte, aus 
weißem, halbweißem und natürlichem 
Flaschenglas, geschliffen und poliert, 
jedoch ohne Verzierungen .... 0,84

4. Waren, nicht besonders genannte, aus 
einfarbigem (in der Masse gefärbtem), 
doppelfarbigem (mit einem andersfar
bigem Überguß), Milch-, mattiertem 
(in beliebiger Weise), gerunzeltem Glas, 
craqueliertem und Eisglas:
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Kg. n.1

2,10

0,27

0,33

0,57

0,84

0,84
1,40

a) ungeschliffen und unpoliert, wenn auch
mit geschliffenen oder zugerichteten Bö
den, Rändern, Stöpseln, Deckeln und 
mit gegossenen oder geblasenen In
schriften, Zeichen und Mustern, jedoch 
ohne andere Verzierungen ....

b) geschliffen oder poliert
5. Richt besonders genannte Waren aus

jeder Art Glas mit dekorativer Aus
stattung, als: mit geäzten, gezeichneten 
oder gravierten Mustern, Kunstmalerei, 
Emaille, Vergoldung, Versilberung, 
Verzierungen aus Kupfer, Kupferlegie
rungen und anderem Material; Glas
watte, Glasgewebe und Erzeugnisse 
daraus 

6. Tafelglas, geblasen oder gegossen, unge
schliffen und nicht poliert, 5 mm. und 
weniger stark:

a) nicht besonders genanntes, — weiß, halb
weiß u. natürlich flaschenfarbenes, glatt, 
ohne Muster und Verzierungen, in lau
fendem Gesamtausmaß (Summe von 
Länge und Breite) bis zu 225 cm. .

b) dasselbe Glas, in laufendem Gesamtaus
maß (Summe von Länge und Breite) 
über 225 bis 350 cm.; farbiges jeder 
Größe (auch Milchglas), gewelltes, 
geädertes, geriffeltes und anderes 
ähnliches Glas — ohne Muster und 
Verzierungen

c) unter a) genanntes Glas, in laufendem
Gesamtausmaß (Summe von Länge und 
Breite) über 350 cm.; jeder Größe und 
Färbung gebogenes, mattiertes und 
genmstertes Glas

d) Glas jeder Größe und Färbung, mit
dekorativer Ausstattung, d. h. mit Zeich
nungen oder anderen Verzierungen, 
desgl. aus Stücken zusammengesetztes 
Glas, in Blei-, Kupfer- und bergt 
Rainen gefaßt
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e) photographische lichtempfindliche Glas
platten 1 Kg. br. 1,10

f) weißes, Halbweißes und natürlich flaschen
farbenes Glas jeder Größe, mit einge
schmolzenem Drahtgeflecht .... 1 Kg. n. 0,10

78 Spiegelglas und Spiegel:
1. Spiegelglas, bearbeitet, d. h. jeder Art

Tafelglas, über 5 mm. stark, — ge
schliffen, poliert oder mattiert, desgl. 
Tafelglas bis 5 mm., poliert oder ge
schliffen:

a) in laufendem Gesamtausmaß (Summe
von Länge und Breite) bis zu 125 cm.

b) in laufendem Gesamtausmaß (Summe von
Länge und Breite) über 125 bis 250 cm.

c) in laufendem Gesamtausmaß (Summe von
Länge und Breite) über 250 cm. . . 

Anmerk.: Bearbeitetes Sviegelglas, un
ter 5 mm. stark, wird mit 50 % Aufschlag 
verzollt.

2. Jeder Art Tafelglas, über 5 mm. stark,
unbearbeitet, d. h. unmattiert, unge
schliffen, nicht poliert ... . .

Anmerk.: Glas dieser Art, mit eingeschmol
zenem Drahtgeflecht, wird nach § 77, Punkt 
6-f) verzollt.

3. Jeder Art Spiegelglas mit Folie- oder
Amalgam-Unterlage (Spiegel) oder nur 
facettiert; Tafelglas, über 5 mm. stark, 
mit dekorativer Ausstattung, d. h. mit 
Zeichnungen oder anderen Verzierungen, 
desgl. aus Stücken zusammengesetztes 
Glas, in Blei-, Kupfer- und ähnlichen 
Ramen gefaßt  

Allgemeine Anmerk, zu §§ 77 und 78:
1. Im Falle Tafel- oder Spiegelglas, 

oder Spiegel keine rechtwinklige Form aus
weisen, werden den Berechnungen deren 
größte Länge und Breite zu Grunde gelegt.

2. Für während des Transports zer
brochene Spiegel, sowie Spiegel- und 
Tafelglas, wird der Zoll von jedem Bruch
stück, das über ICO Quadrat centimeter groß 

0,36

0,60

0,90

Zollsatz, wie 
unter Pkt. 1 
mit Abzug v. 

4OO/o.

Nach Pkt. 1 
und Anmerk, 
mit Zuschlag 

von 3O°/o.
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ist, erhoben, wobei der Berechnung das 
größte rechtwinklige Viereck zu Grunde ge
legt wird, welches man aus dem Bruch
stück herausschneiden könnte. Stücke, nicht 
über 100 qcm. groß, passieren zollfrei.

Gruppe V.
Brennmaterial (mineralisches und vege

tabilisches), Asphalt, Peche und 
ähnliche Produkte.

79 Stein--, Torf- und Holzkohle, 
Koks und Torf:

1. Steinkohle 1 Kg. n* 0,0009
2. Torf- und Holzkohle; Torf  „ 0,0018
3. Koks  „ 0,0018

80 Teer, Pech jeder Art und Go u- .
dron, flüssig, außer den besonders 
genannten 1 Kg. br. 0,02

81 Antrazen, Naphtalin, Phenol
(Karbolsäure), und Benzol — roh

(ungereinigt)  „ 0,05

82 Harpius oder Kolophonium,
Galipotharz, Brauerpech . . 1 Kg. n. 0,02

83 Asphalt und Goudron:

1. Asphaltstein, unzerkleinert...................... ff 0,02
2. Derselbe, zerkleinert................................. ff 0,02
3. Goudron, Asphalt-Mastix, schmelzbare 

Asphalte aller Art, harte .... ff 0,02

84 Natürliche Roh-Naphta, desgl. 
jeder Art Naphta mittels einfacher 
Destillation von den leichten Fraktionen 
befreit, ebenso Rückstände von Naphta- 
Destillation überhaupt (Masut) . . . 1 Kg. n * 0,01

85 Flüssige Destillationsprodukte 
der Naphta:

1. Jeder Art, nicht besonders genannte . . 1 Kg. n. 0,03
2. Petroleum und Photogen...................... ff 0,04
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3. Benzin, Raphta-Aether, Gasolin, Ligroin 
und bergt., ebenso Solaröl, Paroffinöl 
und Schmieröle............................ 1 Kg. n. 0,06

86 Terpentin und Terpentinöl 
j e d er Art........................................ 0,22

87 Gummi, Gummiharze, und Bal
same:

1. Jeder Art, nicht besonders genannte; 
geschmolzener Bernstein, unbearbeitet; 
arabischer Gummi in jeder Form und 
Akaroiden-Gummiharz.................. 0,18

2. Kautschuk und Guttapercha im Rohzu
stände, desgl. Kautschuckabfälle, die nicht 
als Fabrikate verwendet werden können 0,09

3. Gewöhnlicher Weihrauch (gummi Oliba
num), Manna, Assafoetida . . - 0,56

4. Kasein, Albumin, desgl. Eigelb für tech
nische Zwecke....................... . 0,05

5. Graue Ambra, Tolubalsam und Peru
balsam; Stirax, Benzoeharz; wohl
riechende Harze für Parfümerie-Industrie 0,90

6. Kampfer:
a) roh ................................................................... 0,18
b) gereinigt........................................................ ,, 0,90

88 Gummi elasticum (Kautschuk und 
Guttapercha) in vorbereite
tem Zustande und in fertigen 
Fabrikaten:

1. Weiches Gummi:
a) in Blättern, Tafeln, Fäden und Lösung; 

nicht besonders genannte Fabrikate, 
ohne Verbindung mit Fasernmaterial 1,10

b) nicht besonders genannte Fabrikate, in 
Verbindung mit Fasernmaterial, da
runter auch Gummiwachstuch (aus ein
fachem groben Stoff)................. 1,70

2. Hartgummi:
a) unbearbeitete Blätter, Tafeln, Stangen, 

Röhren u. f. ................................. // 0,56
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b) nicht besonders genannte Fabrikate, wenn 
auch in Verbindung mit anderen Ma-
terialien.................................................. 1 Kg. n. 1,50

3. Schuhwerk aus Kautschuk und Gutta
percha, in Verbindung mit Stoffen,
Leder u. s. w. oder ohne solche . .

4. Mit Gummi elasticum durchtränkte oder 
zusammengeklebte Gewebe für Karden
bänder:

0,75

a) mit Filz....................................................... ff 0,75
b) ohne Filz.......................................................

Anmerk.: Elastische Gewebe, Bänder 
und Borden, welche Gummisäden enthalten, 
desgl. unelastische Gewebe, d. h. gum
mierte, mit Gummi überzogene oder zu
sammengeklebte, außer den in Punkt 1— b) 
und 4 dieses (88) § genannten Gegenstän
den, werden je nach Material des Gewebes 
(Stoffes) verzollt. Desgl. werden nach den 
entsprechenden Punkten des § 209 verzollt 
— Kleider u. aller Art Bekleidungs-Gegen
stände, genäht oder zusammengeklebt aus 
elastischen Geweben, oder Geweben, die ein
seitig oder doppelseitig mit Gummi über
zogen, gummiert oder mit Gummi zusam
mengeklebt sind.

1,50

Gruppe VI.
Rohstoffe und Produkte der chemischen 

Industrie:
89 Staßfurter Salz (Abraumsalz),

wenn auch gemahlen; Chlorkali; 
schwefelsaures Kali . . . . —* zollfrei

90 Natürliche Salze jeder Art,
nicht besonders genannte, ungereinigte; 
Soolen (Kreuznacher und andere, da
runter auch Heringslake); mineralischer 
Schlamm in Fässern, Kisten, Blech
dosen und bergt großen Behältern 
eingeführt......................................................1 Kg. n. 0,04

91 Schwefel:
1. Roh, ungereinigt, in Klumpen. . . . 1 Kg. n * 0,005
2. Gereinigt; Schwefelblüte............................ „ 0,01
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92 Antimon (Spießglanz):
1. Roh................................................................. 1 Kg. n. 0,03
2. In Metallform............................................ „ 0,04

93 Borate, Borsäure und Borax:
1. Borate: Borocalcit, Boracit und berg!.,

ebenso ungereinigtes Rohborax (Borax, 
Tinkal)........................................................... 1 Kg. n? 0,01

2. Borsäure, ungereinigte................................1 Kg. n. 0,04
3. Borax, gereinigt, in Kristallen, Pulver

form ober gebrannt (als Anhybrib) „ 0,10

94 Magnesit:
1. Natürlicher, in Stücken . . ... 1 Kg, n * 0,01
2. Gemahlen...................................................... 1 Kg. n. 0,02
3. Gebrannt........................... . . „ 0,02

95 Weinstein (Cremor tartari); wein
saurer Kalk:

1. Weinstein (Cremor tartari), roh, unge
reinigt; weinsaurer Kalk, ungereinigt „ 0,10

2. Weinstein, halbgereinigt (nicht in Pulver
form) mit ber ihm eigentümlichen 
Färbung .... . . „ 0,15

96 Schwerspat (spathum ponderosum);
Witherit:

1. Natürliche, in Stücken ...........1 Kg. n.* 0,01
2. Gemahlene .................................. 1 Kg. n. 0,04
3. Künstlich hergestellte „ 0,08

97 Strontianit (kohlensaurer Strontian)
unb Cölestin (schwefelsaurer Stron
tian), natürliche, in Stücken unb Pul
verform ................................................ 1 Kg. n* 0,01

98 Ammoniak-Präparate:
1. ©Qlmicif (Chlorammonium), Ammoniak:

kohlensaurer unb salpetersaurer; flüssiger 
Ammoniak (Salmiakgeist). ... 1 Kg n. 0,10

2. Schwefelsaurer Ammoniak:
a) gereinigt ,, 0,06
b) ungereinigt......................................—+ zollfrei
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99 Arsen inMetallform, weißer (aci-
dum arsenicosum), roter und gelber 1 Kg. n. 0,18

100 Blutlaugensalz u n b chrom -
saure Salze:

1. Blutlaugensalz, gelbes ; in Wasser lösliche
Salze der Chromsäure (Chrompik, 
Chromkali, Lhromnatron). . . . 0,28

2. Blutlaugensalz, rotes................................. /, 0,38

101 Alaune und Chromalaune;
schwefelsaures und ameisen
saures Aluminium:

1. Alaune:
a) kristallisiert..................................................1 Kg. n.* 0,006

b) gebrannt und jeder Art pulverisierte. . 1 Kg. n. 0,02
2. Chromalaune............................................ // 0,05
3. Schwefelsaures Aluminium...................... 1 Kg. n* 0,006
4. Ameisensaures Aluminium...................... 1 Kg. n. 0,02

102 Oxyde (wässerige und wasserfreie):
Baryum- (Baryum causticum), Stron
tium- (Strontium causticum) und 
Aluminiumoxyd (Thonerde-Hydrat). . ff 0,10

103
1.

Salpeter:
Chile-Salpeter (salpetersaures Natron) . _ * zollfrei

2. Gewöhnlicher (salpetersaures Kali. . . 1 Kg. n. 0,13
3. Salpetersaurer Kalk (Norwegischer Sal-

peter) und Kalkstickstoff (Calcium
cyanamid) ........................................... __* zollfrei

104 Magnium, Magnesia und Kal-
z i u m:

1. Chlormagnium, schwefelsaure Magnesia
(Bittersalz), Chlorkalzium — sämtlich 
ungereinigt...................................... 1 Kg. n. 0,06

2. Kohlensaurer Kalk, niedergeschlagen, (ge-
reinigt ... ................................. ff 0,15

105
1.

Natron und Kali:
Soda (kohlensaures Natron) und Pot-

tasche (kohlensaures Kali)...................... // 0,02

39



§§ und
Punkte des Benennung der Waren

Tarifes

m , Zollsätze
Berechnungs- u

Einheit Goldfrank

2. Doppelkohlensaures Natron und doppel
kohlensaures Kali 1 Kg. n. 0,07

3. Ätznatron (kaustische Soda) und Atzkali:
a) ungereinigt 1 Kg. n * 0,007
b) gereinigt 1 Kg. n. 0,06
4. Schwefelsaures neutrales Natron (Glau-

bersaltz) und schwefelsaures saures . 1 Kg. n.* 0,007
5. Schwefligsaures (neutrales und saures)

Natron; unterschwefligsaures Natron;
schwefliges Natron; kieselsaures Natron 
und kieselsaures Kali (lösbares Glas) 1 Kg. n. 0,08

106 Essig pulv er (holzessigsaurer Kalk, un
gereinigt) ... 

107 Chlorkalk
108 Säuren und Schwefelkohlen

stoff:
1. Schwefelsäure:
a) Vitriolöl (acidum sulfuricum crudum)
b) rauchende Schwefelsäure, Schwefelan

hydrid 
2. Schwefelkohlenstoff
3. Salpeter- und Salzsäure
4. Essigsäure
5. Weinsteinsäure
6. Benzoesäure, Gerbsäure (Tannin), Zitro

nensäure, Phosphorsäure, Ehromsäure
7. Salizylsäure
8. Galläpfel (Gallus-) und Pyrogallus

säure  
Anmerkung: Die Salze, der in Punkt 4, 

5, 6, 7 und 8 dieses (108) § genannten 
Säuren, werden, mit Ausnahme der beson
ders genannten, zolltariflich wie die Säu
ren behandelt, falls sie nicht, ihrer Basis 
nach, einem höheren Zollsatz unterliegen.

109 Vitri ole:
1. Eisen- oder grüner Vitriol
2. Kupfervitriol, außer wasserfreiem; Salz

burger Vitriol (eine Mischung schwefel-

„ 0,03

ff 0,02

0,03

ff 0,04
ff 0,10

1 Kg. n* 0,01
1 Kg. ii. 0,18

0,47

fr 0,38
rr 0,56

rr 0,38

0,06
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saurer Salze von Eisen und Kupfer); 
Zink- oder weißer Vitriol; Chlorzink 1 Kg. n. 0,12

110 Salze und Präparate, welche Gold, Platin
und Silber enthalten:

1. Mit Gold- und Platingehalt .... ff 4,70
2. Mit Silbergehalt....................................... ff 1,10

111 Antrachinon, Brechwein st ei m
Antimon:

1. Antrachinon... ...................... ..... ff 0,08
2. Brech Weinstein; Antimon, fluorsaures,

milchsaures und oxalsaures, desgl. deren
Doppelsalze . . . . . 0,28

112 Chemische und pharmazeutische 
Produkte und Präparate, 
welche in den anderen §§ des 
Tarif es nicht genannt sind:

1. u) Jod 1 Kg. br. 0,90
b) Brom, chlorsaures Baryum, salpetrig

saures Natrium, gereinigte Borsäure 
(in Krystallen und Pulverform und als 
Anchydcid); essigsaures Bleisalz (Blei
zucker) ; essigsaures Natron, wenn auch - 
geschmolzen; chlorsaures Natrium; 
Chloreisen; Holzspiritus und Azeton; 
Benzol und Naphtalin, gereinigt; 
Weinstein (Cremor tartari und Krystall 
tartari), gereinigt; Oxal- und Milch
säure ; Karbolsäure, kristallisierte, durch-

Anmerkung 1: Laut Punkt 1 —b dieses 
(112) § werden auch flüssige Kohlensäure, 
sowie andere flüssige Gase in Metallslaschen 
behandelt, wobei 80 % des Gesamtgewichts 
nach Material der Flaschen verzollt werden. 
Die genannten Gase — für Fabriken, — 
werden auf Grund von Bescheinigungen des 
Ministeriums für Handel und Industrie 
mit 50 % Rabatt verzollt.

sichtig-flüssige....................................... ff 0,38
c) Kalziumkarbid................................. 0,15
d) Bertholetsalz... ......................
e) harzige Bleiseife und andere Salze der

0,18

Harzsäuren................................. ff 0,07
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Anmerkung 2: Gereinigtes Benzol laut 
Bescheinigung des Ministeriums für Handel r 1 „
und Industrie 1 Kg. br. 0,12

2. Alkaloide und ihre Salze: Koffein, Chinin,
Strychnin, Morphin, Kodein, Veratrin, 
Atropin, Kokain, sowie ihre Salze . „ 9,40

3. Alle jodhaltigen organischen Verbindun
gen, ausgenommen die unter § 135 
fallenden........................................ „ 0,90

4. Bromsaure, jodsaure und zyansaure Salze:
a) Bromsaures Kalium und Natrium . . „ 0,14
b) Iodsaures Kalium und Natrium ... „ 0,90
c) Zyansaures Kalium, Natrium u. Baryum „ 0,16
5. Verbindungen von Wismut, Nickel und

Quecksilber:
a) Nickeloxyd und seine löslichen Salze . . „ 1,70
b) Quecksilber-Verbindungen: Sublimat, Ka-

lomel, Zinnober, Quecksilberoxyd und 
seine Salze............................................ „ 0,85

c) Wismut-Verbindungen: Wismutoxyd, ba
sisches salpetersaures Wismutsalz (bis
mutum subnitricum): die Wismut
salze der Gallus-, Gerb- und anderen 
Säuren....................................................... „ 1,70

6. Naphtole und Sulphosäuren:
a) Naphtole............................................................. „ 0,34
b) Alle nicht besonders genannten Sulpho

säuren, außer den zu § 135 gehörenden „ 0,42

7. Nitro- u. Amid-Verbindungen der aroma
tischen Reihe:

a) Nitrobenzol und Nitronaphtalin, Anilin
und Naphtylamin, sowie ihre Salze „ 0,12

b) Dymethylanilin und Diethylanilin und
ihre Nitroso-Verbindungen; Benzidin, 
Toluidin, Paranitranilin, sowie ihre 
Salze....................................................... „ 0,22

8. Organische Präparate für pharmazeutische
Zwecke:

a) Azetanilid................................................. „ 0,38
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b) Antipyrin, Salipyrin, Phenazetin, Phe- 
nazetolin, Sulphonal, Salol, Guajakol; 
kohlensaures Guajakol und Kreosot; 
Pepsin, Pepton............................ 1 Kg. br. 1,90

c) Santonin.................................................. // 75,00
d) Sulphinid und seine Salze (Saccharin 

jeder Art, Krystallose und bergt) . . 7,50
9. Chemische und pharmazeutische Produkte

u. Präparate, nicht besonders genannte // 0,47

113 Zusammengesetzte Medikamente 
und dosierte Präparate:

1. Zusammengesetzte Medikamente, außer 
Pflastern aus seidenen oder halbseidenen 
Stoffen, — deren Einfuhr auf Grund 
besonderer Verzeichnisse gestattet ist, 
sowie auch alle chemischen und phar
mazeutischen Präparate, welche in dosier
ter Form eingeführt werden . . . 4,70

2. Heilpflaster auf seidenen und halbseidenen 
Stoffen, deren Einfuhr auf Grund be
sonderer Verzeichnisse gestattet ist . . 11,30

114

Anmerkung: Obenerwähnte Verzeich
nisse werden von der Hauptverwaltung für 
Volkshygiene, im Einvernehmen mit dem 
Finanzminister, zusammengestellt und im 
„Reichsanzeiger" veröffentlicht.

Phosphor (gewöhnlicher und roter) 0,18

115

Anmerkung: Gewöhnlicher Phosphor
(weiß oder gelb) wird lediglich auf Grund 
eines nur für den Einzelfall gültigen Er- 
labnisscheines der Hauptverwaltung für 
Volkshygiene durchgelassen.

1. Schwefel-Äther und Essig-Ather; 
Kollo dium; Chloral .... 1 Kg. n. 1,90

2. Chloroform....................................... ff 0,38
116 Opium und Lactukarium . . . ff 0,90

117 Pflanzenöle und Glyzerin:
1. Oliven-, Baum-, Loorbeeren-, fette Man

del-, Kroton-, Muskatnuß- und ?ein- 
samen-Öle.................................. 0,38

— 43 —



§§ und
Punkte des

Tarifes
Benennung der Waren

Zollsätze
in

Goldirank
Berechnungs

Einheit

2. Ölfirniß oder gekochtes Öl.......................... 1 Kg. n. 0,34
3. Baumwollsamen--, Sesam-, Arachid- u. an

dere, nicht besonders genannte, sette Öle „ 0,10
4. Rizinus- und Alizarinöl........................... „ 0,15
5. Kokosnuß-, Kakao-, Palm- und Palmen

kern-Öle................................................. „ 0,05
6. Glyzerin:
a) ungereinigt................................................. „ 0,10
b) gereinigt........................................................... 1 Kg. br. 0,16

118 AromatischeWasser, ohne Alkohol
gehalt, als: Kirschloorbeer-, Pfeffer
münz-, Pomeranzenblüteu-, Rosenwasser 
und dergl....................................................... 1 Kg. n. 0,90

119 Kosmetische Präparate und
wohlriechende Stoffe:

1. Puder, Schminke, Haarfärbemittel, ohne
Zusatz von Spiritus, Räucherkerzen und 
alle nicht besonders genannten kosme
tischen Präparate und Stoffe ... 1 Kg. br. 22,50

2. Parfümerie- und kosmetische Waren jeder
Art mit Alkoholgehalt, als: Parfüms, 
wohlriechende Wasser, Elixire u. s. w. „ 93,80

3. Aetherische und wohlriechende Öele, natür
liche und künstliche, ohne Alkoholgehalt, 
jeder Art wohlriechende krystallinische 
Stoffe; Frucht-, Beeren- und Likör- 
Ather, ohne Alkoholgehalt, desgleichen 
synthetische . ............................1 Kg. n. 4,50

Anmerk.: Atherische und Wohlriechende 
Öle, die in kleinen Spezialpackungen ein
geführt werden und als Parfüm-Ersatz die
nen, werden nach Punkt 2 dieses § ver
zollt.

120 Seife:
1. Kosmetische und medizinische, in flüssiger

und fester Form, desgl. als Pulver . 1 Kg. br. 3,80
2. Aller Art, außer der unter Punkt 1 ge

nannten, in flüssiger und fester Form, 
desgl. als Pulver.....................................1 Kg. n. 0,47

121 Lacke; nicht besonders genannte:
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1. Spirituslacke................................................ 1 Kg. n. 1,10
2. Terpentin- und Ollack................ „ 0,38

122 Siegellack und Harz . . . . „ 0,18
123 Zündhölzer jeder Art, außer den

zur Einfuhr verhotenen........... „ 0,38
124 Gerbstoffe:

1. Gerbrinde und alle natürlichen Gerbstoffe,
nicht zerkleinert........................................... 1 Kg. br.* 0,004

Anmerk.: Quebrachholz in Bakken und 
Scheiten, desgl. Mimosenrinde, nicht zer
kleinert, passieren zollfrei.

2. Dieselben zerkleinert................................. „ 0,009
3. Gerb-Extrakte aller Art, auch künstliche 1 Kg. n. 0,04

125 Natürliche Farbstoffe:
1. Vegetabilische, nicht besonders genannte:
a) unzerkleinert; Querzitron in jeder Form;

Farbholz in Scheiten und Blöcken . . 1 Kg. n* 0,009
b) zerkleinert......................................................1 Kg. n. 0,04
2. Mineralische Farbstoffe:
a) Farbthon jeder Art und Erde: Kasseler, 

Sienna, Veronesische, farbiger Bolus, 
Blutstein, Ocker, Umbra, Mumie, — 
wenn auch geschlemmt, gebrannt oder 
zerkleinert; Farben aus künstlich herge
stelltem Esenoxyd (Kalkatar, Caput
mortuum u. s. w.)................................. „ 0,04

b) Kreide, geschlemmt oder gebrannt; Kleide 
und Talk, gemahlen..................... 1 Kg. n.* 0,009

126 Orseille; Orlean; Eachou (Katechu);
Schüttgelb...........................................1 Kg. n. 0,06

127 Krapp............................................ „ 0,47
128 Indigo, natürlicher und künstlicher in

jeder Form, außer Indigo-Extrakt und
Indigotin...................................... „ 0,47

129 Cochenille und Eoch enille-Prä-
parate:

1. Cochenille in jeder Form, außer Lochenille
Präparaten ; Kermeskörner .... „ 0,47
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130

131
132

133

134

135

136

137

2. Lochenille-Präparate jeder Art; Coche
nille-Karmin 

Berlinerblau und Pariserblau; 
Ultramarin (natürliches, künstliches 
und grünes); Waschblau jeder 
Art

Blei- und Zinkweiß

Blei-Mennige (plumbum oxyda
tum rubrum)

Kupferfarb en (cuprum aceticum 
und dergleichen); Arsenik-Kupfer
farben (cuprum arsenicosum und 
andere)

Farbstoff-Präparate:
1. Alle nicht besonders genannten Farbstoff

Extrakte; Krapp-Präparate (außer den 
unter § 135 genannten)

2. Extrakte: Safflor- (Kartamin) und Orseille-
extrakt jeder Art; Jndigoextralt (Jndi- 
gokarmin), flüssig und in Teigform; 
Hämatein, trocken

Alizarin, Aliz arinlack und alle 
oic anischen synthetischen Farb
stoffe (Pigmente), ihre Basen und 
Leukoverbindungen, sowie auch Ge
menge und Verbindungen von Pigmen
ten mit anorganischen Basen u. Salzen 
(Pigmentlacke etc.); Indigotin (In- 
digoex^rakt in trockener Form . . .

Miniaturfarben in Tafeln und 
Pulverform, auf Schälchen u. 
in Gläßchen; chinesische Tusche 

Anmerk.: Miniaturfarben, welche in 
speziell dafür eingericheten Kästchen ein
geführt und mit diesen verkauft werden, 
fallen, zusammen mit dem Gewicht der 
Kästchen, unter § 216.

Farben und Färb stosse, nicht 
besonders genannte; Farben 
jeder Art mit Beimischung

1 Kg. n. 15,00

0,47

0,08

0,14

0,38

0,28

0,56

1,10

0,56
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einer unbebeutenben Aienge 
organischen Pigments, ange
rieben in Wasser, Leim, Oel 
u. s. w.; Farben mit Beimischung 
von Stoffen, bie basTrocknen 
beschleunigen, wenn biese 
Stoffe nicht einem höheren 
Zollsatz unterliegen; Wichse u. 
Stiefelcreme, Tinte jeber Art, trocken 
unb flüssig

Anmerk. 1: Bei den hier genannten Far
ben darf die Beimischung organischen Pig
ments nicht 1 % übersteigen.

Anmerk. 2: Schwarte Druckerfarbe, laut 
Bescheinigungen des Ministeriums für Han
del und Industrie, für Druckereien, . . .

Gruppe VII.
Erze, Metalle und jeder Art 

Metallfabrikate.
138 Metall- und Mineralerze jeder 

Art, außer Graphit . .
139 Gußeisen in Gänzen, Bruch und Ho

belspänen, desgl. alte gußeiserne Fa
brikate, unbrauchbar als solche:

1. Jeder Art nicht besonders genanntes .
2. Mangan- (Ferro-Mangan), Kiesel- (Ferro-

Silicium) und Chrom- (Ferro-Chrom) 
Gußeisen

140 Eisen:
1. Stob- und Sorteneisen jeder Art, nicht

besonders geuanntes; Eisen in Luppen, 
Puddlingstücken oder Masseln, als Bruch, 
Millbars; Eisen in Pulverform; Eiserne 
Fabrikate, unbrauchbar als solche (Alt
Eisen) . . . .

2. Eisenschienen, wenn auch auf beliebige
Art durchlocht und mit Spunden . .

3. Eisenblech jeder Art, V2 mm. und darüber
stark; in Platten, über 46 cm. breit; 
Sorteneisen jeder Art, in einer Breite

1 Kg. n. 0,45

„ 0,12

—* zollfrei

1 Kg. n* 0,0018

„ 0,0018

0,009

0,009
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oder Höhe über 46 cm., sowie in einer 
Stärke oder im Durchmesser von 18 cm. 
und darüber; Fassoneisen: B-Eisen, 
Doppel-B-Eisen, L-Eisen, Z-(Etfen und 
ähnlicher komplizierter Querschnitte, 
außer Winkeleisen, welches unter Punkt 
1 dieses (140) § fällt; dünnsortiges 
Eisen, bei einer Breite oder im Durch
messer über 5 mm. bis 12,5 mm. incl. 1 Kg. n?

4. Eisenblech, unter 1/-> mm. stark.... „
Anmerk.: Eisen, von einer Breite oder 

im Durchmesser von 5 und darunter mm., 
geht unter § 155, Punkt 1.

141 Weißblech (verzinntesEisen- u. Stahl
blech), wenn auch lackiert, mit Mustern 
und Moirezeichnungen bedruckt; Eisen- 
und Stahlblech mit Farbe, Lack, Zink, 
Kupfer, Nickel und anderen gewöhn
lichen Materialien bedeckt .... 1 Kg. n.

142 Stahl:
1. Stab- und Sortenstahl aller Art, außer

den besonders genannten; Stahl in 
Blöcken und Bruchstücken, desgl. in 
alten Fabrikaten, die nicht als solche 
verwendet werden können (Altstahl) . 1 Kg. n.:

2. Stahlschienen, wenn auch auf beliebige
Art durchlocht und mit Spunden . „

3. Stahlblech jeder Art, 1/2 mm. und darüber
ßark; in Platten, über 46 cm. breit; 
Sortenstahl jeder Art, bei einer Breite 
oder Höhe über 46 cm., desgl. bei 
einer Stärke oder einem Duchmesser 
von 18 cm. und darüber; Fassonstahl: 
B-Stahl, Doppel-B-Stahl, L-Stahl, 
Z-Stahl und ähnlicher komplizierter 
Querschnitte, außer Winkelstahl, welcher 
unter Punkt 1 dieses (142) § fällt; 
dünnsortiger Stahl, bei einer Breite 
oder einem Durchmesser über 5 mm 
bis 121 2 mm. inkl  „

4. Stahlblech, unter h nun. stark ... „

Zollsätze
in

Goldfrank

0,009
0,014

0,02

0,009

0,009

0,009
0,014
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Anmerk.: Stahl, von einer Breite oder 
im Durchmesser von 5 mm. und darunter, 
fällt unter § 155, Punkt 1.

143 Kupfer, Aluminium, Nickel, 
Kobalt, Wismut, K a d m i u m 
und andere nicht besonders 
genannte Metalle; Messing, 
Tomback, Argentan (Neusilber, Mel
chior), Britanniametall und alle anderen 
Legierungen von Metallen, außer den 
besonders genannten:

1. In Stücken, Barren, Hobel- und Feil
spänen, Bruchstücken, sowie in Pulver
form, desgl. in alten Fabrikaten, un
brauchbar als solche ................................ 1 Kg. n. 0,05

2. In Stangen, Stäben und Blechen,
wenn auch mit Zeichnungen auf der 
Oberfläche, die durch Walzen oder
Stanzen aufgetragen sind:

a) bis V2 mm. inkl. stark, netto .... „ 0,06
b) unter x,2 mm. bis 73 mm. inkl. stark „ 0,06
c) unter 1 3 mm. stark................................. „ 0,06

Anmert. 1: Kupferblech, das nicht recht
eckig beschnitten ist, wird laut entsprechen
der Liter des Punkt 2 dieses (143) §, mit 
einem Zuschlag von 10 % verzollt.

Anmerk 2: Kupfer und dessen Legierun
gen, sowie andere in diesem (143) *§ ge
nannte Metalle nebst deren Legierungen, 
in Stangen und Stäben, bei einer Breire 
oder im Durchmesser von 12% und darun
ter min., gehen nach § 155, Punkt 2.

3. Nöhren, gerade, zusammengeschweißte 
oder in einem Stück gezogene, wenn 
auch mit gewalzten oder gestanzten 
Zeichnungen (Mustern) auf der Ober
fläche ....................................................... „ 0,(8

144 Zinn:
1. In Blöcken, Stangen und Bruch ... „ 0,09
2. In Blechen, wenn auch geschliffen und

poliert; Zinnröhren; verzinnte Blei
blätter ....................................................... „ 0,18
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Anmerk.: Zinnblätter und verzinnte 
Bleiblätter, mit Farbe oder farbigem Lack 
überzogen, werden laut Punkt 2 dieses (144) 
§, unter Zuschlag von 50 % verzollt.

145 Quecksilber 1 Kg. n.

146 Blei:
1. In Blöcken und Bruch; Bleiglätte, Sil

berglätte, Bleiasche  „
2. In Rollen, Blättern, Draht und Röhren „
3. Hartblei oder Schriftgießermetall (Legie

rung aus Blei, Zinn und Antimon), 
unverarbeitet  „

147 Zink:
1. In Blöcken, Bruch und Pulver, desgl.

Zinkasche und Zinkstaub . ... „
2. Zink in Blechen, wenn auch geschliffen

und poliert; desgl. in Stäben und 
Röhren  . „

Anmerk.: Vou vernickeltem oder inil an
deren gewöhnlichen Metallen überzogenem 
Zinkblech wird ein Zuschlag von 30% zu 
dem unter Punkt 2 dieses (147) § fest
gesetzten Zollsatz erhoben.

148 Gold, Silber, Platin und
Fabrikate daraus:

1. Gold und Silber in Barren, sowie zu
Stangen ausgewalzt, desgl. in Draht 
und Blechen (außer dem unter Punkt 
5 dieses § erwähnten Blattgold und 
-Silber und dem unter Punkt 6 er
wähnten Gold- und Silberdraht) . . —

2. Goldarbeiten jeder Art; Juwelierarbeiten
aus Gold und Platin ohne Steine, 
desgl. auch mit jeder Art echten und 
unechten Steinen, Perlen u. s. w. . . 1 Kg. n.

3. Platin in Stangen, Draht und Blechen;
Platin-Fabrikate jeder Art, außer Ju
welierarbeiten ... . . —

4. Silberarbeiten jeder Art, wenu auch ver
goldet; Juwelierarbeiten aus Silber

Zollsätze
in

Goldfrank

0,38

0,018
0,02

0,018

0,018

0,035

zollfrei

720,00

zollfrei
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mit oder ohne Vergoldung und mit 
jeder Art echten und unechten Edel
steinen, Perlen u. s. w. . ...

5. Gold und Silber in dünnen Blättern,
im Gewichte pro 625 gu.-cm.: bei 
Gold — 4 Gr. und weniger, bei Silber 
— 2 Gr. und weniger . . . .

6. Brokat-Gewebe, -Stoff und -Bänder, ge
webt oder geflochten aus Gold, Silber 
oder Flittergold und Flittersilber; ge- 

. zogenes und gesponnenes Gold und 
Silber  . .

7. Flittergold und Flittersilber, gezogen und
gesponnen, desgl. in Zierstückchen und 
dünnen Blättern 

Anmerk. 1: Unter den in Punkt 6 und 7 
genannten gezogenem Gold und Silber, so
wie Fabrikaten aus Flittergold und Flit
tersilber sind zu verstehen:

a) Unter gezogenem Gold und Silber — 
Dracht (Kantillen), der Pro 1 Kg. •'oold nicht 
unter 3000 Meter und Pro i Kg. Silber 
nicht unter 1500 Meter mißt.

b) Unter gezogenem Flittergold und 
Flittersilber — Draht (Kantillen) aus un
edlem Metall, jedoch vergoldet oder ver
silbert, das Pro 1 Kg. nicht unter 1500 Me
ter mißt.

c) Unter Flittergold und Flittersilber in 
Blättern — Blätter aus einfachem Metall, 
jedoch vergoldet resp. versilbert, im Ge
wichte Pro 025 gu-cm. von 2 und weniger 
Gramm.

Anmerk. 2: Gold, Silber, Flittergold 
und Flittersilber in dünnen Blättern 
(Punkte 5 und 7), werden inclusive Gewicht 
der unmittelbaren Papierumhüllung, des
gleichen inclusive Gewicht der eventuell 
vorhandenen inneren Zwischenblätter aus 
Papier verzollt.

119 Fabrikate aus Kupfer, Kupfer- 
legi e r u u g e n und anderen im 
§ 143 genannten Metallen 
und deren Legierungen:

1. Lampenbrenner, die gesondert oder zu
sammen mit den Reservoiren eingesührt

1 Kg. n. 36,00

36,00

45,00

22,50
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3. Fabrikate aus Gußeisen, bearbeitet, nicht 
besonders genannte, abgedreht, poliert, 
geschliffen, gefärbt, bronziert, verzinnt, 
lackiert, emailliert, mit Zink oder an-

werden, falls letztere nicht einem hö
heren Zollsatz unterliegen...................... 1 Kg. n. 0,75

2. Fabrikate, nicht besonders genannte, ohne 
gegossene Reliefs, gravierte oder geätzte 
Verzierungen, wenn auch in Verbin
dung mit Holz, Eisen, Blech, Leder 
und anderen einfachen Materialien 0,75

3. Fabrikate mit gegossenen Reliefs, gra
vierten oder geätzten Verzierungen, 
desgl. Ornamente, Karyatiden, Me
daillons, Statuen, Büsten und ähnliche 0,90

4. Die im Punkt 1, 2 und 3 dieses § ge
nannten Fabrikate, desgl. alle anderen 
nicht besonders genannten Fabrikate 
aus unedlen Metallen, vergoldet oder 
versilbert oder in Verbindung mit 
kostbarem Material, außer Fabrikaten, 
welche unter § 215 fallen:

a) bei einem Gewicht pro Stück über 500 Gr., 
desgl. unabhängig vom Gewicht, ver
goldete und versilberte Metalle in 
Blättern, Pulver- oder Drahtform 
(außer den unter § 148 fallenden und 
außer versilbertem Draht, der in der 
Anmerkung zu § 155 genannt ist). . 7,50

b) bei einem Gewicht von 500 Gr. und 
weniger im Stück....................... 15,00

Anmerk.: Bei Berechnung des Zolles aus 
Fabrikate, die in einzelnen Teilen einge
führt werden, gilt das Gewicht pro Stück 
für jeden einzelnen Teil.

150 Gußeisen-Fabrikate:
1. Rohe Gußstücke, unbearbeitet, wenn auch 

an den Gußrändern befeilt und mit 
Bohrlöchern, aber ohne andere Be
arbeitung ........................................ 0,08

2. Gußeisernes emailliertes Geschirr . . . ff 0,10
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151

152

deren gewöhnlichen Metallen über
zogen, wenn auch mit Teilen aus 
Holz, Kupfer und dessen Legierungen 

Anmerk. 1: Gußeiserne Radiatoren und 
Dampfkessel (bis 2 Atmosphären Druck) 
für Zentralheizung, laut Bescheinigungen 
der Gesellschaft für Kesselkontrolle . . .

Anmerk. 2: Waren aus schmiedbarem 
Guß werden wie Eisen- nnd Stahlfabnkate 
behandelt.

Eisen -und Stahlfabrikate, g e - 
schmiedet, gestanzt, gegossen — 
unbefeilt oder an Kanten und Rändern 
befeilt, wenn auch mit Bohrlöchern, 
jedoch ohne weitere Bearbeitung, außer 
den besonders genannten; geschmiedete 
Nägel

Kesselarbeiten aus Eisen und 
Stahl; Röhren und deren 
Verbindungsteile aus Eisen 
und Stahl:

1. Kesselarbeiten, als: Kessel, darunter auch
Dampfkessel, Reservoire, Bassins, Kasten, 
Brückenteile, wenn auch gestrichen; 
jeder Art Fabrikate aus Eisen- und 
Stahlblech, nicht besonders genannte, 
wenn auch mit Bohrlöchern, jedoch 
ohne weitere Bearbeitung . . . .

Aumerk.: Eiserne Radiatoren und 
Dampfkessel (bis 2 Atmosphären Druck) für 
Zentralheizung, laut Bescheinigungen der 
Gesellschaft für Kesselkontrolle . . . .

2. Röhren jeder Art, wenn auch mit ange
schraubten Hälsen und Flanschen, desgl. 
Verbindungsteile von Röhren, be
arbeitet oder unbearbeitet:

a) im Gewichte pro Stück über 2 Kg. . . 
b ) im Gewichte pro Stück — 2 Kg. u. weniger

Anmerk 1: Röhren und deren Verbin
dungsteile, emailliert, mit Farbe bestrichen, 
asphaliert oder mit einfachen Metallen 
überzogen, werden lant diesem Punkt, un
ter Zuschlag von 10%, verzollt.

1 Kg. n. 0,18

0,02

0,10

0,10

0,02

0,02
0,02
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Anmerk. 2: Unter den in diesem § ge
nannten Röhren sind solche zu verstehen, 
die aus einem Stück gezogen oder ge
schweißt sind.

153 Eisen- und Stahlfabrikate, außer
den besonders genannten, abgedreht, 
poliert, geschliffen, bronziert oder anders 
bearbeitet, mit Teilen aus Holz, Kupfer 
und dessen Legierungen oder ohne solche: 

1. Jeder Art, außer den in Punkt 2 dieses
§ genannten............................................ 1 Kg. n. 0,18

2. Vorhänge- und Einsatzschlösser; Schrauben 
für Holz.................................................. ,, 0,18

154 Fabrikate aus Eisen- und
Stahlblech:

1. Fabrikate aus verzinntem Eisen- und 
Stahlblech, desgl. Eisen- und Stahl
blechfabrikate, mit Farbe, Lack, Emaille, 
Zink und anderen gewöhnlichen Me
tallen überzogen, nicht besonders ge
nannte .............................................. . 0,18

2. Dieselben Fabrikate, mit vergoldeten, ver
silberten oder gemalten Verzierungen, 
wenn auch mittels Trafaretts ousgeführt „ 0,56

3. Kränze jeder Art aus Eisen- und Stahl
blech .............................................. „ 1,50

155 Draht:
1. Eisen- und Stahldraht:
a) bei einer Breite oder einem Durchmesser 

von 5 mm. bis 1 mm. inkl. . . . , 0,02
b) unter 1 mm. bis 0,5 mm. inkl. . . . „ 0,03
c) unter 0,5 mm. bis 0,3 mm. inkl . . . „ 0,05
d) unter 0,3 mm. netto................................. , 0,07
2. Kupferdraht, Draht aus Kupferlegierungen 

und aus jeder Art unter § 143 ge
nannten Metallen und Metall-Legie
rungen :

a) bei einer Breite oder einem Durchmesser 
von 12,5 mm. bis 0,5 mm. inkl. . . „ 0,08
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b) unter 0,5 nun...............................................
Aumerk.: Draht jeder Art, verzinnt, mit 

Zink ober anderen gewöhnlichen Metallen, 
desgl. mit Lack überzogen, wird laut ent
sprechender Punkte dieses (155) § unter 
Zuschlag von 50%, jedoch versilberter 
Draht, Silber nicht über 5% des allgemei
nen Gewichts, — mit einem Zuschlag von 
100% verzollt (ausgenommen den in § 
148, Punkt 7, genannte Flittersilberdraht).

156 Drahtfabrikate:
1. Aus Eisen und Stahl:

1 Kg. n. 0,12

a) jeder Art, nicht besonders genannte . . // 0,18
b) Drahtgewebe..................................................
c) Drahtnägel geschnittene, Hufnägel; Nie

ten, Splinte und Wirbel für Klaviere ; 
Nägel aus schmiedbarem Gußeisen;

» 0,09

Stacheldraht............................................
d) Eisen- und Stahldraht (wenn auch ver

zinnt oder verzinkt), mit Faserstoffen 
oder Guttapercha bezogen; Seile und 
Trossen aus Stahl- und Eisendraht: 

aa) solche, die keinen Draht unter

0,12

1 mm. Stärke enthalten......................
bb) solche, die Draht unter 1 nun.

// 0,15

stark enthalten.......................................
e) Karden und Kardenbänder:

aa) jeder Art, außer den unten

rr 0,18

genannten..................................................
bb) auf gummiertem oder mit Gummi 

zusammengeklebtem Gewebe angefertigt,

0,28

ohne Filz..................................................
2. Aus Kupfer, Kupferlegierungen und jeder 

Art in § 143 genannten Metallen und 
Metall-Legierungen:

0,38

a) jeder Art, außer den besonders genannten // 0,75
b) Drahtgewebe.................................................
c) Draht (wenn auch in Form eines Bün

dels oder eines Seiles), mit Faser
stoffen oder anderen einfachen Mate
rialien bezogen; Drahtseile und -Trossen:

0,47
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aa) unbezogen oder mit einfachen 
Materialien bezogen, außer Guttapercha 
und Kautschuk...................................... 1 Kg. n. 0,13

bb) mit Guttapercha oder Kautschuk 
bezogen, wenn auch in Verbindung 
mit anderen einfachen Materialien. . 0,18

Anmerk.: Draht jeder Art, desgl. jeder 
Art Drahtfabrikate, nicht besonders ge
nannte, die mit Seide, wenn auch nur in 
Verbindung mit anderen Faserstoffen, 
überzogen sind, werden nach den ent
sprechenden Punkten deses (156) § unter 
Zuschlag von 50% verzollt.

3. Elektrische Kabel mit Metallpanzer . . // 0,15
157 Nadelwaren:

1. Nähnadeln und andere, außer den unten 
genannten........................................ 3,00

2. Nähmaschinennadeln................................. // 4,50
3. Segel-, Sattler-, Pack- und Schnurna

deln; Strick- und Sticknadeln und 
-Haken jeder Art; Stricknadeln und 
Tambourier- oder Strickhaken, wenn 
auch mit Griffen aus gewöhnlichem 
Material........................................ 3,00

Anmerk.: Die iu diesem (157) § genann
ten Waren, in halbfertigem Zustande, wer
den wie Fertigfabrikate verzollt.

158 Messerwaren, außer den unter an
dere §§ dieses Tarifes fallenden, sowie 
außer Maschinenmessern:

1. Jeder Art, unabhängig von ihrer Be
stimmung, in Einfassung aus gewöhn
lichem Material, angefertigt aus schmied
barem Gußeisen, Eisen, Stahl, Kupfer, 
Kupferlegierungen und aus anderen, 
unter § 143 genannten Metallen und 
Metall-Legierungen; desgleichen Schee- 
ren und kleine Zangen, die mit glatten 
oder gezähnten Schneiden versehen sind 1,40

2. Tischmesser und Gabeln, sofern sie nicht 
unter die Desinition des Punkt 3 
dieses § fallen:
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Benennung der Waren

Kg. n.1

0,18
3.

2,80

4.

0,18

159

1.
4,70

2.

0,60
3

Kg. br.1 0,09

160

0,04

unfertig (ungeschliffen und nicht poliert), 
ohne Fassungen  

Messerwaren, vergoldet oder versilbert, 
desgl. in vergoldeter oder versilberter 
Einfassung oder in solcher aus plat
tiertem Silber, Schildpatt, Perlmutter, 
Elfenbein und Mammutknochen, oder 
wenn diese Materialien, einschließlich 
Gold und Silber, als Verzierungen 
an der Einfassung aus gewöhnlichen 
Materialien angebracht sind . . . .

Anmerk.: Messerwaren in Fassungen aus 
Edelmetallen werden laut entsprechender 
Punkte des § 148 verzollt.

Einfache Schafschuren, Metallschneide- 
scheeren, Schneiderscheeren, Garten- 
scheeren und andere speziell für Hand
werker verfertigte 

Waffen, deren Zubehör und 
ähnliches:

Planke Waffen, Säbel- und jeder Art 
andere Klingen; Handfeuerwaffen . . 

Aller Art Zubehör für Feuerwaffen;
Patronenhülsen, Patronen und Zünd
hütchen, geladen und ungeladen; 
Schießpulver  

Sprengmittel, Lunten und Kapseln für 
technische Zwecke

Anmerk. 1: Feuerwaffen uud andere 
Waffen, die in speziellen Kasten und Fut
teralen mit Zubehör eingeführt werden, 
zahlen den Zoll einschließlich Gewicht die
ser Behälter und Zubehör — laut Punkt 1 
dieses §.

Anmerk. 2: Sämtliche in diesem (159) § 
genannten Waren werden nur laut Erlaub
nis-Bescheinigungen der entsprechenden Re
gierungs-Behörden durchgelassen.

Sensen, Sicheln, Stroh-Häcksel
messer, Spaten, Gabeln, Har
ken, Schaufeln und d e r g l. 
Fabrikate

§§ und
Punkte des

Tarifes

a) in fertigem Zustande . .
b)

Berechnungs-
E'nh-it ®olbfmnf

0,56
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161 Handwerkzeug, nicht besonders 
genanntes, aus Eisen u n d 
Stahl f ü r H a n d w e r k e r, K ü n si - 
l e r und Fabriken:

1. Feilen und Raspeln, desgl. Kluppen und
andere Gewindeschneide-Hilfsmittel. . 1 Kg. n. 0,18

2. Aller Art anderes, außer dem zu § 158
gehörenden, wenn auch mit Teilen aus
Kupfer oder anderen einfachen Mate
rialien ....................................................... „ 0,12

162 Zubehör für Druckereien:
1. Buchdruckerschrift und Spatien ohne

Vignetten.................................................. „ 0,08
2. Matrizen und Matrizenstempel (Bunzen),

Messinglinien, Klischvs und jeder Art 
Zubehör für Druck, außer dem unter 
Punkt i und 3 dieses § genannten „ 0,22

3. Litographiesteine mit aufgetragenen Zeich
nungen .... ... „ 0,05

163 Fabrikate aus Zinn, Blei, Hart
blei, Zink und deren Legie
rungen, nicht besonders ge
nannte, a u ß e r F a b r i f a t e n, ö i e 
unter § 215 fallen:

1. Unpoliert und nicht mit Farbe bedeckt „
2. Poliert, mit Lack, Farbe und Bronzier-

0,12

0,18pulver überzogen . . .... „
3. Mit Kupfer, Kupferlegierungen und an

deren einfachen Metallen überzogen . 0,75
4. Alle in diesem § genannten Fabrikate, 

mit Reliefs, gravierten oder geätzten 
Verzierungen... . . . . 0,90

164 Bleischrot . . ........................... // 0,15

165 Rauschgold und Rauschsilber 
in Büch elch en un b Blättern 1,10

Anmerk.: Als Rauschgold und Rausch
silber werden dünne Blätter aus gewöhn
lichem Metall angesehen, die nicht vergol
det oder versilbert sind und Pro 625 Öu.- 
Cm. 2 und weniger Gramm wiegen. Tie
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Ware wird verzollt zusammen mit dem 
Gewicht der Umhüllung und der inneren 
Zwischenlage ans Papier, falls welche vor
handen.

166 Bronzierpulver aus unedlen
Metallen.................................................1 Kg. n. 0,45

167 Alaschinen und Apparate, voll
st ä n d i g oder u n v o l l st ä n d i g, 
zusam menge st eilt oder a u s- 
einandergenommen:

1. Aus Gußeisen, Eisen, Stahl, mit Teilen 
aus anderem Material oder ohne solche, 
wenn auch in Verbindung mit Kupfer 
nicht über 25°/o des Gesamtgewichts 
der Maschinen:

a) Jeder Art, nicht besonders genannte . „ 0,04
b) Explosionsmotoren, die mit Naptha oder

anderem flüssigen Brennstoff betrieben 
werden, Dampfmaschinen, Dampfhäm
mer — bis 8000 Kg. pro Stück schwer; 
Lokomobilen und Maschinen für Holz
bearbeitung — bis 3000 Kg. schwer;
Pumpen — bis 800 Kg. schwer; Hand
feuerspritzen, Kompressoren, Eis- und 
Kühlmaschinen, Torf- (nicht Bagger-)
und Nähmaschinen................................. „ 0,18

c) Wasser- und Gasmesser............................ „ 0,28
d) Schreibmaschinen (nebst Futteralen) und

deren Teile............................................ „ 3,80
2. Jeder Art, aus Kupfer und seinen Legie

rungen, oder deren Gehalt an Kupfer 
oder Kupferlegierungen über 25% des 
Gesamtgewichts der Maschine ausmacht „ 0,28

3. Dynamo-elektrische Maschinen und Elek
tromotoren jeder Art, sowie elektrische 
Transformatoren:

a) alle, außer den unter Lit. b) dieses Punk
tes genannten:

aa) bis 300 Kg. pro Stück schwer . . „ 1,40
bb) über 300 bis 1200 Kg. pro Stück

schwer....................................................... „ 1,00
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cc) über 1200 Kg. pro Stück schwer . 
b) elektrische Transformatoren (nicht Rota

tions-Transformatoren)
4. Nicht besonders genannte landwirtschaft

liche Maschinen und Traktoren jeder 
Art

5. Lokomobilen-Selbstfahrer und andere Lo
komobilen auf Rädern zusammen mit 
Dreschmaschinen, die ein vollkommen 
reines Korn ergeben

6. Pflüge für 1—2 Pferde, Korn-Windweher
und Sortiermaschinen, Säemaschinen 
mit breiter Streuung

7. Teile von Maschinen und Apparaten,
getrennt von diesen eingeführt, außer 
den besonders genannten:

a) Kupferne und aus Kupferlegierungen,
oder solche, in denen Kupfer oder 
dessen Legierungen mehr als 25° o des 
Gesamtgewichts jedes einzelnen Teiles 
ausmachen

b) aus Gußeisen, Eisen und Stahl, wenn
auch mit Teilen aus anderen Mate
rialien und in Verbindung mit Kupfer 
nicht über 25% des Gewichts jedes 
einzelnen Teils, nicht besonders genannte

8. Reserveteile von Maschinen und Appa
raten, außer den besonders genannten, 
mit den Maschinen und Apparaten 
zusammen eingeführt, aus Kupfer und 
Kupferlegierungen, oder solche, deren 
Gehalt an Kupfer oder Kupferlegie
rungen über 25% des Gesamtgewichts 
jedes einzelnen Teiles ausmacht . .

9. Reserveteile von Maschinen und Appara
ten, zusammen mit ihnen eingeführt, 
aus Gußeisen, Eisen und Stahl, wenn 
auch in Verbindung mit Kupfer nicht 
über 25% des Gesamtgewichts des 
einzelnen Teiles:

1 Kg. n. 0,48

0,28

0,02

0,02

0,06

0,28

0,18

0,28
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a) mit den unter Punkt 1-a) dieses (167) §
genannten Maschinen eingeführt . . 1 Kg. n.

b) mit den unter Punkt l--b) dieses (167) §
genannten Maschinell eingeführt . . „

c) mit den unter Punkt l-e) dieses (167) §
genannten Maschinen eingeführt . . „

10. Teile von dynamo-elektrischen Maschinen
und Transformatoren werden laut 
Punkt 7-a) oder b) dieses § verzollt, 
mit Ausnahme der nachstehend ge
nannten Teile:

a) Rollen (Spulen).......................................
b) Anker und Kollektoren:

aa) bis 600 Kg. pro Stück schwer . . „
bb) über 600 Kg. pro Stück schwer. .

c) Gestelle, in denen außer den Einsatz
stücken der Zapfenlager, noch andere 
Kupferteile vorhanden:

aa) bis 600 Kg. pro Stück sch i er . . „
bb) über 600 Kg. pro Stück schwer. . v,

11. Reserveteile landwirtschaftlicher Maschinen,
zusammen mit ihnen eingeführt:

a) Zu den unter Punkt 6 dieses (167) §
genannten Maschinen............................ „

b) Zu allen übrigen landwirtschaftlichen
Maschinen............................................ „

Anmerk. 1: Als Reserveteile werden 
solche zu den Maschinen gehörende und mit 
ihnen zusammen eingeführte Teile äuge
sehen, deren Gewicht bei landwirtschaft- • 
liehen — bis 25%, bei allen übrigen Ma
schinen— bis 10% des Gesamtgewichts der 
Maschilien ausmacht.

Anmerk. 2: Nicht besonders genannte 
Maschinen und Apparate, die aus anderen, 
in diesem (167) § nicht erwähnten, gewöhn
lichen Materialien angefertigt sind und 
Gutzeisen, Eisen und Stahl überhaupt nicht, 
oder nur als Verbindungsmittel der ein
zelnen Maschinenteile, wie z. B. Bolzen, 
Klammern und bergt enthalten, — wer
den nach den entsprechenden Tarif 
über Erzeugnisse aus diesen Materialien

Zollsätze
in

Goldfrank

0,04

0,18

0,28

1,40

1,10
0,48

1,40
0,48

0,06

0,02.
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verzollt. Zn Füllen, wo Maschinen und 
Apparate Gußeisen, Eisen und Stahl ent
halten nicht nur als Berbindungsteile, 
fallen diese Maschinen und Apparate unter 
Punkt 1 dieses (167) §.

Anmerk. 3: Die zollfreie Einfuhr jeg
licher Apparate und Vorrichtungen zur 
Vernichtung landwirtschaftlicher Schädlinge 
wird auf Grund von Verzeichnissen gestat
tet, die vom Finauzminister, in übereiu- 
kuuft mit dem Minister für Landwirtschaft, 
bestätigt sein müssen.

Anmerk. 4: Teile landwirtschaftlicher 
Maschinen, gesondert von letzteren einge- 

• führt, laut Bescheinigung des Ministers für
Landwirtschaft .... ... 1 Kg. n. 0,02

An merk. 5: Maschinen und Apparate der 
Torfindustrie, desgl. deren Teile, zusam
men mit den Maschinen oder gesondert ein
geführt, auch die erforderlichen Schienen 
und Waggonetts, werden laut Bescheini
gungen des Ministeriums für Handel und 
Industrie zeitweilig zollfrei zur Einfuhr
gestattet.

Anmerk. 6: Maschinen und Apparate 
zur Destillation von Brennschieferöl, deren 
Teile, zusammen mir den Maschinen oder 
gesondert eingeführt, auch die zur Montage 
erforderlichen Materialien, überhaupt die 
Fabrikseinrichturig zur Destillation obener
wähnter Öle, ausgenommen die Einrich- .
tung zur Exploitierung der Brennschiefer
lager, werden laut Bescheinigungen des 
Min. für Handel rind Industrie — bis zum 
1. September 1924 — zollfrei durch ge
lassen.

168 Waagen mit Zubehör und deren
Teilen:

1. a) Hand- und Sprungsederwaagen . . „ 0,18
b) Tischwaagen............................................ „ 0,65

2. Dezimalwaagen und andere nicht beson
ders genannte:

a) für die ersten 50 Kg. im Stück . . „ 0,34
b) für jedes weitere Kg. ihres Gewichtes

über die ersten 50 Kg. hinaus ... „ 0,16
Anmcrk. 1: Waagen für Apotheken und 

Laboratorien, desgl. Gewichte dazu aus un
edlen Metallen gehen unter § 169, Punkt 1.
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Anmerk. 2: Gewichte für aller Art Wan
gen (außer beit in Anm. 1 dieses § genann
ten), werden je nach Material der Gewichte 
verzollt.

169 Physikalische, a st r o n o rn i s ch e, 
mathematische und bergt IIn
strumente, Bestecke u. Apparate, 
desgl. elektrotechnisches Zubehör:

1. Instrumente, Bestecke und Apparate: astro
nomische, optische (außer den in § 170 
genannten), psykalische, chemische, ma
thematische, geodätische und zum Reißen, 
sowie medizinische; Manometer, Vakuo- 
meter, Indikatoren und Zähler (außer 
den in § 169, Punkt 2, genannten); 
laternae magicae und andere Projek
tionsapparate, photographischeApparare; 
geographische ©loben; Gläser für Bril
len, Lorgnetten, desgl. Brenngläser, 
Vergrößerungsgläser und jeder Art 
optische; elektrische Ausschalter, Um
schalter, Sicherungen, Patronen für
Glühlampen; Rheostaten und Kommu
tatoren; Telegraphen- und Telephon
apparate; elektrische und pneumatische 
Klingeln, Zubehör für elektrische Sig
nalisation 1 Kg. n. 0,56

2. Elektrotechnische Meßapparate (Ampero-
meter, Wattometer, Voltameter und 
Zähler)................................................. „ 0,75

Anmerk.: Laut Punkt 1 und 2 dieses 
(169) § werden auch Einzelteile der in die
sen Punkten genannten Apparate und Be
stecke verzollt.

3. Elektrische Glühlampen, mit Kohlenfaden „ 1,70
4. Elektrische Glühlampen, mit Metallfaden „ 1,70

Anmerk. 1: Geschirr für Laboratorien, 
medizinisches und Apothekergeschirr aus 
Thon, Sandstein, Glas, Porzellan u. s. w., 
wird laut entsprechenden Tarif-§§, ja nach 
Material, verzollt.

Anmerk. 2.: Desgleichen werden laut 
entsprechender §§ des Tarifes Reserveteile 
für elektrische Elemente, Batterien und nn-
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bere Attribute verzollt, welche bei Gebrauch 
abgenutzt werden und Ersatz erfordern, als: 
Zink-, Kupfer- und andere Platten für 
Elemnte, Kohlen für letztere (desgl. Kohlen 
für Lampen u. s. w.)

170 Brillen, Lorgnetten, Opern
gläser, in Einfassung aus ge
wöhnlichen Materialien; Ein
fassungen ohne Gläser, desgl 
Teile von Einfassungen . .

Anmerk.: Brillen, Lorgnetten und Opern- 
glüser, desgl. ihre Teile, in Fassungen aus 
Gold und Silber oder Platin werden nach 
§ 148 verzollt; in Fassungen aus Perlmut
ter, Schildpatt, Elfenbein und dergl. kost
barem Material, mit Verzierungen aus 
Emaille, mit Vergoldung und Versilbe
rung, gehen Brillen, Lorgnetten, Opeprn- 
gläser und. deren Teile — unter § 215, 
Punkt 1.

Anmerkung zu §§ 169 und 170.
Die in §§ 169 und 170 genannten In

strumente und Apparate werden zusammen 
mtt dem Gewicht der für sie speziell einge
richteten Kasten, Futterale und dergl., in 
die sie verpackt sind, verzollt.

171 Uhrmacherwaren:
1. Uhrwerke, ohne Gehäuse oder getrennt 

vom Gehäuse eingeführt:
a) für Taschenuhren
b) für alle anderen Uhren, außer den in

Punkt l=a und 4 dieses (171) § ge
nannten  

und außerdem  
Anmerk. 1.: Als Uhrwerk gilt eine solche 

Verbindung seiner einzelnen Teile, bei wel
cher die Schilder und die daran befestigten 
Teile (alle oder nur einige) vorhanden sind. 
Die nur mit Kolonnen und Steinen ver
sehenen Schilder, ohne andere Teile, gelten 
nicht als Uhrwerke.

Anmerk. 2: Wand-, Kamin-, T'schuh- 
ren und dergl., deren Werke sich vom Ge
häuse ohne Hilfe eines Werkzeuges nicht 
trennen lassen, werden nach dem Material 
des Gehäuses verzollt und unabhängig da
von ...........................................................

1 Kg. n.

Stück

1 Kg. n.

Stück

6,50

1,50

1,50
2,70

5,60
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Anmerk. 3: Gehäuse, welche getrennt vom 
Uhrwerk eingeführt werden und Gehäuse 
mit Uhrwerken, welche sich ohne Hilfe eines 
Werkzeuges lostrennen lassen, werden je 
nach Material, aus dem sie angefertigt sind, 
verzollt. Desgl. werden je nach Material 
jeder Art Uhrengewichte verzollt.

Anmerk. 4.: Wecker amerikanischen Sy
stems (mit Klingel- oder Klapperwirkuug), 
in gewöhnlichen Gehäusen aus Eisen- oder 
Messingblech ................................................ Stück 0,60

2. Taschenuhren in goldenen Gehäusen, wenn 
auch mit Verzierungen aus Edelsteinen 15,00

3. Taschenuhren, außer goldenen:

a) in silbernen Gehäusen, wenn auch ver
goldet oder mit vergoldeten Teilen und 
Verzierungen, desgl. in Gehäusen aus 
anderem Material, vergoldet und ver
silbert, oder mit solchen Verzierungen 3,80

b) in jeder Art Gehäusen, außer den oben
genannten ............................ ..... 2,30

Aumerk.: Armbanduhren mit untrenn- 
baaren Armbändern, desgl. andere Gegen
stände mit untrennbaren, den Taschenuhren 
ähnlichen, Uhren, werden laut Punkt 2 oder 
3 dieses § Pro Stück und außerdem, je nach 
Material des Gegenstandes, von seinem 
Gesamtgewicht, laut entsprechender §§ ver
zollt.

4. Turmuhren aller Art................................. 30,00
5. Teile von Uhrwerken, in zerlegtem Zu

stande :
a) nicht besonders genannte Teile, unver

bunden, als: einzelne Räder, Achsen etc. 1 Kg. n. 2,70
b) nicht besonders genannte Teile, unter 

einander verbunden, desgl. mit diesen 
zusammen in einer inneren Umschließung 
verpackte unverbundene Teile . . . 11,30

c) Teile von Turmuhren, jeder Art . . . ff 0,60

172 Musikinstrumente:
1. Flügel; jeder Art nicht transportable 

Orgeln.............................................. Stück 300,00
2. Pianinos.................................................  . ff 150,00
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3. Transportable Orgeln, Harmoniums, Po
sitive, Harfen Stück 22,50

4. Jeder Art nicht besonders genannte Mu
sikinstrumente; Zubehörteile von Mu
sikinstrumenten, als: Bogen, Klaviatu
ren, Hämmerchen, Metronome, Stimm
gabeln etc., außer Saiten, die laut 
Punkt 5 dieses §, und außer Wirbeln, 
die laut § 156, Punkt 1-e) verzollt 
werden 1 Kg. n. 0,38

5. Saiten für Musikinstrumente, darunter
auch solche aus Metalldraht.... „ 3,80

Anmerk. 1: Musikinstrumente mit einge
bauten Spiel-Mechanismen werden laut 
entsprechender Punkte dieses §, jedoch mit

. einem Zuschlag verzollt:
a) ohne Motor — mit Zuschlag von 25%;
b) mit Motor — mit Zuschlag von 30%.

Anmerk. 2: Die Zollgebühr für Musik
instrumente wird incl. Gewicht der speziell 
für dieselben angefertigten Kasten und Fut
terale erhoben.

Anmerk. 3: „Mundharmonikas" und an
dere Musikinstrumente, die, nach ihrer ge
ringen Größe und Eigenschaften zu urtei
len, als Kinderspielzeug bestimmt sind, wer
den laut § 215 verzollt.

173 Fuhrwerke und Transport
mittel nicht besonders ge
nannte:

1. Personen-Fuhrwerke, nicht besonders ge
nannte :

a) große, als: Kutschen, viersitzige Kaleschen, 
Landauer, Diligencen, Omnibusse und
dergl Stück 108,00

b) leichte, als: zweisitzige Kaleschen, Phae
tons, Charabancs, Kabriolets, Cabs, 

Droschken, Stadtschlitten und dergl. . „ 72,00

2. Last-Fuhrwerke, nicht besonders genannte, 
als: Plattformen auf Federn, Four- 

gons, Brancardwagen u. f. w. . . . „ 33,00
3. Gewöhnliche Bauernwagen und ähnliche 

Personen- und Last-Fuhrwerke; Per-
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sonen- und Last-Schlitten; Kinder
wagen; Rollstühle für Kranke . . . Stück 4,50

Anmerk. 1: Die unter Punkt 1, 2 und 
3 genannten Mager: und Transportmittel 
werden, falls dieselben vollkommen fertig 
mit Stoffen, Leder usw. ansgestattet sind, 
laut dieser Punkte mit einem Zuschlag von 
25% verzollt.

Anmerk. 2: Handwagen und -Schlitten 
zum Gütertransport, desgl. jeder Art 
Sportgerät, gelten nicht als Fuhrwerk und 
Transportmittel, sondern werden, je nach 
Material, aus dem sie angefertigt sind, 
laut entsprechender §§ des Tarifes ver
zollt. ■

4. Fahrräder:
a) zweirädrig.................................................. 7,50
b) dreirädrig . ............................................. ff 15,00
c) vierrädrig. ................................................... ff 30,00

Anmerk.: Kinder-Fahrräder, die nicht 
als Fuhrwerke im eigentlichen Sinne an
zusehen sind, werden verzollt: bis 3 Kg. 
das Stuck wiegend — wie Spielzeug, über 
3 Kg. im Stück schwer — je nach Material, 
laut entsprechender §§ des Tarifes.

5. Motorräder:
a) zweirädrige.................................................. 75,00

Anmerk.: Einrädrige Anhänger für Mo
torräder, zusammen oder gesondert von 
diesen eingesührt .................................... 75,00

b) dreirädrige, nicht besonders genannte. . ff 225,00
c) dreirädrige, ähnlich den Personen-Auto- 

mobilen („Phänomobile" und dergl. . ff 375,00
6. Automobile:
a) Personen-Automobile:

aa) bis 1000 Kg. das Stück wiegend . 1 Kg. n. 0,45
bb) über 1000 Kg. bis 1300 Kg. wiegend ff 0,60
cc) über 1300 Kg. wiegend...................... ff 0,75

b) Chassis für Personen-Automobile, d. h. 
Rahmen mit Rädern und Motoren . 0,38

c) Lastautomobile jeder Art............................ ff 0,18
d) Chassis für Lastautomobile, d. h. Rahmen 

mit Rädern und Motoren .... 0,15
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7. Teile für Personen- und Last-Fuhrwerke, 
gesondert eingeführt, desgl. Reserveteile:

a) für die unter Punkt 1—3 genannten
Fuhrwerke: Wagenkörbe, Räder und

Gmyett Goldfrank

andere Teile, nicht besonders genannte 
b) für dieselben — Wagenachsen mit Herme-

1 Kg. n. 0,56

tisch geschlossenen Schmierbüchsen . . 
c) Teile für Fahrräder, nicht besonders

// 0,18

genannte..................................................
d) Teile für Motorräder und Automobile,

ff 0,90

nicht besonders genannte......................
Anmerk.: Die nachstehend genannten 

Teile, gesondert oder als Reserveteile ein
geführt, werden verzollt:

a) massive Gummireifen für Lastauto
mobile — laut Punkt 7 — d) dieses §; 
alle übrigen massiven Reifen, desgl. hohle 
Innen- und Außenreifen, wenn auch mit 
metallenen Ventilen, — laut § 88;

b) Wagenachsen (außer den unter Punkt 
7 — b genannten), Federn, (eiserne) Rad
reifen und Laternen — je nach Material;

c) Motore und deren Teile für Perso
nen- und Last-Fuhrwerke — laut ent
sprechender §§ (167 oder 169)

0,34

8. Flugzeuge jeder Art.................................
Anmerk.: Teile von Flugzeugen, geson

dert oder als Reserveteile eingesührt, wer
den verzollt: Teile ihrer Motoren — laut 
§§ 167 oder 169, die übrigen Teile — je 
nach Material.

174 Eisenbahnwagen:
1. Für breiteSpur (Spurweite über 1500mm.): 

a) Plattformen und Kohlenwagen, desgl.

Stück 300,00

jeder Art ähnliche Wagen .... jede Achse 105,00
b) Güter- und Zisternenwagen... . // 150,00
c) Gepäck- und Postwagen ............................
d) Personenwagen ohne Sitze mit Feder

polsterung oder Beschlag aus Leder,

ff 180,00

Geweben und bergt Materialien . . 
e) Personenwagen, gemischte (nur teilweise 

mit Sitzen, welche mit Federpolsterung

ff 200,00
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oder Beschlag aus Leder, Geweben
und bergt Materialien ausgestaltet sind jede Achse 240,00 

f) Personenwagen, deren sämtliche Passagier
sitze mit Federpolsterung versehen oder 
mit Leder, Geweben und bergt Mate
rialien beschlagen sind  „ 300,00

2. Für mittlere Spur (Spurweite 10C0 bis
1500 mm.):

Es kommen zur Anwendung die in 
Punkt 1 festgesetzten Zollsätze, unter 
Abzug von 30 °/o.

3. Für schmale Spur (Spurweite unter
1000 mm.):

Es kommen zur Anwendung die im 
Punkt 1 festgesetzten Zollsätze, uuter 
Abzug vou 5Ö°/o.

Anmerk. 1: Elektrische-, Pferde- und an
dere Straßenbahwagen werden laut Punkt 
3 dieses § verzollt, unabhängig von der 
Spurweite.

Anmerk. 2: Wagen, in denen elektrische 
oder andere Motoren aufgestellt sind, ent
richten, außer dem in diesem § vorge
schriebenen Zolle, noch einen Extrazoll für 
die Motore — laut § 167.

Anmerk. 3: Dampf- und andere Loko
motiven werden laut entsprechender Punk
te des § 167 verzollt.

175 Hochsee -, Binnensee- und Fluß
Schiffe in komplettem Z u - 
stande, mit vollständiger Ta
kelage oder ohne solche:

1. Eiserne Hochsee-Schiffe, nach Tonnage:
a) für die ersten 100 Tonn. . ... 1 Br.-Rg.-Tn. 25,00
b) für die weiteren, von 101 bis 1500 Tonn 13,50
c) für die weiteren, von 1501 und darüber

Tonns........................... .... 7,00
2. Eiserne Schiffe für Fluß- und Binnensee

fahrt, desgl. Schleppdampfer für See
häfen, Leichter (Barken) und Schwimm- 
krähne, nach Tonnage...... 13,50

3. Hochsee-, Binnensee- und Fluß-Schiffe 
aus Holz, nach Tonnage............ 7,50
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Anmerk. 1: Laut diesem § wird jeder 
festgestellte Bruchteil einer Tonne als eine 
ganze Tonne verzollt.

Anmerk. 2: Boote aller Art, unter 1 
Tu Deplacement, werden, je nach ihrem 
Hauptmaterial, laut entsprechender §§ ver
zollt.

Anmerk. 3: Schiffe mit maschinellem 
Antrieb unterliegen, außer der in Punkt 1, 
2 und 3 festgesetzten Gebühr pro Reg.-Ton- 
ne, noch einem Zuschlagzoll:

a) Dampfer — pro Quadratmeter der
Kesselheizfläche . '..................................... 21,00

b) Motorschiffe — extra für den Motor
— laut entsprechender Punkte des § 167.

Anmerk. 4: Schiffe, in zerlegtem Zu
stande eingeführt oder zum Abbruch be
stimmt (fahrtuntauglich), werden laut ent
sprechender §§ des Tarifes verzollt.

Anmerk. 5: Desgleichen werden laut 
entsprechender £arif=§§ Gegenstände des 
Schffsinventars verzollt, mit Ausnahme 
derjenigen, welche für regelrechte und ge
fahrlose Fahrt unumgänglich notwendig 
oder die am Schiffskörper fest angebracht 
sind.

Anmerk. 6: Zeitweilig werden zollfrei
zur Einfuhr zugelassen:

a) Fahrzeuge jeder Art (außer Sport
jachten und -Booten), d. h. Dampf-, Mo
tor- und Segelschiffe, Barken, Leichter, 
Schwimmkrähne und Schwimmdocks, ein
schließlich ihrer maschinellen Einrichtung 
und des erforderlichen Inventars, sowohl 
fahrbereit wie auch in halbfertigem Zu
stande;

b) für den Bau oder die Remonte der
artiger Schiffe notwendgen Maschinen, 
Maschinen- und Schisfsteile, Apparate, In
strumente und Materialien — laut Ver
zeichnis, das vom Finanzminister im Ein
vernehmen mit dem Minister für Handel 
und Industrie bestätigt ist und in Quan
titäten, die laut Bescheinigungen der 
Hauptverwaltung für Seewesen fixiert 
sind.

Gruppe VIII.
Papierwaren und Druck-Erzeugnisse.

176 Lumpen und Papiermasse:
1. Lumpen:
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a) jeder Art außer wollenen 1 Kg. n.* 0,009
b) wollene, darunter auch neue Wollstoff

Streifen und -Abschnitzel, die nicht als
Muster angesehen werden können 
(§ 218), aber auch untauglich sind zur
Verwendung als Stoff  „ 0,009

Anmerk.: Falls in wollenen Lumpen, 
wenn auch nur in einem der Warenballen, 
einige Stoffstreifen über 1 Meter lang und 
über 6 Cm. breit, desgl. Abschnitzel, über 
162 Cm. (d. h. über 256 Qu.-Cm.) groß 
gefunden werden, so wird die gesamte Wa
renpartie nach § 198 verzollt.

2. Papiermasse, die auf mechanischem Wege 
hergestellt ist (Holzmasse):

a) trockene, mit einem Wassergehalt unter
50° o  „ 0,005

b) feuchte, mit einem Wassergehalt von 5O°/o
und darüber  „ 0,003

3. Papierschnitzel und Makulatur.... „ 0,005
4. Papiermasse, die auf chemischem Wege

hergestellt ist (Zellulose, Masse aus
Lumpen, Stroh, Torf etc.):

a) trockene, mit einem Wassergehalt unter
5Oo/o ....  „ 0,0075

b) feuchte, mit einem Wassergehalt von 5O°/o
und darüber  „ 0,0038

Anmerk.: Papiermasse, die in Form von 
Karton und Blättern eingeführt wird, des
gleichen Makulatur, werden nur in dem 
Fall laut Puukt 2, 3 und 4 dieses § ver
zollt, wenu sie fein zerhackt oder dicht durch
löchert sind.

177 Papierwaren:
1. Karton (Pappe), gestampftes Papier

(Papier mache und Karton-Pierre):
a) Holzkarton, ungefärbt, in Blättern und

Rollen 1 Kg. n. 0,06
b) Holzkarton, in der Masse gefärbt; Karton

aus Lumpen, Stroh und anderem 
Material, außer dem besonders ge
nannten, in Blättern und Rollen oder
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zu Streifen und Karten geschnitten, 
wenn auch in der Masse gefärbt; Kar
ton und Papier, die mit Teer, anti
septischen Mitteln, Lösungen gegen 
Ungeziefer, Salpeter oder Schwefel 
bestrichen oder durchtränkt sind; Karten 
für Iacquard-Webstühle, unsatinierte; 
gestampftes Papier (Papier mache, 
Karton-Pierre), und Vulkan-Fiber (un
verarbeitet) ............................................ 1 Kg. n. 0,0&

c) geteerte Dachpappe....................................... „ 0,05
Anmerk.: Lumpenkarton in Rollen, für 

Dachpappenfabriken zur Verarbeitung be
stimmt, laut Bescheinigungen des Ministers 
für Handel und Industrie........................ „ 0,02

d) Bristol-Karton, über 650 Gramm pro 
Quadratmeter schwer; satinierter und 
polierter oder ähnlich bearbeiteter, desgl. 
nicht in der Masse gefärbter Karton, 
in Rollen und Blättern; Karten für 
Jacquard - Webstühle aus satiniertem 
Karton; Stäbchen und nicht besonders 
genannte Fabrikate aus Karton, Karton
Pierre und Vulkan-Fiber, wenn auch 
lackiert.................................. . „ 0,14

e) Röhrchen aus Karton, zum Aufwickeln 
von Garn........................................ „ 0,08

f) Bristol-Karton, 650 Gramm und weniger 
pro Quadratmeter schwer; Bristol
Karton jeder Art, mit Wasserzeichen, 
eingepreßten Mustern und Zeichnungen, 
oder zu Streifen und Karten geschnitten „ 0,46.

2. Papier:
a) gewöhnliches Packpapier nur aus Holz 

hergestellt, ungebleicht................. ,, 0,14z
Anmerk.: Gaufrierte Blätter zum Ein

packen aus solchem Papier, wenn auch zu
sammengeklebt, werden laut diesem Punkte 
unter Zuschlag von 30% verzollt.

b) Papier jeder Art, nicht besonders ge
nanntes, weiß und farbig (in der Maste 
gefärbt); Kreidepapier und ähnliches
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. für Druck- und Zeichenzwecke; auf un
dichtes Baumwoll- oder Leinen-Gewebe 
geklebtes Papier; liniertes Papier; 
Hefte aus derartigen Papiersorten, mit 
Umschlägen, jedoch ohne Einband . . 1 Kg. N. 0,38

Anmerk.: Rotationspapier für Zeitun
gen, taut Bescheinigungen des Ministeri
ums für Handel und Industrie, . . . 0,04

c) unter Lit. b) genanntes Papier, mit aller
Art Wasserzeichen................................. 0,56

d) Papiertapeten und Borden dazu . . . ff 0,12
e) Pergament aus vegetabilischem Material, 

wenn auch auf undichtes Baumwoll
oder Leinen-Gewebe geklebt, desgl. 
Pergamin; Pauspapier und Paus
leinen ; Papier, mit Wachs, Paraffin 
und anderen ähnlichen Stoffen durch
tränkt .................................. . 0,56

f) Zigarettenpapier, weißes und farbiges, (in 
Büchern und Rollen eingeführtes — 
inkl. Umschläge und der inneren Ringe); 
dünnes Kopierpapier; dünnes Pack
papier (chinesisches oder Seidenpapier), 
desgl. jeder Art farbiges Papier, welches 
ein- oder doppelseitig, nicht in der 
Masse gefärbt ist (außer Kreidepapier 
und ähnlichem), darunter marmoriertes 
und Moirepapier, desgl. Leder und 
Leinwand imitierendes; lichtempfind
liches photographisches Papier . . . 0,85.

3. Papier und Karton mit Vergoldung, 
Versilberung und Bronzierung; Karton 
und Papier, verziert mit gemalten, 
gedruckten, geprägten oder ausgeschnit
tenen Mustern, Bildern, Borden, 
Wappen, Monogrammen u. s. w.; Ab
ziehbilder (Dekalkomanie); nicht beson
ders genannte Fabrikate aus Papier, 
als: Briefumschläge (außer den unter 
Punkt 4 dieses § genannten), Blumen, 
Trafaretts, Lampenschirme u. s. w.; 
Fabrikate aus Karton, Karton-Pierre
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und Vulkan-Fiber, mit Verzierungen, 
nicht besonders genante 1 Kg. n. 1,90

4. Briefumschläge aus gewöhnlichem, unter
Punkt 2-a) und b) dieses § genannten 
Papier; künstliche Gedärme aus Perga
mentpapier  „ 0,75

Anmerk.: Briefumschläge, in kleinen 
Kästchen zusammen mit entsprechendem 
Briefpapier eingeführt, werden laut Punkt 
3 oder 4 dieses § zusammen mit den 
Kästchen und dem Papier verzollt, falls 
nicht das Papier einem höheren Zollsatz 
unterliegt.

5. Papierkragen, -Stulpen und -Vorhemden,
wenn auch mit Stoff bezogen, aber 
ohne Naht 1 Kg. br. 1,40

6. Kartonagenarbeiten aller Art, außer den
zu § 215, Punkt 1, gehörenden; 
Kontor- und Kopierbücher in Ein
bänden; Einbände für Bücher und 
Albums, gesondert von letzteren ein
geführt  1 Kg. n. 3,40

Allgemeine Anmerkung: Als Karton, 
der unter Punkt 1 dieses § fällt, werden 
Blätter aus Papiermasse angesehen, die 
pro Quadratmeter 300 Gr. und mehr wie
gen; als P ap i e r, das unter Punkt 2 
fällt, — Blätter aus Papiermasse, die pro 
Quadratmeter weniger als 300 Gramm 
wiegen; dabei als dünnes Papier — 
solches, dessen Gewicht pro Quadratmeter 
unter 30 Gr. beträgt, jedoch mit Ausnah
me von gewöhnlichem, ungefärbten und un
gebleichten (aus grauer oder gelber Pa
piermasse hergestellten) Packpapier.

178 Bücher, Bilder, Karten etc.:
1. Bilder, Zeichnungen, Karten, Noten:
a) aus freier Hand auf Papier und Lein

wand ausgefllhrt, desgl. Manuskripte —* zollfrei
b) auf Papier in beliebiger Dcuckweise

reproduzierte, außer den besonders
genannten 1 Kg. n. 1,90

c) Geographische Karten und Atlanten; jeder
Art wissenschaftliche Tabellen und Bilder —* zollfrei

d) Noten 1 Kg. n. 0,06
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2. Fremdsprachige Bücher und Zeitschriften,
gleichviel in welchem Druckverfahren 
hergestellt, einschließlich derjenigen, 
welche im Text oder in den Beilagen 
Noten, Karten, Gravüren und Zeich
nungen enthalten; parallele Wörter
bücher mit estnischem Text .... —* zollfrei

3. Bücher und jeder Art Zeitschriften, im
Auslande gedruckt in estnischer Sprache 
oder mit selbständigem estnischen Text, 
außer den parallelen Wörterbüchern 1 Kg. n. 0,18 

Anmerk. 1: Von allen in diesem (178)
§ angeführten Gegenständen, die in festen 
Enbänden eingeführt werden, wird als 
Zoll, resp. Zuschlagszoll erhoben ... „ 0,22

Anmerk. 2: Zeitweilig werden zollfrei
durchgelassen (auch gebunden) von der 
„Britischen und ausländischen Bibelgesell
schaft" herausgegebene Bibeln, Bücher des 
Neuen Testaments und einzelne Teile da
von.

Gruppe IX.
Spinnstoffe und Fabrikate daraus.

179 Vegetabilische Faserstoffe: .
1. Baumwolle im Rohzustande und Baum

wollabfälle; Fasern der syrischen Seiden
pflanze (Asclepias); Torfwatte; desgl. 
auch die unter Punkt 3 dieses (179) § 
angeführten Materialien in kolonisiertem 
Zustande 1 Kg. br. 0,018

2. Jute im Rohzustande, Jute-Abfälle, wenn
auch geteerte .... .... 1 Kg. br.* 0,009

3. Flachs und Hanf gekämmt und unge
kämmt; Flachs- und Hanf-Abfälle, 
wenn auch geteerte; Wolle aus Fichten
nadeln ; Ramie, neuseeländischer Flachs, 
Manilahanf, Brennesselfasern und an
dere vegetabilische Ersatzstoffe für Flachs 
und Hanf, im Rohzustande . . . . 1 Kg. br. 0,018

180 Seide:
1. Kokons 1 Kg. n. 0,10
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2. Seidenabfälle und Seidenlumpen jeder

Goldfrank

Art, ungekämmt.......................................
3. Seidenwatte oder gekämmte Seidenab-

1 Kg. n. 0,10

fälle, gefärbt oder ungefärbt. . . . 1,00

181

4. Rohseide oder ©rege.................................

Wolle und Flaumhaar, unge
kämmt, ungesponnen:

1. Ungewaschen und gewaschen, ungefärbt; 
Woll-Auskämmsel, Enden und Abfälle,

1,00

ungefärbt, wenn auch kardätscht. . .
2. Gefärbt; Woll-Auskämmsel, Enden und 

Abfälle, — gefärbt, wenn auch kar-

// 0,03

dätscht.......................................................
3. Kunstwolle, d. h. aus gezupften alten 

Wollstoffen hergestellte, oder ein Gemisch 
von Wolle mit Baumwolle, resp. an
deren ähnlichen, einfachen Faser-

w 0,03

182

stoffen........................................................

Baumwolle, gezupft und kar
dätscht; Baumwollwatte, wenn 
auch in geleimten Lagen; jeder 
Art baumwollene Auskämmsel:

0,56

1. Ungefärbt. . ....................................... 0,14
2. Gefärbt; gefärbte Baumwolle . . . . rr 0,18

183

3. Hygroskopische und antiseptische Watte .
Baumwollgarn (Ne Nb nach englischer 

Bezeichnung):
1. Niedere Nummern, unter Nb 38:

0,18

u) roh . . ............................................ rr 0,47
b) gebleicht, gefärbt und merzerisiert. . .

2. Von Nb 38 bis Nb 60 exklusive:
rr 0,56

u) roh .................................................................. rr 0,56
b) gebleicht, gefärbt und merzerisiert. . .
3. Von Nb 60 bis Nb 80 inklusive:

rr 0,68

a) roh .................................................................. rr 0,68
b) gebleicht, gefärbt und merzerisiert. . .

4. Höhere Nummern, über Nb 80:
rr 0,80
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a) roh 1 Kg. n. 0,80
b) gebleicht, gefärbt und merzerisiert ... „ 0,90
5. Zwirn 'aus 2 und mehr Fäden gedreht,

auf Holzröllchen:
a) hergestellt aus einfachem Garn unter Nb 60 1 Kg. br. 2,80
b) hergestellt aus einfachem Garn von Nb 60

bis Nb 80 inklusive ... . . „ 3,80
c) hergestellt aus einfachem Garn höherer

Nummern, über Nb 80 . ... „ 4,70
6. Zwirn jeder Art aus 2 und mehr Fäden

gedreht, außer dem in 5 angeführten:
a) hergestellt aus einfachem Garn unter Nb 60 1 Kg. n. 1,80
b) hergestellt aus einfachem Garn von Nb 60

bis Nb 80 inklusive. . . . . „ 2,80
c) hergestellt aus einfachem Garn höherer

Nummern, über Nb 80  „ 3,80
Anmerk.: Gedrehtes Garn für Fischnetze 

wird laut Bescheinigung des Landwirt
schaftsministers mit einem Rabatt von 
50% verzollt.

184 Garn aus Faserstoffen, die
unter Punkt 2 und 3 des § 179 
angeführt sind, ungedreht 
(Nb Nb nach englischer Bezeichnung):

1. Bis Nb 70 inklusive
2. Über Nb 70

Anmerk.: Garn dieses § wird, falls es 
gedreht ist (Zwirn), laut Punkt 5 und 6 
des § 183 verzollt.

185 Seide, gesponnene und ge
drehte:

1. Gesponnene und gedrehte (Organsin oder
Kette, Tram oder Einschlag) aus Roh
seide (©rege):

a) unausgekocht, ungebleicht, ungefärbt . .
b) ausgekocht, gebleicht und gefärbt . . .
2. Garn aus Seiden-Abfällen (bourre de

soie, Flockseide), gedreht und nicht 
gedreht, wenn auch mit Beimischung 
anderer Gespinnstoffe:

1,40
1,90

4,90
6,20
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a) ungefärbt............................................................1 Kg. n. 3,40
b) gefärbt............................................................. „ 4,70

Anmerk. 1: Kunstseidengarn wird laut 
Punkt 2 dieses § verzollt.

Anmerk. 2: Rollen, Kartonröhrchen und 
dergl., auf die das für den Detailhandel 
bestimmte Seidengarn gewickelt ist, werden 
laut entsprechender §§ des Tarifes, je 
nach Material, verzollt. Gewöhnliches Pa
pier und gewöhnlicher Karton werden da
bei nicht in Betracht gezogen.

186 Wolle, gedämmte, gesponnene 
und gedrehte:

1. Gekämmte:
a) ungefärbt.................................................. „ 0,26
b) gefärbt........................................................ „ 0,28
2. Gesponnene:
a) ungefärbt........................................................ „ 0,34
b) gefärbt........................................................ „ 0,38
3. Gedrehte, aus 2 oder mehr Fäden:
a) ungefärbt........................................................ „ 0,38
b) gefärbt....................................................... „ 0,45
4. Fassonwolle jeder Art (mit Schlingen,

Augen, Ringen etc.):
a) ungefärbt........................................................ „ 0,38
b) gefärbt........................................................ „ 0,45

187 Banmwollqewebe, roh und ge
bleicht:

1. Richt besonders genannte, in 1 Kg. bis
10 Qu.-meter enthaltend...................... „ 3,00

2. Dieselben, in 1 Kg. über 10 und bis
15 Qu.-meter enthaltend....................... „ 4,50

3. Dieselben, in 1 Kg. über 15 Qu.-meter
enthaltend...........................  „ 9,80

4. Borten und Bänder, gewebt in der Art
von Spitzen und Stickereien, bis 20 cm.
breit........................................................ „ 15,00

188 Baumwollgewebe, gefärbte, bunt
gewebte, bedruckte und mer
cerisierte:
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1. Nicht besonders Genannte, in 1 Kg. bis
10 Qu.-meter enthaltend...........................1 Kg. n.

2. Dieselben, in 1 Kg. über 10 und bis
15 Qu.-meter enthaltend...................... „

3. Dieselben, in 1 Kg. über 15 Qu.-meter
enthaltend............................................. „

4. Borten und Bänder, gewebt in der Art
von Spitzen und Stickereien, bis 20 cm. 
breit........................................................ „

189 Baumwollsammet und -Plüsch:
1. In Zeugen, sowie in Bändern u. Borten

über 20 cm. breit.................................. „
2. In Bänder und Borten bis 20 cm breit „

190 Taue und Schnüre aus Jute
Hanf, Flachs, Hans- oder Flachs
hede u. anderen in §179, Pkt. 3 
genannten vegetabilischen 
Faserstoffen, geteert u. unge
teert; Fischnetze:

1. Taue und Schnüre................................. „
2. Fischnetze.................................................. „

Anmerk. 1: Taue und Schnüre aus 
Baumwolle werden laut § 183, Punkt 2-g, 
verzollt; Taue und Schnüre dagegen, 
welche Wolle oder Seide (auch Kunstseide) 
enthalten, werden wie Posamentierarbeit, 
laut § 205 des Tarifes, je nach Material, 
verzollt.

Anmerk. 2: Um die in diesem § ange
führten Schnüre nicht mit Garn (§ 184) 
zn verwechseln, ist unter ihnen lediglich ein 
Produkt zu verstehen, welches aus dem in 
diesem' (190) § erwähntem Material ange
fertigt ist und zum Verschnüren, Binden 
u. s. w. dient, während Garn lediglich bei 
Näh-, Stick-, Strickarbet u. s. w. Verwen
dung findet. Jedoch wird Bindfaden, der 
pro 10 Meter weniger als 10 Gr. wiegt, 
immerhin als Garn laut den entsprechen
den §§ verzollt.

191 Säcke aus Jute, Hanf oder
Flachs, desgl. grobe Gewebe 
aus Jute, Hanf oder Flachs 
für Säcke und Packmaterial „

Zollsätze
in

Goldfrank

4,50

7,50

15,00

18,80

7,50
18,80

0,26
0,08

0,16
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Anmerk.: Futzbodenmatten, Gürtel für 
Feuerwehrleute oder Arbeiter u. s. w., aus 
derartigen groben Geweben — werden laut 
diesem §, mit einem Zuschlag von 100% 
verzollt (gegebenenfalls auch noch mit ei
nem Zuschlagzoll, wie das in der allgemei
nen Anmerkung 7 zu §§ 183—209 vorge
sehen ist).

192 Gewebe aus Jute, Flachs, Hanf
und anderen in §179, Punkt 3, 
angeführten Materialien, außer 
Geweben, welche unter die 
§§ 191 und 193 fallen:

1. Schwere Gewebe für Matratzen, Möbel,
Teppiche etc 1 Kg. n.

2. Satin, Sarfche, Drell und bergt Gewebe
für Kleider  „

3. Gemusterte Gewebe für Tischtücher, Ser
vietten und Handtücher  „

193 Leinwand aus Flachs, Hanf und
anderen in § 179, Punkt 3, an
geführten Faserstoffen, — roh, 
gebleicht, gefärbt, bedruckt 
oderbuntgewebt  „

Anmerk.: Als Leinwand wird Gewebe 
aus einfach geflochtenen ungedrehten Fäden 
angesehen.

194 Wachstuch jeder Art (außer
seidenem u. Gummituch) sowie 
Fabrikate daraus; Pegamoid 
und andere ähnliche baum
wollene, mit verschiedenen 
Substanzen bedeckte Gewebe 
fürMöbeln; Linoleum; kleben- ' 
des Isolierband jeder Art; 
Segeltuch aus Flachs u. Hanf, 
desgl. mit Farbe grundierte 
Leinwand aus Flachsu.Hanf; 
Persenninge; Hanfschläuche 
für Feuerspritzen und Hanf
eimer; Treibriemen ausHanf 
und Baumwolle:

1. Alle, außer den unter Punkt 2 und 3 
genannten  ,,

2,70

3,40

11,30

9,00

0,90
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2. Linoleum, 2 mm. und darüber dick . .
3. Isolierband, klebendes............................

1 Kg. n. 0,38
0,34

195 Seidene: Gewebe (darunter Fou
lards, außer den unter § 196 
genannten), Bänder u. Borten; 
Müllergaze; Sammet und 
Plüsch aus Seide und Halb--
seide (außer den unter § 197 
genannten) und Chenille jeder 
Art:

1. Alle, außer den unter Punkt 2 dieses §
genannten............................................ ff 67,50

Anmerk.: Rohe Seidengewebe, zur Ver
arbeitung auf einheimischen Fabriken be
stimmt, laut Bescheinigungen oes Ministe
riums für Handel und Industrie und ge
mäß bestätigter Muster.............................. 37,50

2. Bänder unü Borcen bis 20 cm. breit . ,/ 90,00

196 Seidenfoulards, a l s fertiges
Gewebebedruckt............................ ,, 45,00

197 Halbseidene Gewebe, Bänder 
und Borten; Wachstuch aus 
Seide und Halbseide; halb-
seidener Sammet und Plüsch, 
bei denen nur der Flor aus 
Seide besteht oder Seide 
enthält:

1. Alle, außer den unter Punkt 2 dieses §
genannten............................................ ff 33,80

Anmerk.: Rohe Halbseiden-Gewebe, zur
Verarbeitung auf einheimischen Fabriken 
bestimmt, laut Bescheinigungen des Mi
nisteriums für Handel und Industrie und 
gemäß bestätigter Muster........................ 22,50

2. Bänder und Borten bis 20 cm. breit . ff 45,00

198 Filze und Filzstoffe aller Art;
nicht besonders genannte aus 
Filz hergestellteGegenstände 1,50

Anmerk.: Die unter diesem (198) § ge
nannten Waren, für technische Zwecke, laut 
Bescheinigungen des Ministeriums für Han
del rind Industrie,.................................... 0,38
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199 Wollgewebe, nicht besonders 
genannte:

1. Pro 1 Kg. über 5 Qu.-meter enhaltend 1 Kg. n. 5,60
2. Pro 1 Kg. nicht über 5 Qu.-meter ent

haltend ........................................ 11,30
200 Unter §§ 198 u. 199 angeführte

Fabrikate, die als fertiger 
Stoff musterartig gefärbt 
oder bedruckt sind, werden 
laut diesen §§, mit einem Zri
sch la g von 3O 'o, verzollt.

201 Echte und franzö fische Kaschmir
tücher; Tücher und Schärpen 
nach Art der Kaschmirtücher, 
aus wollener Kette und far
bigem wollenen oder aus 
farbigem wollenen und sei
denen Einschlägen, mit oder 
ohne Beimischung von Baum
wolle .................................................. 18,00

202 Wollene Fabrikate für Fabrik
zwecke:

1. Wollene und halbwollene Gewebe für 
technische Zwecke, laut Bescheinigungen 
des Ministeriums fürHandel u.Industrie 0,38

2. Treibriemen aus Kameelhaar .... ff 1,50
203 Wollene Teppiche jederArt . . ff 15,00

Anmerk.: Wollene Ketten für Teppich
fabrikation, mit gedruckten Mustern, . . 1 Kg. br. 0,45

204 Gestrickte und gehäkelte Fabri
kate, wenn auch zusammen 
genäht:

1. Seidene........................................................ 1 Kg. n. 75,00
2. Halbseidene.................................................. ff 52,50
3. Alle anderen:
a) nicht besonders genannte...................... 7,50
b) Strümpfe und Socken............................ ff 3,80

Anmerk.: Handschuhe, die laut Punkt 
3-a dieses § verzollt werden, unterliegen, 
falls sie Pfeilstreifen aus Seide oder Halb
seide enthalten, einem Zuschlag von 20%
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zum Zollsatz. Pfeilstrefen ohne Seidenge
halt gelten" nicht als Verzierung; desgl. 
gelten nicht als Verzierung Pfeilstreifen 
aus Seide und Halbseide auf Handschuhen, 
die laut Punkt 1 und 2 dieses § verzollt 
werden.

205 Geflochtene Borten u. Bänder
und P os amentierarbeiten jeder 
Art:

1. Seidene und halbseidene 1 Kg. n. 37,50
2. Alle anderen, nicht besonders genannte „ 7,50
3. Schäfte für Webstühle  „ 0,02
4. Geflochtene Baumwollschnur für Licht

fabriken (Dochtschnur für Lichte oder 
Kerzen), laut Bescheinigungen des Mi- 
steriums für Handel und Industrie . „ 0,45

Anmerk.: Borten jeder Art, die nicht 
mittels Flechtarbeit oder auf dem Web
stuhl, sondern mittels Zusammenpressen 
oder -kleeben der Fäden von Faserstoffen 
hergestellt sind, werden wie gewöhnliches 
(ungedrehtes) Garn oder Bindfaden, laut 
entsprechender §§ und Punkte des Tarifs, 
verzollt.

206 Tüll:
1. Baumwollener Gardinentüll, gewöhnlicher

(von Dreifäden-System):
a) ohne Zierbesatz  „ 7,50
b) mit aufgelegtem Zierbesatz aus demselben

Material  „ 15,00
2. Jeder Art, nicht besonders genannter. . „ 45,00
3. Seidentüll oder Tüll mit Beimischung

von Seide  „ 150,00

207 Spitzen und Spitzenarbeiten:
1. Seidene und mit Beimischung von Seide „ 150,00
2. Alle anderen  „ 45,00

208 Stickereien, gestickteStoffeund 
Tüll:

1. Jeder Art, außer den unter Punkt 2 
dieses § genannten:

a) Seidene und halbseidene 225,00
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b) Alle anderen, gestickt mit Seide, Gold,
Silber, Glittergold und Glittersilber 1 Kg. n. 150,00

c) Alle unter Lit. b) dieses Punktes ge
nannten, mit Stickerei aus einfachen 
Material.................................................. „ 45,00

2. Gewebe, Stoffe und Tüll, nicht unter
75 cm. breit, lediglich an einer Kante 
in der Breite von nicht über 5 cm.
bestickt:

a) bestickt mit Seide, Gold, Silber, Glitt er-
gold und Glittersilber — je nach Ma
terial des Gewebes, Stoffes oder Tülls, 
mit einem Zuschlag von 50 °/o.

b) bestickt mit einfachen Materialien — je
nach Material des Gewebes, Stoffes, 
Tülls, mit einem Zuschlag von 30 u,o.

Anmerk.: Baumwollgewebe werden nach 
diesem Punkt verzollt, ausgehend von den 
Sätzen des Punkt 3 vom § 188.

Gruppe X.
Bekleidungsgegenstände, Knöpfe, Glas
perlen, Galanteriewaren, Schreibuten

filien u. f. w.
209 Leibwäsche und Kleider in fer

tigem und halbfertigem Zu
stande:

1. Leibwäsche aus baumwollenen, leinenen, 
wollenen und anderen nicht besonders
genannten Geweben, ohne Garnierung „ 11,30

2. Unter Punkt 1 genannte Leibwäsche, mit 
Garnierung (aus Spitzen, Tüll, Stickerei, 

Bänder etc.)................................... „ 37,50
3. Oberkleider für Männer, Frauen und 

Kinder, als: Paletots, Mäntel, Pele
rinen u. f. w.; jeder Art Männerklei
dung, als: Jacketts, Röcke, Westen und 
Beinkleider:

a) aus baumwollenen, leinenen, hänfenen und 
anderen nicht besonders genannten Ge
weben, ohne Garnierungen .... „ 5,30
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b) aus wollenen und halbwollenen Geweben,
ohne Garnierungen 1 Kg. n.

c) die unter Lit. a) und b) genannten Ge
genstände, garniert mit seidenem oder 
halbseidenem Gewebe oder ebensolchem 
Sammet, Pelzwerk, Spitzen, Stickerei 
u. s. w., desgl. mit seidenem oder halb
seidenem Futter versehen  „

Anmerk.: Halbes Futter aus Seide oder 
Halbseide gilt nicht als Garnierung.

4. Frauen- und Kinderkleidung jeder Art,
außer Oberkleidung; jeder Art nicht 
besonders genannte Bekleidungsgegen
stände, als: Kravatten, Hosenträger, 
Korsetts, Kragen zum Schmuck von 
Kleidern (nicht Leibwäsche) u. s. w. — 
aus beliebigen Geweben, außer seidenen 
und halbseidenen:

a) nicht garniert  „
b) garniert mit seidenem oder halbseidenem

Gewebe oder ebensolchem Sammet, 
Pelzwerk, Spitzen, Stickerei u. s. w., 
desgl. mit seidenem oder halbseidenem 
Futter oder Halbfutter  „

5. Leibwäsche, Kleider und andere Beklei
dungsgegenstände aus verschiedenarti
gem Material, von dem Seiden- oder 
Halbseiden-Gewebe oder ebensolcher 
Sammet einen bedeutenden Teil aus
macht, jedoch das übrige Material, an 
sichtbarer Fläche, nicht übertrifft, mit 
oder ohne Garnierung  „

6. Leibwäsche, Kleider und andere Beklei-
dungsgegenstünde aus Seiden- oder 
Halbseiden-Gewebe, Seiden- oder Halb- 
seiden-Sammet, mit oder ohne Gar
nierung, desgl. jeder Art Kleider und 
Bekleidungsgegenstände, in denen, der 
sichtbaren Fläche nach, die genannten 
Gewebe und Sammet, oder die Gar
nierungen daraus, den Hauptbestandteil 
ausmachen  „

Zollsätze
in
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7,50

18,80

15,00

45,00

112,00

150,00
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Anmerk. 1: Leibwäsche, Kleider und Be
kleidungsgegenstände, die nur aus Spitzen, 
Tüll und Stickereien bestehen, oder in de
nen diese Materialien den Hauptbestand
teil ausmachen, werden wie Arbeiten aus 
Spitzen, Tüll und Stickereien verzollt.

Anmerk. 2: Pelzwerk sowie Kleider und 
Bekleidungsgegenstände aus Pelzwerk, ge
näht, aber nicht mit irgend einem Gewebe 
bezogen oder gefüttert, werden je nach 
dem Pelzwerk, aus welchem sie angefertigt 
sind (§ 56), unter Zuschlag von 50% ver
zollt. Kleider und Bekleidungsgegenstände 
aus Pelzwerk, mit Geweben bezogen oder 
gefüttert, desgl. Pelzmützen, werden laut 
Punkt 3, 4, 5 oder 6 dieses (209) § ver
zollt, wobei Pelzmützen und Pelzkragen, 
der Definition nach, zu Punkt 3 gehören.

7. Damen-Hüte und andere Kopfbedeckung 
jeder Art, mit Aufputz aus Federn, 
Bändern, Blumen etc 1 Kg. n.
Allgemeine Anmerkungen zu 

den §8 183—209: '
1. Fabrikate (Garn, Gewebe, gestrickte 

Stoffe 2C.), die aus mehreren Faser
stoffen, außer Seide (auch Kunstseide), Flit
tergold und Flittersilber (auch Gold und 
Silber) hergestellt sind, werden laut derje
nigen §§ des Tarifes verzollt, in welchen 
für derartige Fabrikate die höchsten Zoll
sätze vorgesehen sind.

2. Jeder Art Garn (Zwirn), das Sei
de (auch Kunstseide), Flittergold oder Flit
tersilber (auch Gold und Silber) nicht über 
20% des Gesamtgewichts aller Materialien 
des Garns (Zwirns) enthält, wird als ge
wöhnliches Garn (Zwirn), ohne diese Bei
mischung, mit einem Zuschlag von 30% 
verzollt.

3. Jeder Art Garn (Zwirn), welches 
Seide (auch Kunstseide), Flittergold oder 
Flittersilber (auch Gold und Silber) über 
20% des Gesamtgewichts aller Materialien 
des Garns (Zwirns) enthält, wird ent
sprechend als Garn aus Seide, Flittergold, 
Flittersilber, Gold oder Silber verzollt.

4. Gewebe jeder Art, welche einen Zu
satz von Seide (auch Kunstseide), Flitter
gold oder Flittersilber (auch Gold und 
Silber) enthalten, werden verzollt:

a) Falls dieser Zusatz an Seide, Flitter
gold oder Flittersilber (auch Gold und

Zollsätze
in

Goldfrank

180,00
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Silber) über 50% aller Fäden von Kette 
und Einschlag ausmacht — nach den ent
sprechenden § 195 oder § 148, Punkt 6.

b) Falls dieser Zusatz an Seide, Flitter
gold oder Flittersilber (auch Gold und Sil
ber) von 50% bis 20% aller Fäden von 
Kette und Enschlag ausmacht — nach den 
entsprechenden § 197 und § 148, Punkt 6.

c) Falls befer Zusatz an Seide, Flitter
gold oder Flittersilber (auch Gold und Sil
ber) 20% nicht übersteigt — nach den ent
sprechenden Tarif-§§, je nach Material des 
Gewebes (baumwollenes immer laut § 
188), unter Zuschlag von 20%.

5. Gestrickte Stoffe werden wie Strick
Fabrikate — laut § 204 behandelt.

6. Gestrickte, geflochtene und Posamen
tierfabrikate mit einem Zusatz von Seide 
(auch Kunstseide), Flittergold und Flitter
silber (auch von Gold und Silber) werden 
auf Grund folgender Klassifikation ver
zollt:

a) Als seidene gelten solche Erzeugnisse, 
deren sichtbare Fläche oberhalb und unter
halb in einer Ausdehnung über 50 bis 
100% mit Seide bedeckt ist; als halbseide
ne gelten solche Erzeugnisse, deren sichtba
re Fläche in einer Ausdehnung von 20 bis 
50% incl. mit Seide bedeckt ist; als Er
zeugnisse mit Seidenzusatz gelten solche, 
deren sichtbare Fläche in einer Ausdehnung 
von nicht über 20% mt Seide bedeckt ist.

b) Als flittergoldene und flittersilberne 
(auch goldene und silberne) Fabrikate, die 
laut § 148, Punkt 6 zu verzollen sind, gel
ten solche, deren sichtbare Fläche oberhalb 
und unterhalb in einer Ausdehnung von 
mehr als 20% mit Flittergold oder Flit
tersilber (auch mit Gold und Silber) be
deckt ist. Als Erzeugnisse und Arbeiten 
mit Zusatz von Flittergold oder Flitter
silber (auch von Gold und Silber) gelten 
solche, deren sichtbare Fläche in einer Aus
dehnung von nicht über 20% mit Flitter
gold oder Flittersilber (auch von Gold und 
Silber) bedeckt ist. Die erwähnten Er
zeugnisse und Arbeiten, welche nicht mehr 
als 20% Seide, Flittergold oder Flitter
silber enthalten, werden je nach dem Ma- 
terjal verzollt mit einem Zuschlag vou 
20%.
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7. Fertige Tücher, Tischtücher, Decken 
und jeder Art andere Fabrikate aus Fa
serstoffen werden, je nach Material des 
Fabrikats, laut den entsprechenden §§ des 
Tarifs verzollt. Falls diese Fabrikate auf 
irgendwelche Art besäumt (wenn auch mit 
einreihigem einfachen Hohlsaum), jedoch 
nicht garniert sind, unterliegen dieselben 
einem Zuschlag von 10%; dieselben Fab
rikate, welche außer oder statt Besäumung 
mit angenähten oder aufgelegten Verzie
rungen garniert sind (aber nicht selbst aus
gestickt), unterliegen einem Zuschlag von 
20%, — sofern diese Verzierungen aus 
dem gleichen oder billigerem (im Sinne 
des Tarifes) Material wie die Fabrikate 
selber angefertigt sind, und einem Zuschlag 
von 50% — sofern diese Verzierungen aus 
teurerem (im Sinne des Tarifes) Material 
bestehen.

8. Einfache Zeichen, in Form von Buch
staben und Nummern, auf Wäsche, Ta
schentüchern, Tischtüchern und ähnlichen 
Sachen werden nicht als Verzierungen an
gesehen.

210 Hüte und Mützen:
1. Hüte aus Flaumhaar, Filz und verschie-'

denen Stoffen, nicht besonders ge
nannte, in fertigem und vorbereitetem
Zustande Stück 1,80

2. Hutslumpen, gewalkt aus Flauinhaac und
Wolle, gefärbt und ungefärbt, die zu
Hutformen noch nicht modelliert sind „ 0,60

3. Hüte aus Leder, Wachstuch und Gummi
stoffen, desgl. jeder Art Lackhüte . . 1 Kg. n. 15,00

4. Strohhüte und ihnen ähnliche Hüte aus
jeglichem vegetabilischen Flechlmaterial
angefertigt mit oder ohne Zusatz von
Seide und Flittergold oder Flitter
silber ........................................................ „ 11,30

5. Mützen jeder Art, ohne Pelzwerk. . . Stück 1,80
Anmerk. 1: Tamenhüte jeder Art, gar

niert mit Bändern, Federn, Blumen, Spi
tzen und anderem Material, das zu Hut
schmuck verwendet wird, werden laut 
Punkt 7 des § 209 verzollt; Formen und 
Stumpen für Damenhüte aus undichtem
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uni) gestärktem Baumwollstoff mit Draht
gestell sind nach § 210, Punkt 1, zu ver
zollen.

Anmerk. 2: Mützen mit Pelzsaum, so
wie Pelzmützen werden laut Anmerkung 
2 zu Punkt 6 des § 209 verzollt.

211 Schirme und Stöcke mit Schirmen:
1. Mit Seiden- oder Halbseidenstoff über

zogen:
a) bei Garnierung des Überzuges durch 

Spitzen, Bänder, Stickereien u. s. w. . Stück 7,50
b) ohne Garnierung.................................. 2,30
2. Mit jeder Art Stoffen überzogen, außer 

Seide und Halbseide:
a) bei Garnierung des Überzuges durch 

Spitzen, Bänder, Stickereien u. s. w. . 2,30
b) ohne Garnierung....................................... // 1,10
3. Schirmgestelle, auch mit innen einge

setzten Stäben, nicht überzogen:
a) ohne Griff oder mit einfachen Griffen . 0,15
b) mit Griffen, welche der Definition des 

§ 215, Punkt 1, entsprechen . . 1,00
Anmerk. 1: Die in Punkt 2 dieses § ge

nannten Schirme, mit Griffen, welche in 
die Kategorie der in § 215, Punkt 1, defi
nierten Gegenstände gehören, werden nach 
Punkt 2 dieses (211) § verzollt und außer
dem ............................................................ 1,50

Anmerk. 2: Schirmgestelle in zerlegtem 
Zustande werden je nach Materal, laut 
den entsprechenden §§ verzollt.

212 Knöpfe u. Druckknöpfe, Knöpfe 
für Stulpen und Vorhemden, 
außer solchen aus Gold, Sil
ber und Platin (§ 148):

1. Knöpfe und Druckknöpfe aus Perlmutter, 
Seide und Wolle; jeder Art Knöpfe 
für Stulpen und Vorhemden . . 1 Kg. n. 7,50

2. Leinene, wollene und Metall-Knöpfe und 
Druckknöpfe (nicht Knöpfe für Stulpen 
und Vorhemden)....................... 3,80
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213

3. Aus Porzellan, Glas, Holz, Knochen 
und andere jeder Art (nicht Knöpfe 
für Stulpen und Vorhemden) . . .

Anmerk.: Die in diesem § genannten 
Waren werden einschließlich Gewicht der 
Karten, auf denen sie befestigt sind, ver
zollt.

Federn zum Schmuck und künst - 
liche Blumen:

1. Bearbeitete Federn und Bälge mit Fe
dern jeder Art (von wertvollen und 
gewöhnlichen Vogelarten); Plumage 
und Plumagegewebe 

2. Künstliche Blumen und Teile von ihnen,
aus Garn und Stoffen, auch mit Zu
satz von anderen Materialien; künst
liche Dekorationspflanzen mit Zusatz 
wertvoller Materialien . . . .

3. Künstliche Dekorationspflanzen mit oder
ohne Blüten, ohne Zusatz von wert
vollen Materialien, desgl. künstliche 
Blumen aus Teilen natürlicher Pflanzen 

Anmerk.: Federn und Bälge wertvol
ler Vogelarten (Strauß, Marabu, Para
diesvogel, Kolibri, Pfau und bergt), in un
bearbeitetem Zustande .............................

1 Kg. n. 3,80

1 Kg. br. 375,00

„ 135,00

1 Kg. n. 37,50

„ 112,00

214 Perlen und Schmelzperlen aus 
Glas, Metall und anderem 
einfa chen Material:

1. Lose oder auf Fäden gereiht (im letzteren
Fall — von gleicher Farbe, Größe 
und Form) ....................................... „ 4,50

2. Arbeiten daraus, wenn auch in Verbin
dung mit anderen Materialien . . „ 9,00

215 Galanterie- und Toilette-Ge
genstände, nicht besonders 
genannte, komplett oder zer
legt; Kinderspielzeug:

1. Wertvolle, welche Seide, Schildpatt, Perl
mutter, Korallen, Elfenbein, Emaille, 
Edel- und Halbedelsteine (auch künst
liche), Bernstein und ähnliche Mate
rialien, desgl. Gold, Silber, Platin
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oder vergoldete und versilberte Metalle 
und Metall - Legierungen enthalten ; 
nicht besonders genannte Fabrikate 
jeder Art aus Perlmutter, Schildpatt, 
Elfenbein und Bernstein ... .1 Kg. n.

2. Einfache: aus Aluminium, Horn, gewöhn
lichem Knochen, Holz, Porzellan, Glas, 
Meerschaum, Fischbein, Jett, Zelluloid, 
Lava und anderen dergl. billigen Ma
terialien ; alle nicht besonders genannten 
Fabrikate aus Horn, Knochen, Meer
schaum, Fischbein, Jett, Zelluloid, 
Galalith, Lava, Wachs und Gelatine „

3. Aus unedlen Metallen (außer Aluminium
und außer vergoldeter und versilberter 
Fabrikate), ohne Zusatz anderer Ma
terialien  „

Anmerk. 1: Gegenstände, bei denen 
Gold, Silber oder Platin augenscheinlich 
den Hauptwert ausmachen, werden laut 
dem § über Gold- und Silberwaren ver
zollt.

Anmerk 2: Holzarbeiten, mit Inkrusta
tionen aus Kupfer und Kupferlegierungen 
verziert, werden bei einem Gewichte über 
1 Kg. das Stück nach § 61, Punkt 4, ver
zollt, bei einem Gewicht aber von 1 Kg. 
und weniger das Stück — nach Punkt 1 
und 2 dieses (215) § verzollt, je nach dem 
Material, welches zur Verzierung gebraucht 
worden.

Anmerk. 3: Futterale, in welchen die 
unter § 215 fallenden Waren eingeführt 
werden, zahlen den Zoll je nach dem Ma
terial, aus welchem diese Futterale ange
fertigt sind.

216 Schreib-, Zeichen-, und Maluten
silien, die in anderen § § nicht 
angeführt sind, komplett oder 
in Teilen eingeführt, als: 
Bleistifte und Schreibfeder 
jeder Art, Feder- und Blei
stifthalter, Tintenfässer, Ob
laten, Bleistift-Spitz-Appa
rate, Stempel etc  „

45,00

13,50

4,50

2,30
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Anmerk. 1: Feder- und Bleistifthalter 
und die anderen obengenannten Gegen
stände werden, falls sie aus edlen Metallen 
hergestellt sind, nach dem § über Gold- 
und Silberwaren (148) verzollt.

Anmerk. 2: Schiefertafeln jeder Art, so
wie Griffel, wenn auch mit Papier bekleb
te, aber nicht in Holz gefaßte, werden laut 
§ 66, Punkt 6, verzollt.

Anmerk. 3: Schneiderkreide .... 1 Kg. n.
Anmerk. 4: Einfache Bleistifte für Zim

merleute, in nicht gefärbter und nicht 
lackierter Holzfassung  „

Anmerk. 5: Alle in diesem § angeführ
ten Waren werden einschließlich Gewicht 
der unmittelbaren Verpackung (Kästchen 
u. s. w.), in welcher sie zur Einfuhr ge
langen, verzollt.

217 Gegenstände für archäologische,
numismatische und natur
historische Museen u. Samm
lungen, als: ausgestopfte Tiere, 
Vögel, FWe und bergt., getrocknete 
Pflanzen auf Papier, Tiere in Spiritus; 
Minerale, Versteinerungen aus der 
Tier- und Pflanzenwelt; Mumien und 
Altertümer: ägyptische, griechische, rö
mische und andere; Medaillen, alte 
Münzen und ähnliche Raritäten, in 
dem Falle, wenn sie in einzelnen 
Exemplaren oder in Kollektionen nicht 
als Handelsware eingeführt werden — *

Anmerk.: Die in diesem (217) § genann
ten Gegenstände werden nur laut Beschei
nigungen des Kultusministers zollfrei durch
gelassen.

218 Muster ohne Wert oder von
Zollbehörden entwertete. . —*

219 Holzsärge, in denen Leichen über
geführt werden, desgl. Urnen mit 
Asche; auch jeder Art Kränze, 
die zusamnien mit den Ver
storbenen eingeführt oder zu 
Begräbnisfeierlichkeiten ein
gesandt werden —

Zollsätze
in

Goldfrank

0,38

1,10

zollfrei

zollfrei

zollfrei
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B. Zur Einfuhr verbotene Waren.
§ 1. Lose ausländischer Lotterien oder Lotterie

Anleihen.
§ 2. Jeder Art Waffen und Zubehör davon, desgl. 

Explosiv st off e, die entgegen den im § 159 des 
Cinfuhrtarifes vorgesehenen Bedingungen 
eingeführt werden.

§ 3. Schieß- und blanke Waffen, in Spazier st öcken 
und auf andereWeise verborgene.

§ 4 Fertige (zusammengesetzte) Arzeneien, die zur 
Einfuhr nicht erlaubt sind (§113 des Einfuhr
tarif es).

Anmerk.: Arzeneien dieser Art können ausnahmsweise und in 
geringen Mengen laut Bescheinigungen der Hauptverwaltung für Volks
hygiene durchgelassen werden: an Private adressiert — zum eigenen 
Gebrauch und an Ärzte, Krankenhäuser und dergl. — zur Untersuchung 
und für Versuchszwecke.

§ 5. Fischkörner (baccae coculi indici).
§ 6. Künstlicher Saffran.
§ 7. Gewebe, Stoffe, Papiertapeten und andere 

Fabrikate, desgl. Kinderspielzeug, die mit gift
haltigen Färb en bestrichen oder durchtränkt sind.

§ 8. Jeder Art Komposte und Poudrette für Düng
zwecke.

§ 9. Rote Anilinfarbe (Fuchsin u. f. ul), nicht in 
Kristallen.

§10. Etiketts, Korken und dergl. mit Namen aus
ländischer Firmen, ohne entsprechende Waren.

§ 11. Sogenannte „Bengalische", desgl. jeder Art 
Schwefel-Zündhölzer.

§ 12. Jeder Art Spielkarten.
Anmerk.: Reisende haben das Recht, pro Person oder Familie 

nicht über 2 Spiele gebrauchter Karten mitzusiihren.
.§ 13. Tauben jeder Art.

An merk.: Die Einfuhr von Tauben kann ausnahmsweise laut 
Bescheinigungen des Kriegsministeriums gestattet werden.

Allgemeine Anmerkung zum Einfuhrtarif.
Die Tarifmenge von Waren, die mit dem Zeichen * bezeichnet sind, 

kann auf Grund der Frachtdokumente bestimmt werden, jedoch haben 
die Zollbehörden das Recht, nötigenfalls diese Waren auf dem allge
meinen, im Zoll-Reglement vorgesehenen Wege aufwiegen zu lassen.
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II. Tarif für Ausfuhrwaren.
A. Zur Ausfuhr zugelassene Waren.

§§ und ZollsätzePunkte des Benennung der Waren Lerechnungs- •
Tarife- ®,n6e,t ©olbfrant

1 Lebensmittel:
1. Kartoffeln 1 Kg. br. 0,005

Anmerk.: Ausfuhr nur mit Bescheini
gung des Landwirtschafts - Ministeriums 
gestattet, falls dieselbe nach einem Lande 
geschieht, wo derartige Bescheinigungen, 
aus denen hervorgeht, daß die Kartoffeln 
frei von Krankheiten sind, verlangt wer
den. Ein Verzeichnis der obigen Länder 
wird vom Landwirtschafts - Ministerium
veröffentlicht.

2. Butter  — zollfrei
3. Käse  — zollfrei
4. Eier  — zollfrei
5. Fleischwaren jeder Art  — zollfrei

Anmerk.: Die in Punkt 2—5 genannten 
Waren dürfen nur laut Erlaubnis-Schei
nen des Landwirtschafts-Ministeriums aus
geführt werden.

2 Lebende Tiere:
1. Pferde, Ochsen, Kühe und andere nicht

besonders genannte  — zollfrei
2.)  Schweine:*

*) Text d eses Punktes und der Anmerkung ist nach einer neuen Verordnung 
redigiert, welche am 20. II. 1924 in Kraft getreten („Reichs-Anz." Nr. 25.Z26. 1924).

Anmerk, des Herausg.

a) Ferkel, bis 20 Kg. schwer  — zollfrei
b) alle anderen  — zollfrei

Anmerk.: Die in diesen § genannten 
Waren dürfen nur laut Erlaubnisscheinen 
des Landwirtschafis - Ministeriums ausge
führt werden.
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3 Tierisch e Produkte:
1. Hörner jeder Art...........................................1 Kg. br. 0,015
2. Rohe Knochen, ungemahlen .... „ 0,009
3. Tiergedärme jeder Art............................ „ 0,03
4. Kalbsmagen in jeder Form .... „ 0,27
5. Viehhaare, Pferdehaar und Borsten:
a) Pferdehaar und Borsten............................ „ 0,27
b) Haare, außer Wolle................................. „ 0,009
6. Häute, unbearbeitet, naßgesalzen:
a) von Kälbern.............................................. „ 0,38
b) von Schafen.............................................. „ 0,24
c) von Hornvieh.............................................. „ 0,27
d) von Pferden.............................................. „ 0,22
7. Häute, unbearbeitet, trockene oder trocken

gesalzene:
a) von Kälbern.............................................. „ 0,75
b) von Schafen.............................................. „ 0,34
c) von Hornvieh............................................... „ 0,52
d) von Pferden.............................................. „ 0,22
8. Abschnitzel unbearbeiteter Häute ... „ 0,045
9. Pelzwerk:
a) Fuchsfelle........................................ „ 2,80
b) Iltis-, Rörz- (?) und Luchsfelle ... „ 3,80
c) Marder- und Wieselfelle................. „ 23,50
d) Fischotterfelle . .................................. . „ 7,50
e) Eichhörnchen-, Kaninchen- und Dachsfelle „ 0,56
f) Hasenfelle ................................................... „ 0,33

4 Holzmaterial:
1. Kiefern- (Föhren-) und Tannen- (Fichten-)

Holz:
a) in Brussen und Balken, Telephon- und

Telegraphenpfosten, über 9 Fuß lang 
und in einer Höhe von 9 Fuß, von 
der Basis gerechnet, — 8 und mehr 
Zoll im Durchmesser oder in der Dia
gonale zählend .................................  . 1 Kub.-Fuß 0,60

b) als rundes Nutzholz, befreit oder unbe
freit von der Rinde:

aa) Kiefern (Föhren), bis 9 Fuß 
lang und am Kopfe weniger als 8 Zoll 
im Durchmesser........................................ „ 0,045
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bb) Tannen (Fichten), bis 9 Fuß 
lang und am Kopfe weniger als 4 Zoll*) 
im Durchmesser  1 Kub.-Fuß 0,045

cc) Tannen (Fichten), bis 9 Fuß
lang und am Kopfe 4 Zoll*) und 
darüber im Durchmesser ..... 0,60

c) in Rundlatten, Balken und behauenen 
oder gesägten Brussen, über 9 Fuß lang 
und in einer Höhe ron 9 Fuß, von der 
Basis gerechnet, — unter 8 Zoll im 
Durchmesser oder in der Diagonale 
zählend:

aa) Kiefern (Föhren)....................... 0,19
bb) Tannen (Fichten) ..... 0,60

d) in behauenen oder gefügten Schwellen, 
desgl. jeder Art behauenen oder ge
sägten Brussen, bis 9 Fuß lang und 
5 Zoll oder mehr stark ..... 0,15

e) in Brettern, desgl. jeder Art Bohlen und 
gesägten Latten, unter 5 Zoll stark .

1 Standart 
(165 Kub.- 

Fuß) 7,50
2. Espenbalken, -Klötze, -Bretter, -Bohlen 

und -Brussen ........ 1 Kub.-Fuß 0,38
3. Ellern-und Lindenbalken, -Klötze, -Bretter, 

-Bohlen und -Brussen.................. 0,38
4. Birkenbalken, -Klötze, -Bretter, -Bohlen 

und -Brussen ........ 0,38
5. Eschen-, Eichen-, Ahorn- und Ulmen

balken, -Klötze, -Bretter, -Bohlen und 
-Brussen .......... 0,75

6. Brennholz:
a) Birke . ..................................................  . 1 Kub.-Fad. 105,00
b) Birke und andere Arten gemischt. . . ff 90,00
c) anderes jeder Art........ ff 75,00

5 Vegetabilische Produkte:
1. Mutterkorn ................................................... 1 Kg. br. 1,90
2. Leinsamen:
a) nicht besonders genannte ..... 0,025
b) zu Saatzwecken ........ ff 0,008

*) Temporär, von 25. II. bis 30. VIII. 1924, ist anstatt „4 Zoll" — „5 Zoll" 
zu setzen (Verordn, vom 19. II. 1924, „R. A." Nr. 34). Anm. d. Herausgeb.
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*) Der Zollsatz von § 6 P. 3, sowie der Text und die Zollsätze von § 7, P. 2 
und 3 sind nach einer neuen Verordnung redigiert, die am 20. II. 1924 in Kraft 
getreten („Reichs-Anz." Nr. 25. 26. 1924). Anmerk. d. Herausgeb.

88 undO O Q
Punkte des Benennung der Waren '

, Zollsätze
lerechnungs- u

Tarifes Einheit Goldfrank

3. Flachs:
a) roh und gereinigt...................... 1 Kg. br. 0,065
b) Auskämmsel (Werg) von Flachs (Codilla), 

desgl. von Hanf und Jute .... „ 0,035
Anmerk.: Leinsamen (Punkt 2-g, und 

-b), desgl. roher und gereinigter Flachs 
(Punkt 3=a) dürfen nur unter Berücksichti
gung der Regierungsverordnung vom 27. 
Oktober 1921 („Reichsanzeiger" Nr. 97 — 
1921) ausgeführt werden.

6 Spinnabfälle und Lumpen:
1. Abfälle von Flachs-, Hanf- und Jute

Garnen ......................................... „ 0,03
2. Lumpen aus Lein, Hanf und Jute . . „ 0,27
3. Lumpen, baumwollene und halbwollene „ 0,02*)
4. Lumpen, wollene;
a) von Geweben............................................ „ 0,06
b) von Stückwaren....................................... „ 0,12
5. Lumpen jeder Art, unsortiert .... „ 0,27

7 Industrie-Erzeugnisse:
1. Zement:
a) fertiger........................................................ „ 0,0009
b) Zement-Klinker (unzerkleinerler Zement) 1 Kg. n. 0,0006

2.*) a) Eisen-, Stahl- und Gußeisenspäne; 
altes Eisen und Stahl........ „ 0,0018

b) altes Gußeisen....................................... „ 0,05
3.*) a) altes Kupfer in Stücken...................... „ 0,60

b) altes Messing in Stücken .... „ 0,15
c) alte Bronze............................................. „ 0,20
d) Kupfer (Messing) Hobel- und Feilspäne, 

in denen nicht mehr als 5% an kleinen, 
beim hobeln in die Späne gekomme
nen Kupfer- (Messing-) Stücke enthal
ten sind ............................................ „ 0,06

Anmerk.: Im Punkt 3 unter a, b und 
c) genanntes Kupfer, laut Bescheinigung 
des Ministeeriums für Handel und In-

„ 0,05dustrie, bis zum 30. Juni 1924 ....
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Punkte des Benennung der Waren ^Sinheit^9 in
Tarifes 8 ^mheit 6oIbfranf

4. Glasbruch 1 Kg. br. 0,018
5. Spiritus, nicht auf dem Seewege expor

tiert, mit Genehmigung des Finanz
ministeriums 1 Grad 0,15

B. Zur Ausfuhr verbotene Waren.
Benennung der Waren.

§ 1. Platin, Gold, Silber und deren Legierungen, in 
Stücken, Draht, Plättchen und Staubform; 
russische Platin-, Gold- und Silbermünzen, 
desgl. Edelsteine, Perlen und Korallen — b e- 
arbeitet oder unbearbeitet, in Fassungen oder 
lose.

An merk.: Unter § 1 genannte Gegenstände können ausnahm- 
weise zur Ausfuhr zugelassen werden:

a) als Eigentum von Reisenden, in beschränkten Mengen-,
b) auf Grund spezieller Erlaubnis des Finanzministers, unter 

Zahlung einer besondere Ausfuhrabgabe — in beiden Fällen laut ent
sprechenden Verfügungen des Finanzministers und des Ministers für 
Handel und Industrie.

§ 2. Wissenschaftliche Sammlungen, als: Sammlun
gen alter Volks-Handarbeiten, archeologische 
Funde, Archivalien und seltene historische 
Dokumente.

Anmerk.: Die unter § 2 genannten Gegenstände können aus- 
uahmweise laut Erlaubnisschein des Kultusministeriums ausgeführ! 
werden.

§ 3. Spiritus, außer des zur Ausfuhr zugelassenen 
(§7, Punkt 5), desgl. Branntwein, Schnaps und 
Liköre.

An merk.: Unter diesen § genannte Waren können mit 
Genehmigung des Finanzministers uni) unter Bedingungen, die in ent
sprechenden Gesetzen und Verfügungen festgelegt sind, zur Ausfuhr 
zugelassen werden. Reisenden ist es freigestellt, pro erwachsene Per
son bis zu 0,5 Liter Spiritus oder bis zu 1 Liter iBrantroein (Schnaps, 
Likör), in unversiegeltem Gefäß, zollfrei und ungehindert mit sich zu 
führen.

§ 4. Elektris ch e Glühlampen jeder Art.
§ 5. Kalisalze jeder Art.

An merk.: Das Ausfuhrverbot für Waren, die in §§ 4 und 5 
genannt sind, bezieht sich nicht auf Waren, die noch unter Zollaufsicht 
stehen und gemäß den in Zoll-Reglement vorgesehenen Bedingungen 
entweder direkt nach dem Herkunftslande oder im Transitverkehr über 
das estnische Territorium exportiert werden.
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§ 6. Kriegswaffen, als: jeder Art Artilleriegeschütze, Bomben
werfer, Gasapparate, Flammenwerfer, Bomben, Granaten, 
Maschinengewehre; Kriegs-Schußwaffen, kleinkalibrige, gezo
gene, von hinten zu ladende, aller Systeme, sowie Kriegs
bedarf für alle Waffen obiger Kategorien. 
Ebenso jeder Art Schußwaffen nebst Munition, 
komplett oder zerlegt — falls dieselben nach Ländern und 
Gebieten bestimmt sind, welche in § 6 der internationalen 
Konvention, unterzeichnet am 10. September 1919 zu Saint- 
Germain - en Laye aufgezählt sind. („Reichsanzeiger" 
Ne 55/56 — 1923.)

§7. Kleesamen:
Anmerk.: Kleesamen dürfen ungehindert ausgeführt werden:
a) laut Bescheinigungen der Samen-Kontrollstation des Land

wirtschaftsministeriums, falls sie in Säcken exportiert werden, die von 
obiger Behörde plombiert sind und die die Aufschrift tragen: „Est
nische Kleesamen".

b) ohne Bescheinigung der Samen-Kontrollstation und in un
plombierten Säcken, — falls die Ware auf den Säcken und in den 
Frachtbriefen oder Konnossementen „Kleesamen nicht sestgestellter (oder 
unbekannter) Herkunft" bezeichnet ist.

Allgemeine Anmerkungen zum Ausfuhrtarif:
1. Die im Tarif nicht genannten Waren und Gegenstände wer

den ungehindert und zollfrei zur Ausfuhr zugelassen. '
2. Die Tarifmenge der Waren, außer den in § 3, Punkt !) 

(Pelzwerk), genannten, kann auf Grund der Frachtdokumente fest
gestellt werden, jedoch haben die Zollbehörden das Recht, nötigenfalls 
noch ergänzende Dokumente (Fakturen und Spezifikationen) zu ver
langen oder eine Nachprüfung der Ware durch Zählen, Wiegen oder 
Messen vorzunehmen.
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Alphabetisches Verzeichnis zum Zolltarif für Einfuhr
waren.

88
Abfälle für Tiersutter . A. 39
Abraumsalz........................ „ 89
Abziehbilder (Dekalkoma-

nie).................................. ■ „ 177
Agar-Agar ....................... „ 4
Akaroid, Gummiharz . . „ 87
Alabaster (gebrannter Gips) „ 65
Alabaster zu Bauzwecken . „ 66
Alaun................................... „ 101
Alizarin und Alizarinlack . „ 135
Alkaloide und ihre Salze „ 112
Altertümer ....................... „ 217
Amber, schwarzer . . . „ 68
Ambra, graue .... „ 87
Amidverbindungen . . . „ 112
Ammoniak............................ „ 98
Amp^rometer ...... „ 169
Amphibienhäute . A. 54 u. 55
Anilin u. seine Salze .- A. 112
Anilinfarben .... „ 135

„ verbotene . B. 9
Anis . ....... A. 10
Anker für Dpyamo-Maschi- 

nen..................................  167
Anthrazen . . . - . ff 81
Antimon . . . . A. 92 u. 111
Antipyrin . . , . . . A. 112
Antrachinon . . . . . ,, 111
Apparate, nicht besonders

genanute . . . . . „ 167
Apparate, chemische, elek

trische u. s. w. . . „ 169
Apperturleim..................... „ 43
Arak . 27
Argentan (Neusilber) . . „ 143
Aromatische Wasser A. 118 u. 119
Arrowroot.........................A. 4
Arsenik ........ 99

„ -kupferfarben u. Salze „ 133
Artzeneien „ 113

„    B. 4
Asbest.................................A. 69
Asphalt............................... ... 83
Assa foetida......................„ 87
Aetherische Oele . „ 119
Aetzkali und Aetznatron . „ 105
Atropin . ...... 112

88
Austern ....................... A. 38
Automobile....................... 173
Azetanilid ....... 112
Azeton.................................. M 112
Backwerk.............................. 24
Balsam, Tolu,-Peru- . ff 87
Bambusrohr .... ff 62
Bänder, seidene, gewebte . ff 195

„ — halbseidene, gewebte ff 197
„ — baumwollene, ge-

webte . . A. 187—-189
„ — aus Stroh, Hobel-

spänen und Sten-
geln geflochten .. 21. 64

„ — geflochtene oder ge-
webte aus Gold,
Silber oder Flit-
tergold und Flit-
tersilber .... ff 148

„ — geflochten aus and.
Material . .• . ff 205

Barometer ...................... ff 169
Baryum . . A. 96, 102 u. 112
Basalt - Steinmetzarbeiten,

einfache ...................... A. 70
Bassins, eiserne und stäh-

lerne ............................ ff 152
Bastgeflecht u. Säcke . . ff 64
Baumaterialien , . . . ff 65
Baumwolle . . A. 179 u. 182
Baumwollengarn . . . 21. 183

gewebe A. 187--189
Bauxit ............................ A. 65
Beeren ..... 21. 6, 7 U. 24
Beerensäfte ... 21. 24 u. 27
Beerenweine . . . . Ä. 28
Benzidin...................... • 112
Benzin ............................ 85
Benzoeharz .... H 8 i
Benzoesäure .... ff 108
Benzol .... 21. 81 u. Jl 12
Berlinerblau .. . . . A. 130
Bernstein u. Fabrikate 68, 87 u. 215
Bertholetsalz . . . . A. 112

Besen............................ 64
Bettfedern ..... ff 47
Bier ............................ ff 29
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Bimsstein . . .. 71
Bindfaden ans Jute, Hanf, 

Flachs . . . . 190
Bittersalz (schwefelsaure 

Magnesia) . . 104
Bläue (Waschblau) . 130
Blechfabrikate . 154
Blei u. Fabrikate A. 146, 163 u. 215
Bleimennige . . . A. 132
Bleistifte . . . 216
Bleiweitz . . 131
Blumenkörbe . 64
Blumenzwiebeln . . .. 62
Blutlaugensalz . . . 100
Blutstein ...... 125
Bolus . . 125
Borate . . 93
Borsäure .. . . . A. 93 u. 112
Borsten u. Fabrikate . „ 4511.46
Brancardwagen .... A. 173
Brauerpech . ..... A. 82
Brech-Weinstein . . . 111
Brillen . . A. 170, 148 u. 215
Brillengläser .... A. 169
Bristolkarton .... 177
Brom . ,....................... n 112
Bronzierpulver aus unedlen

Metallen .... 166
Buchbinder und Kartona- 

genarbeiten . . . . 177
Buchdruckschrift und Zu

behör ........................ 162
Bücher und Zeitschriften . 178
Buketts aus Blumen . 62
Bürsten und Pinsel . . 46
Butter ............................ 36
Eachou, (Katechu) ,. . Ä. 126
Caput mortuum . . . 125
Cardamom...................... 15
Chenille ............................ 195
Chilesalpeter ..... 103
Chinin ............................ 112
Chloral u. Chloroform . . 115
Chlorammonium . . . 98
Chlorkalzium, ungereinigt . ff 104
Chlorkali ...................... 89
Chlorkalk............................. 107
Chlormagnium . .. . ff 104
Chokolade ....................... 24
Chromkali ...................... ff 100
Chromsaure-Salze, was- 

ferlöfliche................... 100
Cichorie ........................... 17
Cigaretten ...................... 21
Cigarren ............................. .. 21

Elfenbein u. Fabrikate A. 68 u. 21»
Emaille A. 68

Cognak . ... . . A. 27
Coelestin .... 97
Tachpapp . . . 177
Dampfkessel . . 152
Dampfmaschinen . . • „ 167
Dampfschiffe . . . • // 175
Tegras . . . • • n 51
Dekorationspflanzen, künst-

213liche . . .
Tertrin . . • • • . ,, 4
Dochte ... - -

A. 155 u
53

Draht u. Fabrikate . 156
Trechslerarbeiten aus

61Holz .... . . A.
Tüngerkomposten . . . B. 8
Dynamit . .- . A. 159 B. 2
Dynamomaschinen, elek-

irische . . - . . A. 167
Edelsteine . . - 67
Eicheln, gebrannt . • •' ff 17
Eier......................... 39
Eimer, lederne und Han-

fene . . . . A. 57 u 194
Eisen .... A. 139 u. 140
Eisen, und Stahlfabri-

kare . A. 150 151, 153, 156
Eisenvitriol . .. . . . A. 109

Eauipagen . . . ■ • „ Hb
Erbsen ..... . A. 1 u. 5
Erden .... A. 66 u. 125
Erze........................ . . A. 138
Essig . ..... . . 31
Etiketten, Korken etc. 

zugehörigen Waren
ohne

. B. 10
Erplosionsstoffe . .. . A. 159

. . B. 2
Fackeln .... . . A. 53
Fahrräder . . . . - „ 173
Farben und Farbstoffe A. 125—137

„ Giftige in gewe-
6en, Tapeten etc. B. 7

j Farberden ..... . . A. 125
Farbholz .... . . „ 125

| Faserstoffe, vegetabilische „ 1/9
Faschinen .... „ 58
Fayence-Waren . . •• „ 75
Federn, einfache . . , 47

„ Schmuck • • „ 213
Feldspat . . . 66
Felle < Rauchwaren . . „ 56
Fernrohre . . . • • „ 170
Fett, tierisches . . • - „ 51
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Feuerwaffen und Zube- 
^.bör .... A. 159 B. 2
Fichrenharz (Harpius) . A. 82
»Filter aus Kohle . . 66
Filze . . . . A. 198"u. 200
Fische . . A. 37
Fischbein . . . A. 49 ii. 215
Fischhäute o4 ,, 55
Fischleim . A. 43
Fischnetze 190
Fischfangbeeren . . . .' B. 5
Flachs . . A. 179
Flachsgarn . . . A. 183 u. 184
Flachsgewebe A. 191, 192 „ 193
Flaumhaar....................... A. 181
Fleisch ............................ 34
Fleischextrakte .... 13
Flittergold u. Flittersil

ber (unedles Metall
vergold u. versilb.) . 148

Flugzeuge ...... 173
Foulards ....................... 196
Fourniere ... 21. 58 u . 61
Früchte . . 21.. 6, 7, 13 „ 24
Fußbekleidung .... 21. 57

„ aus Gummi 88
„ „ Holz . .. 61

Gagat ............................ . 21. 68
Galalith . . . A. <38 ii. 215
Galanteriewaren . . . 21. 215
Galgant............................ ff 16
Gardinentüll . . . . 206
Gas-Glühstrümpfe, fer

tige ............................ ff 71
Gasmesser ...................... ff 167
Gasmotoren...................... 167
Gasolin............................ .. 85
Gelatine u. Fabrikate 21. 43 u. 215
Gemüse . . . . „ 5 „ 13
Gerbstoffe ...... 21. 124
Geschirr für Apotheken und

Laboratorien . . .. 169
eisernes, emaillir-
tes, lackirtcs. Per-
nickeltes etc. . . „ 154

gußeisernes, 
emmllirtes . . „ 150
irus Faiance und 
Porzellan . . 21. 75, 76
aus ordinärem
Thon . .• . . 21. 74

Getränke, erfrischende . • ,, 30
Getreide........................ . ff 1
Gewebe baumwollene . . A.

188,
187, 
189

Gewebe aus Gold, Silber
und Flittergold
und Flittersilber . A. 148

„ aus Jute, Flachs
und Haus . A. 191—193

„ seidene, Halbseide-
ne ... .
wollene . .

21.. 195 „ 197
„ 199 „ 203

Gewichte .... „ 168 „ 169
Gewürze ..... . 21. 15
Glasgefäße . .■ . • • ff 77
Glasknöpfe . . . 212
Glasur, jeder Art . 68
Glaswaren . . . 77
Glimmer .... 66
Glühlampen, elektrische 169
Glyzerin .... 117
Gold u. Goldarbeiten 148
Goldsalze .... 110
Goudron .... 83
Graphit ..... . . ff 71
Graphittiegel . . . . ff 72
Grütze .... . . ff 3
Guano ...... 41
Gummi u. Fabrikate A. 87 u. 88
Gummireifen . . . A. 173
Gußeisen u. Fabrikate A. 139 u. 150
Gyps............................
Haare u. Fabrikate

A. 65 u. 70 
da-

raus............................ „ 45 „ 46
Haarfärbmittel . . . A. 119
Hämatein .... . . ff 134
Handschuhe . . . A. 57 u. 204 
Handwerkzeug aus Eisen

u. Stahl . . . . . A. 161
Hanf ..... 179
Hanfgarn . . . A. 183 u. 184
Hanfgewebe . A. 191, 192 u. 193
Hartblei u. Fabrikate da-

raus . .• .
Harze . . .

. . A. 146 u. 163
21. 87

Harzbleiseife . ,f 112
Häute . . . . . A. 54 u. 55
Hefe . . . A. 25
Hefte . . . ff 177
Hcmdenknöpfe 212
Heringe . . 37
Heringslake . ff 90
Heu ..... ff 62
Heugabeln . . ff 160
Holz . . . . A. 58, 59 u 61
Holzmasse für Papierfab-

rikation . A. 176
Honig . . . ff 23
Hopfen und Extrakt . . ff 26
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Hörner . . . . . A. 44
Horn-Fabrikate . 215

„ -Platten . . 49
„ -Vieh . . .. 40

Hufe .... 44
Hufnägel . . . 156
Hummer . . . 38
Hüte ..... A. 209 u. 210
Indigo u, Extrakt „ 128 u. 134
Indigotin . . . . A. 135
Ingwer . .. . 15
Infusorienerde . . . . ,, 66
Jsolatore . . . • II 169
Jacquardkarten .. . . . II 177
Jaspis .... 70
Jett (Gagat) u. Fabrikate

daraus . . . . A. 68 u. 215
Jod ... . . . . A. 112
Johannisbrot . . . . . II 10
Jute .... 179

„ -Säcke . . 191
„ -Taue . . 190

Juwelierarbeiten . • • • II 148
Kabel elektrische . . . . II 156
Kacheln für Oefen . . II 74
Kadmium . . . 143
Kaffee u. Surrogate . A. 17 u. 18
Kakaobohnen . . • •• • II 19

„ -butter . . 117
„ -Pulver . . • •• II 24

Kalium.. . A. 89 , 103, 105, 112
Kalk, .... A. 65, 95, 106
Kalkatar . . . 125
Kalomel , . . e e • II 112
Kalziumkarbid . . • . II 112
Kampfer . . . 87
Kapern .... A. 8, 9 u. 13
Karbolsäure .. . . A. 81 u. 112
Karborundum . . . A. 71
Karden .... 156
Kardenband . . . .< . ,, 88

„ -Disteln 63
Kartamin . . . 134
Karten, Spiel . . . B. 12
Kartoffeln . . . . A. 1
Kartoffelmehl . . . . . „ 4
Kartoffelsyrop . 23
Karton (Pappe) . . • ,, 177
Käse .» . . . 35
Kautschuk . . . . A. 87 u. 88
Kaviar .... . . . A. 37
Kermeskörner . 129
Kerzen .... - • . M 53

Kissen.......................
Kleider ....

. . A. 48
209

Klisches ...... 162
Klinker...................... 72
Klopfer für Kleider . . II 64
Knochen .... 41

„ -Fabrikate A. 212 u. 215
„ -Leim . . . . A. 43
„ -Öl . . . 51

Kobalt .... 143
Kochsalz ..... 33
Koffer .... 57
Kohle .... 79
Kollektoren . . .. 167
Kollodium . . . 115
Kollophonium . . . . I, 82
Kommutatoren . 169
Komposten . ‘ . . .. . B. 8
Kompressoren . . . . A. 167
Konfekt u. Konditorwa-

ren .... 24
Konserven . . . • ,, 13
Kontorbücher . . • . II 177
Kopra .... . . II 62
Korallen .... 67
Körbe u. Korbwaren 64

„ für Wagen . . . II 173
Koriander . . . 10
Korinthen . . . e * H 7
Korken für Flaschen • II 60
Korkrinde . . . A. 58 u 60
Korund .... . . A. 71
Kosmetische, Preparate . „ 119
Krapp ..... 127
Krebse, See- . . e . H 38
Kreide .... A. 65 u. 125
Kreosot ..... . . A. 112
Kry stallose . . . • • II 112
Kühlmaschinen . . 167
Kümmel . . . 10
Kunstseide . . . • • II 185
Kunstwolle . . . • . ,, 181
Kupfer u. Fabrikate do-

rons . Ä. 143, 149, 155, 156
Labradorstein .. . . . A. 70
Lack, Siegel- . . . . . II 122
Lacke....................... 121
Lampen, elektr. . . . . II 169

„ -Brenner . • . II 149
„ -Schirme aus Pa-

Pier . . . • . II 177
Landwirtsch. Maschinen . „ 167
Lanolin ..... 51
Leder .... . • II 55

„ -Fabrikate . • • tf 57
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Leinwand 193
Leiocom 4
Achte . 53
Lrgroin ... 85
Liköre .... " 27
Limonade ..." 30
Lithograph. Steine A. 66 "u. 162 
Lokomobilen .... 21. 167
Lorbeeren . . . * iß
Lorbeeren-Blätter . . ’ " 15 
Lorgnetten ........................... " 170
Lotterie und Gewinn

scheine ausl. Staaten B. 1
Lumpen........................... A. 176

„ -seidene . . . „ 180
Makkaroni.................... A. 4
Magnesia, schwefelsaure . „ 104
Magnesit 94

„ -Ziegel und Plat
ten ..................... „ 72

Mähmaschinen.........................  167
Majoran ..................... „ 15
Makulatur ....... 176
Malutensilien . . . . „ 216
Maltose u. Extrakte . . „ 23
Malz.................................„ 3

„ -Extrakt........................ 23
Mammuthknochen . . . „ 68
Mandeln...........................„ 11
Mandelkleie unparfürm. . „ 4
Manna ................................. „ 3,87
Manometer...................... „ 169
Manuskripte . . . . „ 178
Margarine ....... 36
Marmor und -Arbeiten A. 66 u. 70
Maschinen ........................... A. 167
Maschinen - Treibrie

men ... A. 57, 194, 202
Matrazen ...... 21. 48
Matrizen u. Stempel . „ 162
Matten ... A. 64 u. 192
Meerschaum u. Fabrikate

daraus . . . A.. 68 u. 215
Medizinsche fertige Prä

parate .......................A. 113
Medizinsche fertige Prä

parate .......................B. 4
Mehl . ....................... A. 3
Melasse, schwarze ...» 39
Meßapparate, elektr . . „ 169
Messerwaren . „ 158
Messing A. 143, 149, 155, 156
Meth ............................A. 30
Milch, kondensirte . . „ 24

„ -Mehl . . . . „ 24

Milch, -Säure .... 21. 112
Mimosenrinde . ... „ 124
Mineralschlamm .................. 90

„ -Wasser . . „ 32
Miniatürfarben . A. 136 u. 216
Möbel........................... 21. 61 u. 64
Morphin ..................................A.
Mosaikmaterial . ... „ 
Motorräder.......................„
Mühlsteine .......................„
Müllergaze ....... 
Mumie (Farbstoff) . . „
Münzen (für Sammlun

gen) .............................„
Musikinstrumente . . . „ 

„ Noten, gedruckte „
Muskatblüte u. Nüsse . „ 
Muster ohne Wert . . „ 
Nadeln ................................. A.

112
68

173
66

195 
125

217
172
178

15 
218 
157

Nägel, eiserne . 21. 151 u. 156
„ hölzerne für Stie-

61fel . .. . . . 21.
Nähmaschinen . . * • „ 167
Naphta und Masut 84
Naphta-Destilate . 85
Naphtalin . . . A. 81 u. 112
Naphtamotoren . .. . A. 167
Naphtole . . . • « „ 112
Naphtylamin . . . • ff 112
Natron (Natrium) 103, 105, u. 112
Nelkenköpfe . . . . . 21. 15
Nesselfasern . . • • ff 179
Netze für Fischer . . . ff 190
Neusilber . . . . • • ff 143
Nickel........................ 143

„ -Salze, Oxyde und
Verbindungen . . „ 112

Nudeln ...................... . „ 4
Nüsse ....................... ■ „ 11
Obst ..... 21. 6, 13 u. 24
Ocker .................................A. 125
Oele . . . A. 51, 117 u. 119
Oelsäure ....... 21. 51
Oliven . . . . A. 8, 9 u. 13
Operngläser, je nach Mate

rial .. . A. 148, 170, 215
Opium .................................A. 116
Optische Gläser . . . „ 169

„ Instrumente und
Apparate 

Orlean . . .
A. 169 u. 170

. . . A. 126
Orseille u. Extrakt A. 126 u. 134
Oxalsäure . . . . . A. 112
Oxyde . . . 102
Palmitin . . . . . Ä. 51
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Palmöl.............................. A. 117
Papiermasse u. Papier-

Fabrikate . . A. 176 u. 177
Paraffin u. Paraffinöl A. 52 u. 85
Parfümeriewaren . . A. 119
Pariserblau........................ 130
Pasteten ....................... 13
Pasti la ....... 24
Pech .......................... A. 80 u. 82
Pelzwerk . . . „ 56 „ 209
Pepsin u. Pepton . . A. 112
Pergament, echter . . . 55

„ vegetabilischer . 177
Perlen, echte .... 67

„ aus Glas . . . 214
Perlmutter u. Fabrikate A. 68 u 215
Persenninge . ..... A. 194
Perubalsam .... 87
Petroleum ....................... 85

„ -Motore . . . 167
Pfeffer ............................ ff 15
Pfefferminzwasser . . . ff 118
Pferde-Geschirr j . . ff 57
Pfirsichkerne .... 62

Pflanzen, imitirte aus
Porzellan . . ff 76

„ künstliche . .. ff 213
" lebende . . . 62

Pflaster, mcdiz. . . . ff 113
Pflastersteine .... H 66

Pharmazeutische Präpa-
rate . . . . A. 112 u. 113

Phenol....................... 81 „ 112
Phosphor ...................... A. 114

„ -Säure . . . 108
Phosphorite...................... ff 41
Photogen ....... ff 85
Photographische Apparate ff 169

„ Glasplatten ff 77
„ Papier . 177

Piano-Splinte u. Wir-
bei................................. 156

Pickels ....... ff 13
Pigmente u. Pigmentlacke ff 135
Pilze................................... ff 14
Pistazien ...................... n 11

Platin ii. Fabrikate da-
raus ............................. 148

Plumage ....................... M 213
Plüsch, baumwollener . fl 189

„ seidener und halb-
seidener . A. 195 u. 197

Pneumatiks .... A. 173

Polirfeilen, -Substanzen,
-Papier, -Lein-
wand .... „ 71

„ -Steine, natürl. „ 66
Porphpr ............................. „ 70
Porter ............................ „ 29
Porzellanwaren . . ■ „ /6
Posamenten .... „ 205
Potrasche ....................... „ 105
Poudrette ....................... B. 8
Projektionsapparate . . A. 169
Pumpen . ...... „ 167
Putzmittel ....................... „ 71
Puzzolan ....................... „ 65
Pprogallussäure . . . „ 108
Quarz und Ziegel da-

raus . . . . A. 66 u. 72
Quebrachenholz .. . . A. 124
Quecksilber ...................... „ 145
Querzitron...................... „ 125
Rahmen mit Bildern etc. A. 61
Ramie ............................ „ 179
Rauchwaren (Pelzwerk) A. 56 u. 209
Rauschgold u. Rauschsilber

(unedel Metall, nicht der-
gold, nicht versilb.) . A. 165

Reis ................................. 2
Reißzeug ...................... „ 169
Retorten für Gasanftal-

ren................................... „ 72
Rheostaten ...... „ 169
Rizinusöl............................. „ 117
Rohr-und Rohrwaren A. 62 u. 64
Röhren aus Eisen u. Stahl A. 152

„ aus Thon . . „ 73
„ aus Zement . . „ 65

Rosinen . ...... „ 7
Roßhaar ...................... „ 45
Rum.................................. „ 27
Ruß .................................. „ 42
Ruten für Korbarbeiten . „ 62
Säbelklingen .... „ 159
Sacharin ....................... „ U2
Säcke aus Jute, Häuf

und Flachs . . . „ 191
Säemaschinen .. .. ,, 167
Saflorcprakt (Kartamin) „ 134
Saffran ....... „ 15

„ Künstlicher . . B. 6
Sago.................................. A.. 4
Saiten für Musikinstr. . „ 172
Salat................................. „ 5
Salipirin............................ „ 112
Salmiak ...................... „ 98
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Salol . 112
Salpeter ... . 103
Salz, Koch- . i ’ 33
<-alze, chemische . Ä. HO, 112
_ ,, natürliche . . A. 90
Sämereien......................... 62
Lammet aus Baumwolle . 189

„ aus Seide und
Halbseide A. 195 u. 197

Santonin ...... A. 112
Säuren, verschiedene . ff 108
Schablonen aus Papier,

zum Zeichnen . . . ff 177
Schäffte für Webstühle . ff 205
Schalter, elektrische . . ff 169
Tcheeren ....................... ff 158
Schiefergriffel .. .. ff 216
Schienen, eiserne . . . ff 140

„ aus Stahl . . ff 142
Schießpulver .... ff 159
Schiffe ............................ ff 175
Schildpatt und Fabri

kate ..... A. 38 u. 215
Schilfrohrfabrikate . . A. 64
Schirme u. Gestelle . . ff 211
Schlacke.............................. ff 65
Schlamm für Heilzwecke 90
Schläuche für Feuerspritzen ff 194
Schleifscheiben . . A. 66 u . 71
Schlösser, eiserne . . A. 153
Schmelz.............................. ff 68
Schmelz-Tiegel . . . ff 72
Schmiere für Wagen etc. ff 71
Schmieröl ...................... ff 85
Schminke ...................... ff 119
Schmirgel ...................... 71
Schrauben ...................... ff 153
Schreibmaschinen . . . 167
Schreibutensilien . .. . ff 216
Schrift für Buchdrucker . M 162
Schriftgießsermetall (Hart

blei) ............................ ff 146
Schrot aus Blei . . . ff 164
Tchuhwaren . . . . ff 57
Schüttgelb ...... 126
Schwämme....................... ff 50
Schwefel und Schwefel

säure . A. 91 u. 108
„ -Aether . . . A. 115
„ -Natron . . ff 105

Schwerspat....................... 96
Segeltuch ff 194
Seide und Seidenge

webe A. 180, 185, 195--197
Seiden-Tüll . . A. 206 u. 208

seife ............................ A. 120
Seile aus Jute, Hanf,

Flachs ............................. ff 190
Seile aus Stahl- und Ei- 

sendrabt .................. ff 156
Senf............................A. 12 u. 13
Serpentinstein . . „ 66 „ 70
Siegellack ............................. A. 122
Siennaerde...................... 125
Signalapparate, elektr. . ff 169
Silber und -Waren . . 148
Soda...................... • . . 105
Soja.................................. .. 13
Solaröl....................... ■ . 85
Soolen, verschiedene . . ff 90
Spermazet ....................... ff 51
Spiegel und Spiegelglas .. ff 78
Spielkarten...................... B 12
Spielwarcn aller Art . . A. 215
Spiritus ....... ff 27
Spitzen ............................ ff 207
Sprengstoffe für technische

Zwecke . ...... .. 159
Stacheldraht....................... ff 156
Stahl.................................. »• 142

„ -Fabrikate A.. 151, 152--153,

Stärke.................................
155

A.
—156

4
Stearin . ...... ff 51
Steine.................................. 66
Steinmetzarbeiten . . . ff 70
Steinnüsse .......................■ 62
Steinzeuggeschirr, säure

festes ............................ 73
Stempeln............................ » 216

„ für Matrizen
(Bunzen) ...... 162

Stiefel................................. ,, 57
Strickhaken u. Nadeln . . ff 157
Strick-Waren ...... ff 204
Stroh.................................. 62
Strontian, (Strontium) . ,, 102
Strontian, kohlensaurer

(Strontianit) . . . 97
Strontian, schwefelsaurer

(Cölestin)...................... 97
Strümpfe u. s. w. . . . ff 204
Strpchnin und Salze . . ff 112
Sublimat............................ 112
Sulphinid, Sulphonal,

Sulphosäuren . . . . 112
Superphosphate . . . . 41
Tabak.................................. 21
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Vermicelli . .. . 
Veronesische Erde 
'Versteinerungen .

Tafelglas . . . . A. 77 u.
Talg ..... ... 21.
Talk....................... A. 65 u.
Tapeten und Borden aus

Papier . . . . . . A.
Tauben . .. . . . B.
Tee .... . . . A.
Teer ....
Telephon- u. Telegraphen-

apparate . .
Teppiche, wollene
Terpentin .. . .
Terrakottawaren .
Thomasschlacken .
Tiegel ....
Tiere, lebende ..
Tinkal ....
Tinte ....
Tischlerarbeiten .
Toilettenessig .. . . . ,,
Toilettensachen . . . . „
Tolubalsam . . . . . ff

Toluidin . .. .
Ton und Fabri-

kate . . . A. 65, 66, 74
Torf .... ... 2t.

„ -Masse für Papier-
fabriken .. . . . . ff

Torf-Watte . . • . . ff

Tran ....
Transformatoren . . . ff

Tratz ....
Treibriemen aus Baum-

wolle und Hanf • . . ff

Treibriemen aus Kameels
haaren . . .

Treibriemen aus Leder . „
Treppenstufen . ... ff

Tripel ....
'Trosse . . . . . . ff

Trottoirfliesen . . ff

Trüffeln . . . • • • ff

Tüll ....
„ gestickter . ... ff

'Tusche ....
Uhren .... . . . ff

Ultramarin . .
Umbra ....
Vakuometer .
Vanille ....
'Vaselin . . . A. 52 u.
Veratrin . . . ... 21.

Vieh .................... . . . A. *0
Vitriol u. Lle . . A. 108 u. 109 
Voltameter . ... . . A. 169 
Vulkanfiber u. Fabrikate . „ 1' 7
Waagen jeder Art ...» 168
Wachs....................... • . . „ 52
Wachstuch.................................  194
Waffen.................................. • „ 159

........................................B. 2 u. 3
Wagen ....... A. 173 
Waggons..................................  174
Waschblau.................................  130
Wäsche, Leib .............................  209
Wasser, aromatische A. 118 u. 119 
Wasserglas ...... A. 105 
Wassermesser........................... „ 167
Watte....................................... „ 182

„ Glas........................• „ 77
„ Seiden . „ 180

Wattmeter ........................... „ 169
Weirauch ........ 87
Weine.......................................„ 28
Weinstein . .... A. 95 u. 112
Weitzbleich ..... 21. 141
Werkzeug............................ • ff 161
Wetzsteine............................ ff 66
Whiskv ................................. ff 27
Wichse ............................ ff 137
Wirkwaren...................... • 204
Wismur............................. Ä. 143

„ -Oxvd .... ff 112
„ -Verbindungen . ff 112

Witherit . ...... ff 96
Wolle................................... ff 181

„ gekämmt, gesponen-
nene, gezwirnt . . ff 186

Wollenzewebe . A. 199 u.. 200
Wollwaren, gestrickte, ge-

wirkte, geflochtene A. 204 u. 205
Wurst ............................ 21. 34
Wurzeln und Wurzelstöcke

von Blumen und Deko-
rationspflanzen . . . 2t. 62

Zeichnungen .... ff 178
Zeitschriften........................ ff 178
Zelluloid u. Fabrikate 2t. 68 u. 215
Zellulose .............................. 21. 1/6
Zement ............................ ff 65

„ -Ziegel und -Plat-
tert ......................ff 72

„ -Röhren .... ff 65
Ziegel ....... f, 72
Zimmermannsarbeiten . ff 59
Zimt................................... ff 15
Zink und -Fabrikate 2t. 147, 163

78
51 

125

177
13
20 
80

169 
203

86
74 
41 
72 
40 
93 

137
61 

119 
215

87 
112

75 
79

176 
179

51 
167

65

194

202
57 
66 
71 

156
66
14 

206 
208 
136 
171 
130 
125 
169

15 
112 
112

4 
125 
217
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Zink -Vitriol . .
„ -Weitz , . 

Zinn und -Fabrikate 
Zinnober . . . 
Zucker ....

. . A. 109
. - „ 131
A. 144, 163
. . „ 112

A. 22 u. 23

Zündhölzer . . .
„ „bengalische"

Schwefel
Zwiebelknollen von 

men . . . .

und

Blu-

A. 123:

B. 11

A. 62

Alphabetisches Verzeichnis zum Zolltarif für Ausfuhr
waren.

§§ und 
Punkte

Alkohol (Spiritus) 
Baumwolle, Lumpen

A. 7, 5. V. 3
. . A. 6,3

Borsten . . . .......................3,5
Brennholz . . . .......................4,6
Bronze . . . .......................7,3
Butter .... ....................... 1,2
Därme .• . . .......................3,3
Edelsteine . . . . . B. 1.
Eier .... . . . A. 1,4
Eisen ..... ....................... 7,2
Elekter. Glühlampen . . B. 4.
Fleischwaren . . . . . A. 1,5
Felle .... „ 3,9
Glasbruch . . . . . „ 7,4
Gold .... . . . B.. 1.
Haare .... . . . A. 3,5
Haus ..... ....................... 5,3

„ Abfälle und Lum-
pen . . . . A.. 6, 1—2

Häute, rohe . . . . „ 3, 6-8
Hörner . . . . . .. A. 3,1
Holzmaterial . .......................4.
Jute .... . . - „ 5,3

„ Abfälle und Lum-
pen . . . . A. 6, 1—2

Käse .... . . . A.. 1,3
Kaliumsalze . . . . B. 5.
Kartoffeln . . . , . A. 1,1

88 und 
Punkte.

Knochen . . . . . . „ 3,2
Kollektionen, gelehrte . . B. 2.
Korallen . . . . . . „ 1.
Kupfer .... . . A. 7,3
Lein (Flachs) . . . - „ 5,3

„ -Samen . . - - „ 5,2.
„ -Abfälle und Lum-

pen . . . . A. 6, 1—2
Liköre ........................ . . B. 3.
Lumpen .... . A. 6, 2—5.
Magen, Kalbs- . .. . . A. 3,4
Messing . . . . . . " 7,3.
Mutterkorn . . . . - „ 5,1
Pelzwaren .. . . . - „ 3,9
Perlen . . . . . . B. 1.
Pferde . . . . . . A. 2,1
Platin . . . . . .. B. 1.
Schnäpse, Liköre -ete . . „ 3.
Schweine . . . . . . A. 2,2
Silber . . . . . , B. 1.
Spiritus . . . . . . A. 7,5

.. . B. 3.
Tiere ...................... . . A. 2.
Tierische Produkte . . . „ 3.
Tsement . . . . . - „ 7,1
Vie............................. • . „ 2.
Wolle, Lumpen . . A. 6, 3—5
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Taratabelle zum Einfur-Zolltarif. )

*) Anmerkung des Herausgebers: Da der neue Zolltarif in vielen Fällen nicht mit dieser 
Tabelle übereinstimmt, so ist die Anwendung der letzteren statthaft nur dann, wenn hier und dorr 
die Warenbenennung vollkommen gleich ist. Es muß jedoch erwähnt werden, daß mit der Ein
führung des neuen estnischen Zollgesetzbuches die hier abgedruckte Taratabelle weniger wichtig ist: 
Eine Deklaratton der Waren nach den §§ des Tarifs ist nicht mehr erforderlich, und somit fällt 
auch deren Gewichts-Angabe nach der Taratabelle fort; bei der Zollrevision aber darf der Zoll
revident die Tabelle nicht in Anwendung bringen, wenn sie dem Fiscus erheblich ungünstig wäre, 
und hat der Waren-Inhaber das Recht, die Netto-Bestimmung der Waren zu fordern, eine Ge 
wichts-Spezifikation vorstellend (Z.-G. § 199 P. 3.)

§§ Warenbenennung

Tara in Prozenten des 
Brutto-Gewichtes
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C

M Reis, geschält und ungeschält . . .
Kartoffelmehl, Stärke aller Art. Ar-

rowrot, Leiokom, Dextrin, Mandel
kleie (unParfüm.)..............................

— — 10 1 V- 2 — —

— 10 10 IV2 2 2V2 6 10
Sago....................................................... — 14 12 2 4 6 6 10.
Bermicelli, Makkaroni......................... — 15 — __ — — — —

7
Agar-Agar (Pflanzenleim) . . ... 
Früchte und Beeren jeder Art, gedörrt, 

als: Pflaumen, Feigen, Datteln, Ro
sinen, Korinten und dergleichen,

23 12 1

nicht in Zucker................................... — 12 61/» ll) p/22) 2-2 6 10
Rosinen, nicht in Zucker.................... — 20 8 l1) IW 21 2 6 10

gu.9
Feigen ..................................................
Kapern und Oliven, trockene, in Salz

lake und in Öl, in Fässern, Körben 
und ähnlichen nicht hermetisch ver-

16 8 I1) 11z22) 2-2 6 10

schlossenen Behältern eingeführt . . — — 14 — — — 6 —
10 Johannisbrot........................................

Anis, Kümmel, Koriander, Pomeran
zennüsse (unreife, trockene Pomeran-

— 16 14 1 2 3 6 10

11
zen) ..................................................

Nüsse:
1) Nüsse aller Art, mit Ausnahme der 

besonders genannten; Kokosnüsse,

1 2 3

Kastanien und Erdnüsse (arachis) — 16 14 1 1‘ 2 2
2) Mandeln, Pistazien.........................

') Auch Säcke aus Wolle und Fasern (Simbels). 
'-) Auch Fasernsäcke (Simbels), mit Wollengeweb e oder

16

Häute

12

n be

11/2

näht

3 4’2/, 6 10
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§§ Warenbenennung
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12 I- Senf, trocken, gemahlen, nicht zube
reitet, in Fässern oder anderen 
großen Behältern eingeführt . . . __ 10

15 Gewürze:
1) Vanille in Blechdosen.................... 14 _ _
Saffran in Blechdosen......................... 16 — — — — — — —

2) Kardamon, Muskatblüte und Mus
katnüsse ......................................... — 181) 18 2 4 — 6 10

3) Gewürznelken, Nelkenköpfchen, 
Zimmt, Ingwer, Majoran, Lorber- 
blätter und alle anderen nicht be
sonders genannten Gewürze . . . __ 181) 18 r -■ 292 2' 2 5

Pfeffer .................................................. — 189 18 2 21/22) — '21/2 4',2
17 Cichorie, gebrannte Eicheln und andere 

Kaffesurrogate, in Stücken, doch ohne 
Beimischung von Kaffee .... — 10 10 2 4 5 6 —

18 l. Kaffe, roher in Bohnen.................... — — 792') 19'4 V 2 3 2*2 4
19 Kakao-Bohnen und deren Schalen:

1) Roh .................................................. — 10 10 19'4 P/2 3 4 6
2) Geröstet............................................. — 10 10 H/2 2 3 4 6

22 Zucker:
l) Rohzucker; gestoßener oder gemah

lener Zucker jeder Art ohne Bei
mischung von Stücken................ 15 8 2 4 6 8

Derselbe in Schachteln . . . 10 —
2) Raffinade, Melis, Lompen- und 

Kandiszucker, in Hüten und Stücken — 8 8 2 4 6 6 8
25 Hefe:

1) Zuchthefe und Hefe jeder Art, 
flüssige ......................................... 17

Dieselben in Blechdosen.................... 12 — — — — — — —
2) Hefe, trockene und gepreßte aller

Art, in Blechdosen......................... 12 — —

26 Hopfen .................................................. 12 12 2 4 6 5 8
Derselbe in Ballen.............................. 4 — — — — — — —
Derselbe in Blech- oder Zinkbehältern 12
Derselbe in eisernen, wenn auch ver

zinnten, Fässern.......................... 20 —

') Mit oder ohne Flachswerk. 
) Auch in Ballen jeder Art. 
') In Eichenfässern — 11» o.
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32 Mineralwasser in Flaschen .... — 10
33 Kochsalz jeder Art.............................. — — 7 1 2 V/2 — — —
35 Käse ....................................................... — 16 81) — — — — —
36 1. Kuh- und Ziegenbutter .... — 9 9 — — — — —
42 Ruß jeder Art........................................ — 20 28 2 — — — —

43 Leim:
1) Fschleim, Gelatine jeder Art in

Blättern und Tafeln.................... — 30 12 1 — — — —
Appreturleim, Kompositionen aus Ge

latine und Glyzerin*.....................
2) Knochen-, Kürschner-, Schusterleim

23 12 1 — — — —

45 Haare, Borsten und Pferdehaar, un
verarbeitet:

2. Tierhaare und -Borsten .... — — — 1 V/2 2) — — —
47 Daunen und Federn, außer den beson-

ders genannten .............................. — — — 2 4 6 — —
50 Badeschwämme ................................... — 40 30 3 6 — — —

Dieselben in Ballen.............................. 2 — — — — — — —
51 5. Tierische Öle jeder Art (Knochenöl, 

Spermazetöl, durchsichtiger Fisch
tran, Lanolin und dergl.) außer den 
besonders genannten..................... 9 17 _

In Blechdosen ...................................
In eisernen, verzinkten und kupfernen

12 — — — — — —

Behältern eingeführt .................... 20 — — — — — — —
In Glasgefässen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeug-Gefässen......................... 40 — — — — — — —

53 Lichte aller Art, Fackeln, Dochte . . — 26 — — .— — — —
60 Korkrinde, bearbeitet:

1) In Form von Platten und Wür
feln ..............................................

2) Flaschenkorken ohne Bestandteilen
— — — V/2 3 — — —

aus anderem Material; Faßspunde 
und alle anderen nicht besonders ge
nannten Fabrikate aus Korkrinde _ _ 3 7 — — _

3) Fabrikate aus Korkabfällen, wenn
auch in Verbindung mit anderen 
Materialien ...................................

>) Auch in Kübeln.
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§§ Warenbenennung
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65 Baumaterial:
l) Thon für Fabriks- und Bauzwecke, 

außer dem besonders genannten; 
Bauxit, Talk in Stücken, ungebrannt 12 6 1 2

3) Gyps in Stücken (Gypsstein), un
gebrannt; fetter Kalk (nicht hydrau
lischer); gebrannte Kreide und Talk 
in Stücken........................................

4) Hydraulische Bindestosse; Zement 
aller Benennungen (Portland-, künst
licher oder natürlicher, Romanze
ment, gemischter, Schlackzement und > — 5 1 2

66

alle anderen); hydraulische Bei
mischungen (als: Puzzolan, Traß, 
Santorin-Erde, köcnge Schlacke); 
hydraulischer Kalk; Gyps, gemahlen, 
ungebrannt; Gyps, gebrannt (Ala
baster) .............................................

2) Steine für Fabrik- und Industrie
zwecke, künstlich zerkleinert (gemah
len oder gestampft)..................... 5 1 2

4) Natürliche Schleifsteine in Form 
von Platten; Wetzsteine, runde Stei
ne zum Schleifen und Poliren, be
arbeitet oder unbearbeitet . . . 41/2

8) Glimmer in Stücken und Blätern — 5 5 1 2 — — —

68 Zelluloid in jeder Farbe, in unverar- 
arbeiteten Stücken, Ringen oder 
Plättchen .................................... 12

Emaille (Schmelz) in Stücken und in
Pulver; Glasur jeder Art ....

Dieselben in doppelten Kisten . . . 15
10 10 — — — —

Dieselben in doppelten Blechdosen . . 12
69 Asbest:

1)Jn Stücken, 2) in Pulver- und Fa
serform ......................................... 10 10 1 2 __ __

71 Schleif- und Polirmaterial, sowie Er
zeugnisse daraus; Graphit, Kohlen
produkte für die Elektrotechnik, Kom
positionen zum Schmiren und Kit
ten:

1) Schmirgel, Bimstein, Tripel in 
Stücken und Graphit in Stücken und 
Scherben .................................... 10 10 1 2
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2) Die in Punkt 1 genannten Mate
rialien — gemahlen, auch natürlich 
oder künstlich zu Klumpen geballt; 
Korunde und Granaten in Sand
form oder gemahlen; Karborundum 
und alle nicht besonders genannten 
Polirsubstanzen, auch wenn gemah
len; Kompositionen zum Reinigen 
von Metallen, ohne Beimischund von 
Wachs, Fett, Öl oder Leim . . . 10 6^2 1 2

3) Schleif- oder Polirblätter jeder Art 
aus Papier oder Stoff................ _ 10 10 __ — — __ __

4) Jeder Art künstliche Schleifscheiben, 
-Steine, Platten und Polirfeilen aus 
Schmirgel, Korund, Feuerstein, Gra
nat und anderem Material . . . 14 10

5) Kohlenkerzen, -Platten, -Zylinder 
und andere aus Kohle hergestellte 
Waren für elektrotechnische Zwecke 20 10 ____

7) Schmiere jeder Art für Räder, 
Achsen, Riemen u. s. w.; Komposi
tionen zum Putzen von Metall, zum 
Kitten von Porzelan, Glas und 
dergl., in Verbindung mit Wachs, 
Fett, Öl und Klebstoffen .... 13 10

Dieselben in Blechdosen.................... 12 — — — — — — —
Dieselben in Glasgefässen.................... 30 — — — — — — —
Dieselben in Steinzeuggefässen . . . 40 — — — — — — —

72 3-a) Chamotte-Zement......................... — — 5 1 — — — —
3-c) Tiegel aus Graphit . . . . . — — 18 — — — — —

73 3) unglasierte Platten für Fußboden
belag aus geschmolzener (Steingut-) 
Masse, nicht wasseraufsaugend, wenn 
auch mit unebenen Flächen:

a) aus einfarbiger Masse, über 15 mm
stark ...................................................

b) aus einfarbiger Masse, 15 und we- 1 10 16 —

•

200Niger mm stark..............................
c) mehrfarbige (mit eingepreßten an

dersartigen Massen), in beliebiger 
Stärke .........................................

4) Glasirte Thonblatten. für Wandbe
lag aus Masse jeder Färbung, glatt 
und mit Relief-Verzierungen:

i) Auch in Körben.

(

... •
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a) einfarbig .............................................
b) mehrfarbig........................................ 10 16 20')

74

c) mit Kunstmalerei, Vergoldung und 
anderen Verzierungen................

Töpferwaren aus gewöhnlicken Thon
arten, desgleichen Ofenkacheln und 
jeder Art Ziegel aus Töpfermasse:

l. Dachziegel jeder Art:
6) glasirte und mit jeder Art Verzie

rungen ......................................... 23 25
2. Ofenkacheln und jeder Art nicht be

sonders genannte Ziegel aus Töpfer
masse, glatt und mit Relief-Mustern:

a) einfarbig, wenn auch glasirt . . . 10 16 20')
6) mehrfarbig, wenn auch glasirt . . 
c) mit Kunstmaleri, Vergoldung und 

anderen Verzierungen................
3. Ornamente, Kariatyden, Medaillons, 

Büsten, Statuen u. s. w. aus Terra
kotta zum Schmuck von Gebäuden 
und Wohnräumen, wenn auch be
malt oder vergoldet .....................

■

30 30 20')
4. Geschirr und nicht besonders genann

te Töpferwaren aus gewöhnlichem 
Thon, wenn auch glasirt:

a) ohne Muster und Verzierungen . . 23 25
b) mit Verzierungen, Kunstmalerei und 

Reliefmustern ............................... 23 30 — — — 20') —

75 Fayence-Fabrikate:
1. Weiße und einfarbige, in der Masse 

gefärbt, ohne Verzierungen, wenn 
auch mit gegossenen Mustern, ausge
nommen Farbikate, welche unter 
Punkt 3 dieses (75) § fallen . . .

l

23 23 25')
2) Dieselben, mit einfarbigen Mustern, 

Zeichnungen, Kanten und Rändern: 
Fayence-Fabriate, nicht in der Masse 
gefärbt, ausgenommen solche, die zu 
Punkt 3 dieses (75) § gehören . .

3. Dieselben, mit Kunstmalerei, Vergol
dung und mehrfarbigen Mustern . 50 36 :25‘)

’) Auch in Körben.
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76 Porzellanwaren:
1. Porzellanwaren (mit Ausnahme der 

besonders genannten), weiße und 
einfarbige, wenn auch mit farbigen 
und vergoldeten Kanten und Reifen,

1

jedoch ohne andere Verzierungen .
2. Porzellangeschirr mit Kunstmalerei 

oder bemalten und vergoldeten Mu
stern, Arabesken, Blumen und ähn
lichen Verzierungen................

23 23 ß5‘)

3. Gegenstände zur Ausschmückung von
Wohnräumen, weiße und einfarbige, 
jedoch ohne Kunstmalerei, Vergol
dung und Verzierungen aus Kupfer 
oder Kupferlegierungen....................

4. Gegenstände für Zimmerschmuck mit 
Kunstmalerei, Vergoldung und Ver
zierung aus Kupfer und Kupferle
gierungen; künstliche Porzellan-Blu
men und ähnliche Pflanzen-Jmita- 
tionen, sowie daraus verfertigte 
künstliche Kränze, Bukets u. f. w., 
wenn auch mit Teilen aus anderem

41 41 25')

77
Material » . . ...........................

Glas-Waren:
1. Gefäße, die zur Aufnahme und Auf

bewahrung von Flüssigkeiten und 
anderen Waren dienen, als: Fla
schen, Fläschchen, Büchsen von jeder 
Form, ungeschliffen, unpolirt, wenn 
auch mit gegossenen oder geblasenen 
Buchstaben, Inschriften und Marken: 

a) aus flaschenfarbigem Glas (von grü-

60 45 25')

ner, olivenfarbiger, brauner und 
dergl. natürlicher, nicht künstlich 
hergestellter Flaschenfärbung), ohne 
angeschliffene oder angeriebene Hälse 
oder Stöpsel und Deckel, desgl. ohne 
zugerichtete Böden und Ränder . . 

b) aus weißem, halbweißem und far
bigen (in der Masse gefärbtem) 
Glase, ohne angeriebene oder ange

i) Auch in Körben.

J

28 34 25')

— 116 —
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schliffene Hälse, Stöpsel und Deckel 
und ohne zugerichtete Böden und 
Ränder .............................................

c) aus unter a) und b) genanntem
Glase, mit angeriebenen oder ange
schliffenen Hälsen, Stöpseln und 
Deckeln und mit zugerichteten Bö
den und Rändern:

28 34 — — — 251) —

In Lattenkisten................................... 10 —
In Holzspan-Körben .........................
2. Waren, mit Ausnahme der beson

ders genannten, aus weißem, halb
weißem und natürlichem Flaschen
glase, ungeschliffen, unpolirt, wenn 
auch mit abgeschlffenen oder bearbei
teten Böden, Rändern, Hälsen, Stöp
seln und Deckeln und mit gegossenen 
oder geblasenen Zeichen, Inschriften 
und Mustern, jedoch ohne andere 
Verzierungen:

12

20 20a) gepreßte oder gegossene.................... — — — — 25') —
6) geblasene, wenn auch in Formen .
3. Waren, nicht besonders genannte, 

aus weißem, halbweißem und na
türlichem ' Flaschenglase, geschliffen 
und polirt, jedoch ohne Verzierun-

34 34 25i)

gen ...................................................
4. Waren, mit Ausnahme der beson

ders genannten, aus einfarbigem 
(in der Masse gefärbtem), doppel
farbigem (mit einem andersfarbigen 
Überguß), Milch-, mattiertem (in 
beliebiger Weise), gerunzeltem Glas, 
desgleichen aus craquelirtem und 
Eisglas:

a) ungeschliffen, nicht Polirt, wenn 
auch mit geschliffenen oder zuge
richteten Böden, Rändern, Stöpseln, 
Deckeln und mit gegossenen oder ge
blasenen Inschriften, Zeichen und 
Mustern, jedoch ohne andere Ver-

34 34 25i)

zierungen ........................................

*) Auch in Körben.

34 34 25i)
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b) geschliffen oder polirt....................
5. Waren, mit Ausnahme der beson

ders genannten, aus jeder Art Glas 
mit dekorativer Ausstattung, als: 
mit geäzten, gezeichneten oder gra- 
virten Mustern, Kunstmalerei, Email
le, Vergoldung, Versilberung, Ver
zierungen aus Kupfer, Kupserlegie- 
rungen und anderem Material; 
Glaswatte, Glasgewebe und Er-

— 34 34 — — — 251) —

zeugnisse aus Glasgewebe ....
6*) Tafelglas, geblasen oder gegossen, 

ungeschliffen und nicht Polirt, 5 
mm und weniger stark:

u) nicht besonders genanntes, weiß, 
halbweiß, und natürlich flaschensar- 
ben, glatt, ohne Muster und Verzie
rungen, in laufendem Gesamtaus
maß (Summe von Länge und Brei-

51 45 25')

te) bis zu 225 cm......................... — 15 — — — — — —
In Doppelkisten...................................
b) dasselbe Glas, in laufendem Ge

samtausmaß (Summe von Länge 
und Breite) über 225 bis 350 cm; 
farbiges jeder Größe (auch Milch
glas), gewelltes, geädertes, geriffel
tes und anderes ähnliches Glas ohne

25

Muster und Verzierungen .... — 15 — — — — — —

In Doppelkisten r..............................
c) unter a) genanntes Glas, in laufen

dem Gesamtausmaß (Summe von 
Länge und Breite) über 350 cm; je
der Größe und Färbung gebogenes,

25

mattiertes und gemustertes Glas . — 15 — — — — — —

In Doppelkisten...................................
d) Glas jeder Größe und Färbung mit 

dekorativer Ausstattung, d. h. mit 
Mustern oder anderen Verzierun
gen, desgl. aus Stücken zusammen
gesetztes Glas in Blei, Kupfer und

25

dergl. gefaßt ...................................

i) Auch in Körben.

7-- 16

*) Dieser Teil der Tabelle muß mit besonderer Vorsicht behandelt werden, da die Original- 
I Tabelle nach den Glas-Maßen des alten Zolltarifs zusammengestellt ist.

4 Anmerk, des Herausgebers.
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e) photographische lichtempfindliche
Platten aus Glas . '......................... 151)

f) weißes, Halbweißes und natürlich 
flaschenfarbenes Glas jeder Größe 
mit eingeschmolzenem Drahtgeflechl 15 __ __ __ _ __

78 1.*) Spiegelglas, bearbeitet, d. h. jeder 
Art Tafelglas, über 5 mm stark, ge
schliffen, poliert oder mattiert, desgl. 
Tafelglas bis 5 mm, poliert oder ge
schliffen — in laufendem Gesamt
ausmaß (Summe von Länge und 
Breite) bis zu 125 cm................ 20

Dieselben in Doppelkisten.................... 25 — — — — — — —
3. Jeder Art Spiegelglas mit Folie

oder Amalgam-Unterlage oder nur 
facettiert. Tafelglas, über 5 mm 
stark, mit dekorativer Ausstattung, 
d. h. Mustern oder anderen Verzie
rungen, desgl. aus Stücken zusam
mengesetztes Glas, in Blei-, Kupfer- 
und dergl. Fassung, bei einem lau
fenden Maße der Länge und Breite 
bis zu 125 cm............................... 20

Dieselben in Doppelkisten.................... 25 — — — — — — —

79 3. Koks .................................................. — — — 1'/'2 — — — —

80 Goudron, flüssig................................... — — 12 — — — — —

82 Harpius oder Kolophonium in ameri
kanischer Verpackung (Gewicht des 
Fasses unter 262 kg)..................... 15

Derselbe in französischer Verpackung 
(Gewicht des Fasses über 262 kg) . __ __ 8 __ __ _ ____

83

Galipotharz, Brauerpech, auch Har
pius nicht in Fässern)................ — 10 15 2 — — 5 —

Asphalt und Goudron:
1. Asphaltstein (Erz), unzerkleinert . — 15 17 2 — — 5 __
2. Derselbe, zerkleinert......................... — 15 17 2 — — 5 —
3. Goudron, Asphaltmastix, alle

schmelzbaren Asphalte, in festem
Zustande (hart) .............................. — 15 3l/2 */2 __ __ 5 __

84 Naphta, rohe, schwarze und jeder Art 
ungerenigte.................................... — — 16 — — — — —

*) Wenn die Kisten im Inneren mit Blech oder Zink belegt sind 
*) Siehe Anm. des Herausgebers'zultz 77 P. 6.

— 250/0.
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85 Flüssige Destillationsprodukte der
Naphta (Petroleum, Photogen; Öle:
Solaröl, Paraffinöl, Schmieröl;
Naphta-Ather, Gasoln, Ligroin, Ben-
zin und bergt)................................... — — 17 — — — — —

In Blechbehältern..............................
In eisernen, kupfernen und Zinkge-

12

20

—

fassen..................................................
In Glasgesässen, mit Stroh beflochten

— — — — — — —

oder nicht, in Körben oder ohne die
selben .................................................. 30 —

In Steinzeug-Gesässen, mit Stroh be-
flochten oder nicht, in Körben oder 
ohne dieselben................................... 40 —

86 Terpentinöl und Terpentin jeder Art — — 17 — — — — — ,
In doppelten Fässern......................... 30 —
In Blechgefässen................................... 12 —
In Glasgefässen................................... 30l)
In Steinzeug-Gefässen......................... 401) — — — — • — — —

87 Gummi, Gummiharze und Balsame: 
1. Jeder Art, außer den besonders ge

nannten; geschmolzener Bernstein, 
unverarbeitet; arabisches Gummi
harz in jeder Form und Akaroiden-
Gummiharz ...................................

2. Kautschuk und Guttapercha, roh,
— 15 10 P/4 11/2 3 3 —

desgl. Kautschukabfälle, nicht als 
Fabrikate verwendbar.................... — 18 16 l'/2 l'/2 3 3 —

3. Weihrauch, gewöhnlicher .... — 15 12 2 2 6 5 8
Manna, assa foetida.........................
4. Albumin............................................. — 13 7 2 4 6 5 8
5. Ambra, grau; Tolubalsam und Pe-

rubalsam, Styrax, Benzoeharz;
wohlriechende Harze für Parfüme
riezwecke ........................................

Die in Punkt 5 genannten (außer
— 14 12 — — — - —

Ambra):
In Blechbehältern..............................
In eisernen, kupfernen und Zinkge-

12') —

fässen.................................................. 20')
In Glasgefässen................................... 30') —
In Steinzeuggefässen......................... 40-) -r— — — — — —
6. Kampfer, roh und gereinigt . . . — 13 7 2 4 6| 5 8

') Dieselbe Tara ist für jede Art Balsam und flüssige Produkte, welche dem Punkt 1 des
Art. 87 unterliegen, anzuwenden.
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88 1-a) Gummi elasticum, in gelöstem
Zustande:

In Blechgefässen ..............................
In eisernen, kupfernen und Zinkge-

12 — — — — — — —

fassen .................................................. 20 — — — — — — —
In Glasgefässen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggefässen......................... 40 — — — — — — —

90 Natürliche Salze jeder Art, außer den
besonders genannten, ungereinigt;
Soolen (Kreuznacher und andere)
darunter auch Heringslake; minera-
lischer Schlamm, — in Fässern, 
Kisten und dergl. großen Behältern
eingeführt ........................................ — 10 10 1 2 3 5 8

In Blechbehältern.............................. 12 — — — — —
91 Schwefel:

1. Roh, ungereinigt, in Klumpen:
2. Gereinigt; Schwefelblüte .... 6 6 1 2 3 5 8

92 Antimon:
l.Roh .............................................
2. In Metallform .............................. J* - 6 4

93 Borate, Borsäure und Borax:
1. Borate: Borocalcit, Boracit und

dergl., ebenso ungereinigtes Roh-Bo- 
rax (Tinkal, Borax).........................

2. Borsäure, ungereinigt....................
3. Borax, gereinigt, in Kristallen, Pul-

7 7 1 2 3 5 8

verform und als Anhydrid . . .
94 Magnesit:

1. Natürlicher, in Stücken.................... __ 6 1 2 3
2. Derselbe, gemahlen......................... 10 4
3. Gebrannter Magnesit .... 1 V 2 2 3

95 Weinstein (Cremor tartari), weinsau
rer Kalk:

1. Weinstein (Cremor tartari), roher
(ungereinigter), weinsaurer Kalk, 
roher (ungereinigter) .................... — 7 8 1 2 3 5 8

96 Schwerspat, Witherit:
1. Schwerspat und Witherit, natürlich,

in Stücken........................................
1 —

10 4 1 2 3 5 8
2. Dieselben, gemahlen.........................
3. Künstlich hergestellt:
In Teigform........................................ — 6 6 — — — — __
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i) Dieselbe Tara ist bei allen Ammoniakpräparaten, welche int Art. 98 angeführt sind, 
anzuwenden.

-') Unabhängig von Art und Qualität der Verpackung.
s) Siehe Art. 111: Allgemeine Anmerkung.

Strontianit (kohlensaurer Strontian) 
und Cölestin (schwefelsaurer Stron
tian), natürlich, in Stücken und Pul
verform 

Ammoniak-Präparate:
1. Salmiak (Chlorammonium) . . .
Ammoniak, kohlensaures und salpe

tersaures, Ammoniak, flüssiges (Sal
miakgeist 

In Blechgefäßen
In eisernen Behältern 
In Glasgefäßen, mit Stroh beflochten 

oder nicht, in Körben oder ohne die
selben 

In Steinzeuggefäßen, mit Stroh be- 
slochten oder nicht, in Körben oder 
ohne dieselben 

2. Schwefelsaurer Ammoniak . . . 
Arsenik in Metallform, weißer (arse-

nige Säure), roter und gelber . .
Blutlaugensalz und chromsaure Salze:
1. Blutlaugensalz, gelbes; in Wasser 

lösliche Salze der Chromsäure 
(Chrompik, Chromkali, Chromnat
ron) 

2. Blutlaugensalz, rotes 
1. Alaune, krystallisiiert, gebrannt und 

pulverisiert
3. Schwefelsaures Aluminium . . . 
Oxyde (wässerige und wasserfreie): Ba-

ryum (Baryum causticum), Stron
tium (Strontian causticum) und 
Aluminiumoxyd (Thonerde-Hydrat)

Salpeter:
2. Gewöhnliches (salpetersaures Kali)
1. Chlormagnium und schwefelsaure 

Magnesia (Bittersalz), Chlorkalzium, 
ungereinigt . . .;....

In eisernen Trommeln

97

Tara in Prozenten des 
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105 ) Natron und Kali:
1. Soda (kohlensaures Natron) und 

Pottasche (kohlensaures Kali) . . 10 6 1 2 3 5 8
2. Doppelkohlensaures Natron und 

doppelkohlensaures Kali................ __ 10 8 1 2 3 5 8
3. Ätznatron (kaustische Soda) und 

Atzkali:
a) Ungereinigt ................................... 10 13
b) gereinigt ........................................ — 10 10 — — — — —
In eisernen Trommeln.................... 3 — — — — — — —
4. Schwefelsaures neutrales Natron

(Glaubersalz) .............................. __ 10 4 1/2 1 2 3 5 8
Saures schwefelsaures Natron . . . — 10 7 1 2 3 5 8
5. Schwefligsaures (neutrales und sau

res) Natron; unterschwesligsaures 
Natron; schwefliges Natron . . . 10 7 1 2 3 5 8

In eisernen Trommeln.................... 3 — —
Kieselsaures Natron und kieselsaures

Kali (lösbares Glas).................... — 10 7 — — — — —
106 Essigpulver (holzessigsaurer Kalk), un

gereinigt ........................................ — 10 10 1 2 3 5 8
1071) Chlorkalk ........................................ — 10 10 — — — — —
108 Säuren und Schwefelkohlenstoff:

1. Schwefelsäure:
a) Vitriol-Öl .................... .... . .
b) Rauchende Schwefelsäure, Schwefel- 10 10

Anhydrid ........................................
In Gefäßen aus Eisenblech, mit ein

fachen (gewöhnlichen) Metallen über
zogen . . • ................................

1

12
In Blei- oder Gußeisenfäßen und 

auch in gewöhnlichen eisernen Ge
säßen, mit anderen Metallen nicht 
überzogen ................................... 20

In Glas- und Steinzeuggefäßen, in 
Holzkisten eingeführt:

Für die Kisten ................................... 10
Für die Glas- und Steinzeug-Gefäße 16 — — — — — — __
In Glasgefäßen, mit Stroh beslochten 

oder nicht, in Körben oder ohne 
solche ........................................... .. . 20 — :— — — — — —

') Siehe Art. 111: Allgemeine Anmerkung. jdT
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In Steinzeug-Gefäßen, mit Stroh be- 
flochten oder nicht, in Körben oder

40ohne solche ....................................
2. Schwefelkohlenstoff in eisernen Fäs-

— — — — — — —

fern von Kesselschmiedearbeit . .
3. Salpetersäure in Glasgefäßen, wenn 

auch mit Stroh beflochten, in Kör-

20

ben oder ohne solche.................... 25 —
In eisernen Fässern.........................
In Steinzeuggefäßen, wenn auch mit

Stroh beflochten, in Körben oder

15

ohne solche .................................... 40 — — — — — — — ;
Salzsäure ........................................
In Glasgefäßen, wenn auch mit Stroh 

beflochten, in Körben oder ohne

— 10 10 — — — — — |

solche ..............................................
In Steinzeuggefäßen, wenn auch mit

Stroh beflochten, in Körben oder

22 —

ohne solche ................................... 40 — —

4. Essigsäure ....................................
In Glasgefäßen, wenn auch mit Stroh 

beflochten, in Körben oder ohne

10 10 — — — —

solche ..............................................
In Steinzeuggesäßen, wenn auch mit

Stroh beflochten, in Körben oder

30 —

ohne solche ................................... 40 — — — — — — —

5. Weinsteinsäure .............................. — 10 7 1 2 3 5 8
In Blechgefäßen................................ ' . 12 — — ■— — — —
In Glasgesäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggefäßen .........................
6. Säuren:
Benzoesäure, Zitronensäure, Chrom-

40

säure, Phosporsäure .................... — 20 10 — — — — —
Gerbsäure (Tannin) ......................... — 25 12 2 4 b 5 8
In Blechbehältern.............................. 12') —
In Glasgesäßen................................... 301) — — —
In Steinzeuggefäßen .........................
7. Salizylsäure ...................................

401)

108. Galläpfel- (Gallus-) und Pyrogal
lussäure .... ....................................

— 20 — — — —

') Die gleiche Tara ist anzuwenden auf die in Punkt 7 und 8 des Artikel 
führten Säuren.

108 ange-
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Anmerkung: Die Salze der in 
Punkt 4, 5, 6, 7 und 8 dieses (108) 
§ genannten Säuren, mit Ausnah
me der besonders genannten Salze, 
unterliegen denselben Punkten wie 
ihre entsprechenden Säuren.

Der Tara-Abzug erforlgt in 
demselben Verhältnis wie für 

die entsprechenden Säuren.

1099 Vitriole:
1. Eisen- oder grüner Vitriol . . .
2. Kupfervitriol, außer wasserfreiem —

10
8

6
10

]/2
1

2
2

3
3

5
5

8
8

Salzburger Vitriol (eine Mischung 
schwefelsaurer Salze von Eisen und 
Kupfer); Zink- oder weißer Vitriol;
Chlorzink ........................................ _ 8 8 1 2 3 5 8

HO1) Salze und Präparate, welche Gold, 
Platin und Silber enthalten . . . — 10 10

IW) Antrachinon, Brechweinstein, Anti-
mon:

1. Antrachinon.........................................
2. Brechweinstein; Antimon, fluorsau

res, milchsaures und oxalsaures, des
gleichen deren Doppelsalze .... _

13

13

7^2

16

1

1

2

2

3

3

5

5

8

8
Allgemeine Anmerkung. Für die in 

§§ 100, 105, 107, 109, 110, 111 und 
116 angeführten Waren gilt, falls 
sie in Glas-, Steinzeug-, Eisen- oder 
Blechgefäßen eingeführt werden, der 
Tara-Abzug, wie er für solche Ge
fäße in § 98 dieser Tabelle festgesetzt.

115 1. Äther (Schwefeläther), Kollodium:
In Blechbehältern.............................. 12 — —
In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 20
In Glasgesäßen................................... 30
In Steinzeuggefäßen......................... 40 —
1. u. 2. Chloral, Chloroform:
In Blechbehältern.............................. 12 — — — — — — —

In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 20 — — — — — — —

116)

In Glasgesäßen...................................
In Steinzeuggefäßen .........................
Opium und Lactukarium....................

' 30

252) — — — — — —

) Siehe § 111: Allgem. Anmerkung.
') Wenn auch in Hobelspänen und mit Blech umgeben.
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GG G

117

17

17

13
2

17

118

17

119

12

12
20
30

12
20
30
40

6V2
2-/2

8
20
30
40

6
20
30
40

Flecht
werk

— 17
- 17

Tara in Prozenten des
Brutto-Gewichtes

Ochsenhäuten  
Schaf- und Ziegenfällen .... 
Blechbehältern  
eisernen, Zink- und Kupsergefäßen 
Glasbehältern  
 Steinzeuggefäßen .........................

Kakao-Butter 1  
Kakao-Butter in Ballen  
6. a. Glyzerin, ungereinigt .... 
In Blechbehältern  
In eisernen, Zink- und Kupsergefäßen 
In Glasgefäßen  
Aromatische Wasser, nicht in Verbin

dung mit Alkohol, als: Kirschlor
beer-, Pfeffermünz-, Pomeranzen
blüten-, Rosenwasser, unj) dergl. . .

In Blechbehältern  
In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 
In Glasgefäßen  
In Steinzeuggefäßen  
3. Atherische und wohlriechende Öle, 

natürliche und künstliche, ohne Alko
holgehalt:

In Blechbehältern 

612
2V2
12
20
30
40

Pflanzenöle und Glyzerin:
1. Fette Öle (Oliven-, Baum-, Lor

beer-, Mandel-, Kroton, Muskat
nuß-, Leinsamen)

2. Ölfirnis oder gekochtes Öl ... .
Die in Punkt 1., 2. u. 3. genannten: 
In ‘ ’
In 
In 
In 
In „ . „ 
In Steinzeuggesäßen 
3. Baumwollsamen-, Sesam-, Arachid 

und andere fette Öle, außer den be
sonders genannten 

4. Rizinusöl, Alizarinöl  
In Blechbehältern  
In eisernen, Zink- und Kupsergefäßen 
In Glasgefäßen  
In Steinzeuggesäßen 
5. Kokosnußöl und Palmöl .... 
In " " '" 
In 
In 
In 
In 
In

Ochsenhäuten
Schaf- und Ziegenfellen ....
Blechbehältern ....... 
eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 
Glasgefäßen

Warenbenennung
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In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 20 __ _ __ __ _ __
In Glasgefäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggefäßen ......................... 48 —

120 Seife:
2. Aller Art, außer kosmetischer . . . __ 9
In Blechbehältern .............................. 12 —

121 Lacke:
1. Spirituslacke
2. Terpentinlack, Öllack — 17 — — — — —
In Blechbehältern .............................. 12 —
In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 20 —
In Glasgefäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggefäßen ......................... 40 — — — — — — —

122 Siegellack und -Harz......................... — 13 15 — — — — —
[123 Zündhölzer jeder Art (außer den ver-

botenen) ............................................. — 10 10 — — — — —
124 Gerbstoffe:

2. Gerbrinde und alle natürlichen Gerb-
stoffe, zerkleinert.............................. — 10 10 1 4 6 5 8

3. Gerbextrakte aller Art.................... — 10 10 1 2 3 5 8
Sumach-. u. Gallusextrakte .... — 10 13 2 4 6 5 8
In Blechbehältern .............................. 12 — — — — — — —
In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 20 —
In Glasgefäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggefäßen ......................... 40 — — — — — — —

125 Natürliche Farbstoffe:
1. Vegetabilische, außer den besonders 

genannten:
a) unzerkleinert; Querzitron in jeder

Form; Farbholz in Scheiten und
Blöcken ............................................. 10 10 1 2 3 _

b) in Pulverform oder zerkleiuert . . — 10 10 1 2 3 5 8
In Blechbehältern .............................. 12 — — — — — —

126 Orseille; Orlean; Cachou (Katechu);
Schüttgelb ........................................ — 10 10 1 2 3 4 6

In Blechbehältern .............................. 12 — — — — — — —
127 Krapp ........................................................ — 10 10 1 2 3 __ —

In Blechbehältern .............................. 12 — — — — — — —
128 Indigo, natürlicher und künstlicher, in

jeder Form (mit Ausnahme von In
digo-Extrakt und Indigotin):

a) Festgepackt........................................ — 24 27 — — — — —
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b) Lose eingeschüttet.............................. — 27 35
c) Jeder Art in Zibiken.................... 8 —

129 Cochenille und Cochenille-Präparate:
1. Cochenille in jeder Form, außer

Cochenille-Präparaten .................... — 14i) 16’) 2 3 4* — —
Kermeskörner........................................ — 10 10 2 3 4'1'2 5 8
2. Cochenille-Präparate jeder Art; Co-

chenille-Karmin.................................... — 10 10 2 4 6 5 8
In Blechgefäßen .............................. 12 —
In Glasgefäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggesäßen ......................... 40 — — -— — — — —

130 Berlinerblau und Pariserblau; Ultra-
marin (natürliches, künstliches und
grünes); Waschblau jeder Art . . . — 15 2) 10 2 4 6 5 8

In Blechbehältern .............................. 12 __ — — — — —

131 Bleiweiß.................................................. 8 5 — — — — —
Zinkweiß................................................... 8 12 — — — — —

132 Blei-Mennige........................................ 8 4 — — — — —

133 Kupferfarben und Arsenik — Kupfer-
färben ................................................... — 10 15 __ __ — — —

In Doppelkisten................................... 15 _ —
In Blechbehältern .............................. 12 —
In Glasgesäßen................................... 30 — — — — — — —

134 Farbstoff-Präparate:
1. Alle nicht besonders genannten Färb-

stoss - Extrakte; Krapp - Präparate
(außer den in § 135 genannten) . .

2. Extrakte: Safflor- (Kartamin) und >— 10 13 2 4 6 5 8
Orseilleextrakt jeder Art; Indigo- i
extrakt (Jndigokarmin), flüssig und
in Teigform; Hämatein, trocken . . J

In Blechbehältern .............................. 12
In eisernen, Zink- und Kupsergefäßen 20 — — — — — — —
In Glasgefäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggesäßen ......................... 40 — —

135 Alizarin, Alizarinlack und alle organi-
schen synthetischen Farbstoffe (Pig-
mente), ihre Basen und Leukover-
bindungen, sowie auch Gemenge und

*) Mit innerer Verpackung in Säcken oder ohne solche.
2) In einfachen oder doppelten Kisten, in Leinwand und ohne solche.

— 128 —



88 Warenbenennung

Tara in Prozenten des 
Brutto-Gewichtes

Ve
rs

ch
ie

de
ne

Ve
rp

ac
ku

ng
 

I

1 
i

Fä
ss

er

Säcke
Flecht
werk

Ei
nf

ac
he

D
op

pe
lte «■

&

! D
op

pe
lte

s

Verbindungen non Pigmenten mit 
anorganischen Basen und Salzen 
(Pigmentlacke etc.) ......................... 10 12 2 4 6 5 8

In Buchhaltern, verpackt in hölzernen 
Kisten oder Fässern:

Für die Kisten oder Fässer.................... 10 — . —
Für die Blechbehülter......................... 8 —
Irr Steinzeuggefäßen .........................
In Glasgefäßen...................................

40
30

— — — — —

In Blechbehältern .............................. 12 — — — — — — —
Indigotin (Jndigoextrakt in trockener

Form) . ........................................ — 10 10 2 4 6 5 8
In Blechbehältern .............................. 12 —
In Glasgefäßen................................... 30 — — — — — — —
In Steinzeuggefäßen .................... 40

136 Miniaturfarben in Tafeln und Pulver
form, auf Schälcheu uud iu Gläschen; 
chinesische Tusche.......................... — 10 10 __ — — — —

137 Farben uud Farbstoffe, nicht besonders 
genannte; Farben jeder Art mit Bei
mischung einer unbedeutenden Men
ge organischen Pigments, angerie
ben in Wasser, Leim, Öl u. s. w.; 
Farben mit Beimischung von Stof
fen, die das Trocknen beschleunigen, 
wenn diese Stoffe nicht einem höhe
ren Zollsatz unterliegen; Wichse . . 10 10') 2 4 6 5 8

In Blechbehältern .............................. 122) — — — — — — —
In Doppeltsten................................... 152) — — — — — — —
In Doppelfässern.................................... 152)
In eisernen, Zink- und Kupfergefäßen 202) — — — — — — —
In Glasgefäßen................................... 302)
In Steinzeuggefäßen ......................... 402) — — — — — — —
Tinte jeder Art, trockene und flüssige . — 10 15 — — — — 1
In Kisten mit Glasgefässen . *. . . 50 —

138
In Fässern mit Steinzeuggefäßen . . 60 —

Metall- und Mineralerze; außer Gra
phit .................................................... — 7 7 1/2 1 — — —

139 Gußeisen:
2. Mangan-Gußeisen (Ferro-Mangan), 

Kiesel- und Chromgußeisen, in Gän
zen, Bruch und Hobelspänen . . . — — 4 — — — — —

i) Mit oder ohne Gypsschicht auf den Böden.
'-) Die gleiche Tara wird für Tinte jeder Art berechnet.
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140 Eisen:
1. Stab- und Sorteneisen . .
3. Dünnsortiges Eisen . . .
3. und 4. Eisenblech jeder Art .

141 Weißblech (verzinntes Eisenblech), wenn 
auch lackirt, mit Mustern und Moi- 
r4zeichnungen bedruckt; Eisenblech 
mit Farbe', Lack, Zink, Kupfer, Nickel 
und anderen gewöhnlichen Metallen 
überzogen 

142 Stahl:
1. Stab- und Sortenstahl  
3. Dünnsortiger Stahl  
3. und 4. Stahlblech jeder Art ....

143 Kupfer, Aluminium, Kobalt, Wismut,
Kadmium und andere nicht besonders 
genannte Metalle mit Ausnahme 
von Nickel; grünes Kupfer, Tomback, 
Argentan (Neusilber), Britannia- 
Metall und alle anderen Legierungen 
von unedlen Metallen, außer den 
besonders genannten:

1. In Stücken, Barren, Hobel- und 
Feilspänen, Bruchstücken, sowie in 
Pulverform

Nickel in Stücken, Barren, Hobel- und 
Feilspänen, Bruchstücken, sowie in 
Pulverform

2. Metalle und Legierungen des § 143, 
außer Aluminium — in Bändern, 
Stäben und Blechen, wenn auch mit 
Zeichnungen versehen, welche durch 
Walzen oder Stanzen aufgetragen 
sind 

Aluminium in Bändern, Stäben und 
Blechen, wenn auch mit Zeichnungen 
versehen welche durch Walzen oder 
Stanzen aufgetragen sind . . .

144 Zinn: '
1. In Blöcken, Stangen und Bruch . .
2. In Blechen, wenn auch geschliffen 

und polirt, und verzinnte Bleiblät
ter, auch mit Lackfarbe überzogen .

5
5

6
5
5

10

7

9

20

10

6

7 1

5

4

4

4

4 1

6 1

2

2
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145 Quecksilber:
In ledernen Säcken mit Fässern . . 15
In Glnsgefäßen................................... 15 —
In Steinzeuggesäßen .................... 20 —
In gußeisernen und eisernen Gesäßen 20 —

146 Blei:
1. In Blöcken und Bruch . 8 8 _ __ __ —
Bleiglätte, Silberglätte, Bleiasche . . — 8 3 — — — — —
2. In Rallen, Blättern, Draht und 

Röhren ............................... — 8 7 — — — — —

In Rollen aus Holzstangen, mit Stroh 
umwickelt..................................... 4 — — — — — — —

3. Hartblei oder Schriftgießermetall, 
unverarbeitet ............................... — 7 4 — — — — —

147

150

Zink:
1. In Blöcken, Bruch und Pulver, desgl.

Zinkasche und Zinkstaub....................
2. In Blechen, wenn auch geschlissen 

und polirt, desgl. in Stäben, Zink
bleche, mit Nickel oder anderen ge
wöhnlichen Metallen überzogen . .

2. Gußeisernes emailliertes Geschirr .

■ — 7

23 14

— — — —

151 Geschmiedete Eisen-Nägel.................... — 7 7 1 2 — — —

153 Eisen- und Stahlfabrikate, außer den 
besonders genannten, abgedreht, po
liert, geschlissen, bronziert oder an
ders bearbeitet, mit Teilen aus Holz, 
Kupfer und dessen Legierungen oder 
ohne solche:

I. Jeder Art, außer den unter Punkt 2 
dieses (153) § genannten................ 6 6

154 Blechfabrikate:
1. Fabrikate aus verzinntem Eisen

blech, desgl. Fabrikate aus Eisen
blech, mit Lack, Emaille, Zink und 
anderen gewöhnlichen Metallen über
zogen, desgl. mit Farbe gestrichen, 
außer den besonders genannten . .

2. Dieselben Fabrikate, mit vergoldeten
u. versilb. Verzierungen oder Kunst
malerei, wenn auch durch Traffa- 
retts hergestellt...................................

\
1

. — 36 30 — — — — —
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155

156

Draht:
1. Eisen- und Stahldraht aller Art, 

verzinnt, verzinkt oder mit anderen 
gewöhnlichen Metallen überzogen .

2. Kupferdraht, Draht aus Kupferlegie
rungen und jeder Art Metallen und 
Legierungen, die unter § 143 ange

führt sind, sowohl verzinnt, verzinkt
oder mit anderen gewöhnlichen Me
tallen überzogen 

Drahtfabrikate:
1. Aus Eisen und Stahl:
a) Aller Art, außer den besonders ge

nannten 
b) Drahtnägel aller Art, geschnittene, 

Hufnägel, Nägel aus schmiedbarem 
Gußeisen; Nieten und Splinte; 
Stacheldraht für Umzäunungen . .

Wirbel für Klaviere
c) Stahl- und Eisendraht, wenn auch 

verzinnt oder verzinkt, bezogen mit 
Faserstoffen oder Guttapercha; Sei
le und Trossen aus Stahl- uud 
Eisendraht 

d) Karden und Kardenbänder jeder Art
2. Aus Kupfer, Kupferlegierungen und 

jeder Art in § 143 genannten Metal
len uud Metall-Legierungen:

a) Jeder Art, außer den besonders ge
nannten 

b) Drahtgewebe, angefertigt aus Draht
im Durchmesser von 1 mm. und 
weniger .............................................

c) Draht, wenn auch in Form eines 
Bündels oder eines Seiles, über
zogen mit Faserstoffen, Gummi, 
Kautschuk oder anderen gewöhnlichen 
Materialien

Anmerkung: Draht jeder Art, sowie je
der Art Drahterzeugnisse, überzogen 
mit Seide, wenn auch mit Bei
mischung anderer Faserstoffe . . .

6

10

4 1 2

5 1 2

13 - 1 2

7 7 1
4 4-

7 5 1
16--------

12 - 1

24--------

2

2
" I

2

10 5 1 2
Der Tara-Abzug erfolgt in beim 

I selben Verhältnis wie für die 
I entsprechenden Fabrikate ohne^ 
' Seidenüberzug.
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3) Elektrische Kabel jeder Art in Trom
meln .............................................. 10

158 4. Schafschuren ................................... — 9 8 —

160 Sensen ................................... — 16 8 — — — — —
In Stroh .............................. 5 — — — — — — —
Sicheln und Mäher .... — 14 13 —
Stroh-Häckselmesser.............................. — 10 5 - — — — -
Spaten, Schaufeln, Gabeln, Harken, 

Keilhauen, Spitzhacken und Spitz
hauen ..................... 9 8

Hacken, eiserne........................................ — 7 7 — — — — - -

161 Handwerzeug, nicht besonders genann
tes, aus Eisen und Stahl für Hand
werker, Künstler und Industrie
zwecke:

1) Feilen, Raspeln, desgl. Kluppen, Ge
windeschneide-Eisen und Gewinde
schneide-Backen ...............................

2. Jeder Art, außer den in Punkt l — 6 8

162

dieses (161) § genannten oder zu § 
158 gehörenden, wenn auch mit Tei
len aus Kupfer oder anderen gewöhn
lichen Materialien..............................

1. Buchdruckerschrift..............................

!

7
164 Schrot aus Blei................................... — — 2 — — — — —

166 Bronzierpulver aus uuedlen Metallen — 10 10 — — — — —

167 7. a) und 8. Druckzylinder, kupferne, 
für Maschinen............................... — 13 — — — — — —

169 1. Instrumente, Bestecke und Apparate: 
astronomische, optische (außer den in 
§ 170 genannten), physikalische, che
mische, mathematische, geodätische, 
zum Reißen, medizinische; laternae 
magicae und andere Projektions
apparate, photographische Apparate; 
geographische Globen; Telegraphen- 
und Telephon-Apparate; elektrische 
und pneumatische Klingeln . . . 30

3. und 4. Elektrische Glühlampen: 
In Fassung............................................. — — 65 __ — _ — __
Ohne Fassung........................................ — — 45 — — — — —
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176 Lumpen und Papiermasse:
1. b) Wollene Lumpen, auch Abschnitzel 

von wollenen Geweben:
In Ballen.................................... ' . . 21 2

1

4. a) Auf chemischem Wege hergestellte 
Masse (Zellulose, Masse aus Lumpen, 
Stroh, Torf u. s. w.) — trockene, 
mit einem Wassergehalt unter 50%:

Ballen in Leinwand mit Reifen . . . 1
177 2. f) Zigarettenpapier, nicht in Büchel

chen .............................................. — 27 —

180 Seide:
1. Kokons in Ballen.............................. 3 __ __ __

2. Seidenabsälle, Seidenlumpen jeder 
Art, ungekämmt, in Ballen . . . 3 — — — — — — —

3. Seidenwatte oder gekämmte Seiden
abfälle, gefärbt und ungefärbt, in 
Ballen.............................................. 2'12

4. Rohseide oder Grgge, in Ballen . . 21/2 — — — — — — —

181 Wolle und Flaumhaar, ungekämmt, 
ungesponnen:

1. Ungewaschen und gewaschen, unge
färbt; Wollauskämmsel-Enden und 
-Abfälle, ungefärbt, wenn auch kar
dätscht:

In Ballen............................................. P/2
2. Gefärbt; Kunstwolle; Auskämmsel- 

Enden und -Abfälle, gefärbt, wenn 
auch kardätscht; Gemenge vegetabi
lischer Fasern mit Wolle, in Ballen 2 —

182 Baumwolle, gezupft, kardätscht; baum
wollene Watte, wenn auch in geleim
ten Lagen; Baumwollauskämmsel 
jeder Art:

1. Ungefärbt, in Ballen.................... 41/2
2. Gefärbt; Baumwolle, gefärbt, in

Ballen................................................... 3 — — — — — — —

3. Hygroskopische und antiseptische
Watte.................................................. — 10 10 2 4 6 5 8

In Ballen............................................. 4*/2 -1 — »
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Tara in Prozenten des 
Brutto-Gewichtes

)
3

') Wenn auch das Garn auf kurze oder lange Papier-Nöhrchen gewickelt ist 
-’) Dieselbe Tara gilt auch für gedrehte Wolle.

Baumwollgarn:
1. Niedere Nummern, unter Nr. 88:
a) Roh 
b) Gebleicht und gefärbt und merze

risiert 
Dieselben in Ballen . . .
2. Von Nr. 38 bis Nr. 60 exclusive:
a) Roh 
b) Gebleicht, gefärbt, und merze

risiert 
Dieselben in Ballen
3. Von Nr. 60 bis Nr. 80 inclusive:'
a) Roh .
b) Gebleicht, gefärbt, und merze

risiert , . . .
4. Höhere Nummern, über 80:
a) Roh 
b) Gebleicht, gefärbt, und merze

risiert .
Dieselben in Ballen ......
Garn aus Punkt 2 und 3 des § 179 an

geführten Faserstoffen, unqedreht:
1. Bis Nr. 70 incl
2. Uber Nr. 70 
In Ballen  
Punkt 1, 2 und Anmerkung 1: Seide,

gedrehte und gesponnene jeder Art
In Ballen  
Auf Spulen  
Wolle, gekämmte, gesponnene und ge

drehte:
1. Gekämmte:
a) Ungefärbt 
b) Gefärbt  
In Ballen
2. Gesponnene:
a) Ungefärbt 
b) Gefärbt  
Auf Spulen  
Auf langen Röhrchen aus Papier . . 
Auf kurzen Papierröhrchen .... 
In Ballen

18
' 249'352) 
1242)'302)1 
229 IT2)'
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3. Gedrehte:
a) Ungefärbt ...................................
b) Gefärbt .............................................
In Ballen............................................. 4

22 — — — — — —

4. Fassonwolle jeder Art (mit Schlin
gen, Augen, Ringen usw.):

a) Ungefärbt ........................................
b) Gefärbt .............................................
In Ballen............................................. 41/2

22 — — — 1 
1

— —

Punkt 2 u. 3: Wolle, gedrehte und 
gesponnene, zubereitet für Kette, aus 
Rollen.............................................. __ 30 30 — __ -

214 Perlen und Schmelz aus Glas, Metall 
und anderem einfachen Material:

1. Lose oder auf Fäden gereicht (im 
letzten Falle von gleicher Farbe, 
Größe und Form).......................... 13 10

216 Anmerkung 2: Schiefertafeln .... — 15 — — — — —

Anmerkung zur Tara-Tabelle:
Für Waren, welche in Glas-, Steinzeug-, oder Metallgefäßen eingefllhrt 

werden, die in Kisten mit Sägespänen stecken, wird außer der für die betreffenden 
Gefäße festgesetzten Tara, noch extra 10 °/<' vom Bruttogewicht für die Kisten mit 
Sägespänen abgezogen.
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SPED. A.-G. vorm.

| KNIEP & WERNER I
in EESTI

Grundkapital 8.600.000 Eesti Mark
Verwaltung in Reval |

Breitstrasse 9 :: Telegr.-Adr.: „KNIWER“ 
Telephone: 11-05 (Büro), 24-65 (Speicher)

Inland-, Ausland- und Ueberseetransporte.

1 Zoll- und Dampfer-Klarierung, Spedition, Einlagerung, 
Versicherung, Incasso und Ausführung von Waren-Kom- 

missionsaufträgen.

Eigene bequeme und geräumige Lagerräume 
mit Anschluß an die Geleise der Staatsbahnen.

SPED. A.-G. vorm.

I KNIEP & WERNER j
in LATWIJA

Grundkapital 172.000.— Gold Lat 
Verwaltung in Riga 

Bischofstrasse 1 Telegr.-Adr.: „KNIWER“ 
Eigene bequeme und geräumige Lagerräume

| In EYDTKUHNEN: |
M-eh JUNG, Inh.

I KNIEP & WERNER |
Telegr.-Adr.: „TRANSPORT“
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Eesti Transport Aktsia Se
„Gerhard & Hey“-Ts

Wana Wiru t. 15. .*. Könetraat; 9-U,

Eesti Transport Actien Ges.
„Gerhard & Hey“ - Reval,

Alte Lehmstr. 15. .'. Telephone: 9-51, 19-27.

Wäljamaa korrespondendid:
Ausländische Korrespondenten:

Gerhard & Hey, G. m. b. H., Leipzig, Berlin, Bre
men, Breslau, Charlottenburg, Chemnitz, Danzig, 
Dresden, Grünhainichen i/Sa., Hamburg, Köln, Lübeck, 
Neumünster, Olbernhau i/Sa., Rotterdam, Stettin.

Lätimaa Sped. Aktsia Selts „Gerhard & Hey“, 
Lettländische Sped. Akt. Ges. „Gerhard & Hey“, 

Riga, Libau, Windau.
Telegrammid: f’prhardpv“ Telegramme: „uernaraey .

Lep Transport & Depository Ltd.,
London, 37 Upper Thames Street E. C. 4.

„Depolep Cent“. |

G. & H. Transport Co., Inc. New-York, 24 State Street.
Telegrammid: yPflrnhrpcr“Telegramme: „ 1 euranreg .

Ekspeditsioon, tollitalitus, Inkasso, kinnitus, kom- 
misjon, lattu wötmine.

Spedition, Verzollung, Inkasso, Versicherung, 
Kommission, Einlagerung.

A.-S. „Ühiselu“ trükk, Tallinn.


